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1.  Allgemeine Beschreibung der Leistung
Art der Maßnahme

Bei den ausgeschriebenen Leistungen werden in 2 Vollsperrungen auf A 44 in FR KS von km 53,000 bis 
51,500 und in FR DO, km 51,100 bis 52,900 (s. Schadensliste im Anhang) zwischen den Anschlussstellen
Marsberg (AS 63) und Diemelstadt (AS 64) an jeweils einem Wochenende je Fahrrichtung die Deck- und
Binderschicht im Streckenbereich und die Deckschicht auf den Bauwerken TB Diemel und TB Orpetal
erneuert.

Die Einrichtung der Vollsperrungen auf der A 44 sind an 3 möglichen Wochenenden eingeplant.
Die Leistungen sollen lediglich an 2 Wochenenden erbracht werden.
Das 3. Wochenende ist als Reservetermin geplant.

1. Wochenende Beginn: 04.09.2026 um 20:00 Uhr
  Ende: 07.09.2026 um 5:00 Uhr
Sperrung A 44 Richtung Dortmund (!) -
Ein Wechsel des 1. und 2. Wochenende ist nicht möglich, da am 2. Wochenende
auch die B1 im weiteren Verlauf in FR DO gesperrt wird.

2. Wochenende Beginn: 18.09.2026 um 20:00 Uhr
   Ende: 21.09.2026 um 5:00 Uhr
Sperrung A 44 Richtung Kassel (!) -
Ein Wechsel des 1. und 2. Wochenende ist nicht möglich, da am 2. Wochenende
auch die B1 im weiteren Verlauf in FR DO gesperrt wird.

3. Wochenende Beginn: 25.09.2026 um 20:00 Uhr (Reservewochenende)
  Ende: 28.09.2026 um 5:00 Uhr (Reservewochenende)

Die Verkehrsführungspläne für die Vollsperrungen sind 1-fach in digitaler Form als PDF (Druckgröße
nicht größer als DIN A3) mind. 4 Wochen vor Baubeginn dem AG in anordnungsfähiger Form vorzule-
gen.
Die Genehmigung erfolgt durch die Autobahn GmbH NL Westfalen Außenstelle Hamm.

Zusätzlich sind die Hinweise unter 1.1.7 und zu den OZ zu beachten.

Die Verkehrsführungen (Absicherungen), die laut Vertrag durch den AN gestellt werden, beinhalten auch
das Einrichten und den Rückbau der Sicherungen.

Die Baustellen kürzer Dauer werden im vereinfachten Anordnungsverfahren durch die jeweilige Auto-
bahnmeisterei angeordnet.
Die jeweilige Autobahnmeisterei ist in allen Phasen zu beteiligen.

Der Wegfall einzelner PosiƟonen bzw. die Unterschreitung einzelner Vordersätze berechƟgen den AN 
nicht zu Nachforderungen. Dieses ist bei der Preisbildung zu berücksichƟgen. 

Markierungsarbeiten
Die Markierungsarbeiten sind im LV erfasst worden.
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Die Ausschreibung ist wie folgt gegliedert:
Leistungen zu Lasten der Autobahn GmbH des Bundes

Leistungsbeschreibung 

A 44 Vorarbeiten für Verkehrsführung TB Diemel

OZ 00 Allgemeine Kosten
OZ 01 Verkehrssicherung - Vollsperrungen
OZ 02  Straßenbau
OZ 03 Markierung

Es wird eine Angebotseröffnung durchgeführt, der AuŌrag wird an einen AuŌraggeber erteilt.

Der AuŌrag wird an den Bieter erteilt, der das wirtschaŌlichste Angebot abgegeben hat.
- Ortslage

A 44 in FR KS von km 53,000 bis 51,500 und in FR DO, km 51,100 bis 52,900
zwischen den Anschlussstellen Marsberg (AS 63) und Diemelstadt (AS 64)

Auszuführende Leistungen

1.1.1. Straßenbau

Art und Umfang (QuerschniƩe, Zusammenstellung der Hauptleistungen)

Die im Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen Arbeiten enthalten folgende Hauptleistungen:

ca.       31.600   m2 Asphaltbinder AC 22 B S SG
ca.       36.700   m2 SpliƩmasƟxasphalt SMA 8 S
ca.         1.600   m2 AsphalƩragdeckschicht AC 16 TD
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Oberbau (Belastungsklasse/Bauklasse, Bauweise RStO)

Tabelle 1 - Verkehrsbeanspruchung und Angaben zum vorgesehenen Verwendungszweck als Voraus-
setzungen für die Zusammensetzung des Asphaltmischgutes  

Letzte Verkehrszählung bzw. Prognose aus dem Jahr ………. ...............DTV aller Kfz [Fzg/24h]

...............DTV (SV) [Fzg/24h]

Jahr der Verkehrsübergabe: ...............

Belastungsklasse gemäß RStO 12/24 100
Dimensionierungsrelevante Beanspruchung nach RStO 12/24

………. B [Mio]

Örtliche klimaƟsche und topographische Verhältnisse:

vorhanden nicht vorhanden
Intensive Sonnenbestrahlung (keine VerschaƩung z.B. durch Lage im 
EinschniƩ)

- West-Ost-Ausrichtung (auch teilweise)
- Verlauf am Südhang

Nebelstrecken (häufige FahrbahnfeuchƟgkeit)
Frosteinwirkungszone III
Steigungs-/Gefällestrecken von ………. % bis ………. %
Stark spurfahrender Schwerverkehr
für > 3 Monate im Sommer (z.B. Verkehrsführung)
Besonders staugefährdete AbschniƩe

- Fahrstreifenreduzierung
- Anschlussstellen (ASn)
- ASn mit besonders hohem SV-Anteil (z.B. Gewerbegebiete 

oder durch AK)

Weitere Besonderheiten:

Beton

- enƞällt -
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Asphalt

Die Lieferung des Asphaltmischgutes und die Ausführung der Asphaltschichten erfolgt temperaturabge-
senkt (TA-Asphalt). Weitere Regelungen sind nachfolgend enthalten, u.a. in den AbschniƩen 3.5.1, 3.12.1, 
3.12.3 und 5.2.1 . Hiervon ausgenommen sind die Asphaltmischgüter für Asphaltdeckschichten aus SMA 
LA, PA und MA.

Die Maßnahme dient nach dem ARS 05/2025 „Stufenweise Anwendung der TP Eben - Berührungslose 
Messungen für den Bauvertrag“ zur Erfahrungssammlung für die Entwicklung der Auswertemethode „Be-
wertetes Längsprofil – WLP“.

1.1.2. Ingenieurbau

- enƞällt -

1.1.3. LandschaŌsbau  

- enƞällt -

1.1.4. Erdbau

- enƞällt -

1.1.5. AuŌraggeberaufgaben nach Baustellenverordnung

Der SiGeKo wird vom AN als Nachunternehmer extern beauŌragt (siehe Leistungsverzeichnis) und ist wie 
andere Nachunternehmer dem AuŌraggeber nach AuŌragsvergabe bekannt zu geben.

Der SiGeKo wird regelmäßige Baubegehungen durchführen und je nach Bedarf an einzelnen Baubespre-
chungen teilnehmen.

Vorankündigung

Die Vorankündigung erfolgt durch den SiGeKo.

Siehe Leistungsverzeichnis.

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan erstellen und anpassen

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan wird durch den SiGeKo erstellt. Diesbezügliche wesentliche 
Änderungen hat der AN dem AG unverzüglich schriŌlich

anzuzeigen.

Siehe Leistungsverzeichnis.

Unterlage nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 Baustellenverordnung erstellen (Art und Umfang)

Die Unterlage nach der Baustellenverordnung wird durch den SiGeKo erstellt.
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Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator während der Ausführung des Bauvorhabens stellen
(Art und Umfang)

Siehe AbschniƩ OZ 03 im Leistungsverzeichnis und in den Erläuterungen in Ziffer 3.14 der Baubeschrei-
bung!

1.1.6. KampfmiƩel

- enƞällt -

1.1.7. Hinweise für die KalkulaƟon/ Einheitspreisbildung

Erläuterung zu den OZ des Leistungsverzeichnisses
Die Erläuterungen befinden sich im Langtextverzeichnis vor den zugehörigen Ordnungszahlen (OZ) als
Hinweise zur OZ.

Hinweise für die KalkulaƟon/ Einheitspreisbildung:

Der Mehraufwand, der durch den schräg verlaufenden Fahrbahnübergang an den Überführungsbauwer-
ken entsteht, ist in die entsprechenden OZ einzukalkulieren. Der Mehraufwand besteht u.a. aus:

- Fräskante nacharbeiten
- Erschwernisse beim Fräsen
- Erschwernisse beim Einbau bit. Schichten

Ebenfalls ist der Mehraufwand durch wechselnde Breiten, schmale Streifen, Zwickeln, Verziehungen und
Aufweitungen beim Fräsen und Einbau der bit. Schichten in die entsprechenden OZ einzukalkulieren.

Falls im Leistungsverzeichnis nichts Gegenteiliges gesagt ist, verstehen sich die Einheitspreise einschließ-
lich Lieferung sämtlicher Stoffe, die zur fachgerechten und sachgemäßen Durchführung der geforderten
Leistungen erforderlich sind.

Im Vorfeld der Baustelle ist mit Staubildung zu rechnen, die den Fahrzeugumlauf behindert. Der Fahrzeu-
geinsatz ist hierauf auszurichten. Dieser Umstand ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

In der vorhandenen AsphaltbefesƟgung sind Spurrinnen vorhanden. Bei der Angabe der FräsƟefe wurden 
durch Spurrinnen aufgeschobene „Wülste“ nicht berücksichƟgt. Das Abfräsen dieser „MehrƟefen“ ist in 
die FräsposiƟonen einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

Asphaltschollen, die sich nach dem Fräsen gebildet haben, sind miƩels Radlader abzuschieben. Das Ma-
terial ist aufzunehmen und einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuzuführen. Mehraufwand ist in
die Einheitspreise einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.

Fräsarbeiten sowie Erschwernisse beim Einbau bit. Schichten:
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In den Einbaubereichen sind die Fräsarbeiten vorab jeweils nur so weit durchzuführen, dass ein Schließen
der gefrästen Bereiche, in den vorgesehenen Arbeitszeiträumen, mit dem jeweils vorgesehenen Material
grundsätzlich zu gewährleisten ist.

Beim Fräsen ist ein geradliniger Verlauf der Fräskante, durch anzeichnen, zu gewährleisten. Wenn möglich
ist die Fräskante unmiƩelbar neben die Markierung zu legen. Außerdem wird in den meisten Fällen bis an 
bestehende Fugen gefräst, es ist deshalb einzukalkulieren, dass Reste von altem Fugenmaterial mitgefräst
werden.
Falls die Fräsan- und absetzkanten nicht sauber und scharŅanƟg hergestellt werden und es zu einem 
Nachschneiden oder zu Stemmarbeiten kommen sollte, gehen diese Arbeiten zu Lasten des AN und wer-
den nicht gesondert vergütet. Dies gilt für jede Schicht des bituminösen Fahrbahnauĩaues.

Das Trennen der AsphaltbefesƟgung durch Schneiden ist vor dem Fräsen zwingend erforderlich.

Bei den zu fräsenden Flächen handelt es sich um Längs- und Querflächen.

Erschwernisse bei den Fräsarbeiten bzw. beim Einbau bit. Schichten durch Einläufe und Schächte, sowie
durch z. Teil schräg im Fahrbahnverlauf liegende ÜbergangskonstrukƟonen, an Bauwerken und Entwäs-
serungs-rinnen, sind in die EP´s einzukalkulieren.

Der AG behält sich vor, die Einbaubreiten zu ändern.

Bei der Herstellung sämtlicher Asphaltschichten ohne Randeinfassung ist die geböschte Randausbildung
mit Hilfe eines Kantenandrück- und Schneidgerätes an der Walze auszubilden.
Ausgenommen sind hiervon Schichten aus Gussasphalt.
Dies ist bei der KalkulaƟon zu beachten und wird nicht gesondert vergütet.

Der erste Satz unter 3.3.2 der ZTV Asphalt-StB 07/13 gilt nicht.
Neue Asphaltschichten sind nicht gegeneinander zu versetzen, sondern gegen die durchgehend senkrech-
ten Ränder der vorhandenen Schichten zu bauen.

Die senkrecht hergestellten Nahƞlanken des Binders werden mit der in der zugehörigen Leistungsposi-
Ɵon beschriebenen Methode angespritzt.
Dies ist bei der KalkulaƟon zu beachten und wird nicht gesondert vergütet.

Beton für neue BetonplaƩe
Herstellung eines Schnellbetons nach VerarbeitungsvorschriŌen des Herstellers.
Beton in die Auĩruchstelle einbringen, mit RüƩelbohle abziehen und Besenstrich auĩringen
Ausführung gemäß ZTV BEB.

Die FesƟgkeit des Schnellbetons muss 3 Stunden nach Einbau mind. 20 MPa betragen.
Die DruckfesƟgkeit ist vor Verkehrsfreigabe um 6:00 Uhr nachzuweisen.

IndukƟonsschleifen TelemaƟk:
Fallen IndukƟonsschleifen in den zu sanierenden Bereich, so ist 10 Tage vor Beginn der Fräsarbeiten die 
Verkehrszentrale in Hamm zu informieren FU-RHL-VZ-Hamm-Betrieb@autobahn.de. Die Verkehrszent-
rale beauŌragt dann das rechtzeiƟge Abklemmen, um Schäden an der Peripherie zu vermeiden. Nach
Beendigung der Baumaßnahme werden die IndukƟonsschleifen durch die Verkehrszentrale wieder her-
gestellt (Schneiden Asphalt, Einlegen Schleife, Fugenverguss).
Es sind keine vorbereitenden Arbeiten durch den AN zu leisten.
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IndukƟonsschleifen im Bereich der LSA:
Fallen IndukƟonsschleifen in den zu sanierenden Bereich, so ist mindestens 4 Wochen vor Beginn der
Fräsarbeiten in den Anschlussstellenarmen die entsprechende Regionalniederlassung zu informieren. Die
Abteilung beauŌragt dann die notwendigen SchriƩe, um eventuelle Schäden an der Peripherie zu vermei-
den, und einen möglichst reibungsfreien Ablauf zu gewährleisten. Nach Beendigung der Baumaßnahme
werden die IndukƟonsschleifen durch die Abteilung wieder hergestellt (Schneiden Asphalt, Einlegen
Schleife, Fugenverguss).
Es sind keine vorbereitenden Arbeiten durch den AN zu leisten.

Oberboden:
Der Oberboden stammt aus den Bereichen des MiƩelstreifens oder Seitenstreifens der Autobahn. Es ist
bei der KalkulaƟon davon auszugehen, dass es sich um Boden der Klasse BM F3 handelt.
Hierbei handelt es sich um einen “Erfahrungswert“.
Bodengutachten sind nicht vorhanden.
Deponiegebühren sowie ggf. notwendige Bodengutachten sind einzurechnen.

Wochenend- und Nachtarbeiten:
Für die Arbeiten sind vom AN die notwendigen Genehmigungen (Gewerbeaufsichtsamt) einzuholen.
Mehrkosten für diese Arbeiten sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Gussasphalteinbau
Die Herstellung eines neuen Leitstreifens ist nicht vorgesehen. Die Fräsbreite ist so zu wählen, dass der
MA ohne vorab genannte Vorarbeiten eingebaut werden kann.

Gussasphaltdeckschicht
Fehlstellen aufgrund nicht haŌenden SpliƩes sind im Rahmen der MängelbeseiƟgung auszufräsen und zu 
erneuern; nachträgliches „Ankleben“ von SpliƩ zur MängelbeseiƟgung ist keine vertragsgemäße Leistung 
gem. 5.5 der ZTV-Asphalt.

Markierung:

Vor den Fräsarbeiten ist eine DokumentaƟon der Fahrbahnmarkierung zu erstellen. 
Diese Leistung ist insbesondere in Anschlussstellen notwendig.
Dies ist bei der KalkulaƟon zu beachten und wird nicht gesondert vergütet.

Durch entsprechenden Kolonneneinsatz ist zu gewährleisten, dass die Bauzeit nicht überschriƩen wird, 
d.h. ein Arbeiten mit mehreren Kolonnen gleichzeiƟg wird vorausgesetzt.

Es ist zu berücksichƟgen, dass die Vordersätze der Einbauflächen jeweils zusammengefasst wurden. Falls 
im Leistungsverzeichnis nichts Gegenteiliges gesagt ist, verstehen sich die Einheitspreise, die zur fach- und
sachgemäßen Durchführung der geforderten Leistungen erforderlich sind.

Zur Durchführung der Markierungsarbeiten ist das Umstellen der Baken im Bereich von vorkommenden
Anschlussstellen in die entsprechenden OZ´s einzukalkulieren.

Behinderungen durch den auf- und abfahrenden Verkehr im Bereich der AS sind zu berücksichƟgen und 
einzukalkulieren.

Die Prüfzeugnisse zu Markierungsstoffen sind auf Verlangen des AG unverzüglich vorzulegen.
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endgülƟge Markierung
Die endgülƟge Markierung ist zwingend nach den Asphaltarbeiten vor Abbau der bestehenden Verkehrs-
führung aufzubringen.
Dies ist bei der KalkulaƟon zu beachten.

Ausgeführte Vorarbeiten

1.2.1. Beweissicherung

1.2.2. Vermessung 

1.2.3. KampfmiƩel

Für ein Nichtvorhandensein von KampfmiƩeln wird vom Bauherrn keine Gewähr übernommen.

Werden während der Bauarbeiten KampfmiƩel gefunden, so sind die Arbeiten an der Fundstelle sofort 
einzustellen und die Fundstelle ist abzusperren. Die Bauüberwachung und die örtliche Ordnungsbehörde 
sind unmiƩelbar zu benachrichƟgen.

1.2.4. Abbrucharbeiten

1.2.5. Baufeldfreimachung

1.2.6. Baugrunduntersuchungen

1.2.7. Behelfsbrücke

Ausgeführte Leistungen

- enƞällt -
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GleichzeiƟg laufende Arbeiten

AM BAB FR von km bis km Art der Baumaßnahme

Wünnen-
berg 44 DO / KS 79,200 87,030 LOS Büren I

Wünnen-
berg 44 DO 77,100 77,900 Brückeninstandsetzung TB Ahdener Grund 

Talweg

Wünnen-
berg 44 KS 70,374 69,715 Instandsetzung TB Ottensgrund

Wünnen-
berg 44 DO / KS 53,900 50,900 TB Diemelstadt

Vorarbeiten und Ersatzneubau bis 2031

Wünnen-
berg 44 DO / KS 66,535 68,535 Instandsetzung Schnatweg II

Mindestanforderungen für Nebenangebote
Nebenangebote sind nicht zugelassen.

2. Angaben zur Baustelle
Lage der Baustelle

BAB

 A 44, FR KS, km 53,000 bis 51,500 und FR DO, km 51,100 bis 52,900
 zwischen Anschlussstelle 63 Marsberg und Anschlussstelle 64 Diemelstadt
 von Netzknoten 4419019O nach Netzknoten 4520165O 
 Fernziel Dortmund/Kassel
 BW 4419956; BAB44; Strecken-km 52,396

Nächste Orte:  Wrexen, Diemelstadt

Zuständige AM: Die Autobahn GmbH des Bundes
AM Bad Wünnenberg
Fiegenburg 16
33181 Bad Wünnenberg

Vorhandene öffentliche Verkehrswege 

Die BAB 44 mit ihren Anschlussstellen.  

Die gesamte Baustelle der geplanten Baumaßnahme befinden sich vollständig im Zuge der Autobahn A44.
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Zugänge, Zufahrten

Die Baustelle ist über öffentliche Straßen zu erreichen.

Die Verschmutzung von Straßen und Wegen sowie Behelfsfahrstreifen ist auszuschließen. Für die Reini-
gung von Straßen und Wegen mit einer gebundenen Fahrbahndecke ist eine selbstaufnehmende Saug-
kehrmaschine einzusetzen. Die erforderliche Reinigung der Straßen und Wege sowie Behelfsfahrstreifen 
während der gesamten Bauzeit sind entsprechend der Verkehrssicherungspflicht abzusichern und vom 
Bieter in die entsprechenden LeistungsposiƟonen einzurechnen.

2.3.1. Baustraßen/Behelfsbrücke

- enƞällt --

Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen

Medienanschlüsse jeder Art werden vom AuŌraggeber nicht bereitgestellt. Die Aufwendungen für Be-
schaffung, Vorhaltung, Betrieb und Abbau bzw. BeseiƟgung hat der Bieter in die entsprechenden Leis-
tungsposiƟonen einzurechnen.

Lager- und Arbeitsplätze

Die Bezeichnungen „Baustelle“, „Baubereich“ und Bereitstellungsfläche werden in folgendem Sinne ver-
wendet:

- Baustelle: Flächen, die der AuŌraggeber zur Ausführung der Leistung, für die Baustelleneinrich-
tung und zur vorübergehenden Lagerung von Stoffen und Bauteilen zur Verfügung stellt, zuzüglich 
der Flächen, die der AuŌragnehmer darüber hinaus in Anspruch nimmt.

- Baubereich: Baustelle und die Umgebung, die durch die Ausführung der Bauarbeiten beeinträch-
Ɵgt werden kann.

- Bereitstellungsfläche: Fläche für die vorläufige Lagerung von Ausbaustoffen im Sinne einer Bereit-
stellung zum Transport bzw. zum Zweck der Beförderung zur Entsorgungsanlage sowie für die 
Bildung von Haufwerken zur Beprobung und BesƟmmung umweltrelevanter Parameter.

Arbeitsfläche (siehe ArbStäƩV)

1. Orte auf dem Gelände eines Betriebes oder einer Baustelle, zu denen BeschäŌigte 
im Rahmen ihrer Arbeit Zugang haben, 

2. Verkehrswege, Fluchtwege, Notausgänge, Lager-, Maschinen- und Nebenräume, Sa-
nitärräume, KanƟnen, Pausen- und BereitschaŌsräume, Erste-Hilfe-Räume, Unter-
künŌe sowie

3. Einrichtungen, die dem Betreiben der ArbeitsstäƩe dienen, insbesondere Sicher-
heitsbeleuchtungen, Feuerlöscheinrichtungen, Versorgungseinrichtungen, Beleuch-
tungsanlagen, raumluŌtechnische Anlagen, Signalanlagen, Energieverteilungsanla-
gen, Türen und Tore, Fahrsteige, Fahrtreppen, Laderampen und Steigleiter
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Außer den Arbeitsflächen im Sinne der ArbStäƩV stellt der AuŌraggeber keine weiteren Lager- und Ar-
beitsplätze bereit. Alle Aufwendungen, die für Beschaffung, Herstellung, Vor- und Unterhaltung, den Be-
trieb und den Abbau bzw. die BeseiƟgung entstehen, hat der AuŌragnehmer in die entsprechenden Leis-
tungsposiƟonen einzurechnen.

Das Einrichten von Baubüros, WerkstäƩen, Parkflächen und UnterkünŌen unter vorhandenen Brücken-
bauwerken, die unter Verkehr stehen, ist nicht zulässig.

2.5.1. Allgemeine Anforderungen an Bereitstellungsflächen

2.5.2. Zusätzliche Anforderungen an Bereitstellungsflächen

2.5.3. Mobile Mischanlagen 
 
2.5.4. Mobile Auĩereitungsanlagen

Gewässer

Die Richtlinien R SBB, Richtlinien zum Schutz von Bäumen und VegetaƟonsbeständen bei Baumaßnahmen, 
Ausgabe 2023 sind zu beachten (hier insbesondere):

- Vernässung und Überstauung
- Schichten- und Grundwasser

Wasserableitungen in die Wurzelbereiche von Bäumen und VegetaƟonsflächen sind zu verhindern. Die 
Ableitung von Wasser im Baustellenbereich ist so zu führen, dass ein Aufstau von Wasser und eine Ver-
schlämmung von Boden mit der Folge von Staunässe vermieden werden.

Anfallendes Wasser ist in Vorfluter, KanalisaƟon oder Rückhalte- bzw. Absetzbecken einzuleiten.

Es ist insbesondere darauf zu achten, dass die Gewässer nicht durch den Eintrag von Schmutz- und Schad-
stoffen verunreinigt werden und schaƩenspendende Gehölze am Gewässerrand im Baustellenbereich 
nicht enƞernt werden. Die Gewässerränder und das GewässerbeƩ dürfen nicht befahren werden.
Der Wasserstand von SƟllgewässern darf baubedingt weder absinken noch langfrisƟg ansteigen.

2.6.1. Gewässer

2.6.2. Vorfluter

2.6.3. Wasserstände

2.6.4. Gewässerumleitungen

Baugrundverhältnisse
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2.7.1. Geologische Verhältnisse, Grundwasser

2.7.2. StraßenbefesƟgungen (vorhandener Straßenoberbau)

Bestandsfahrbahn in Asphaltbauweise

Bestandsfahrbahn in Betonbauweise

2.7.3. Güte des Oberbodens (LandschaŌsbau)

2.7.4. SchadstoĪelastung

Es wird darauf hingewiesen, dass in der Baumaßnahme natürliche Böden mit organischen Inhaltsstoffen 
anfallen. Dies können unter anderem sein: Oberboden, durchwurzelter Boden, Torf/Moorboden, Mudde, 
Klei, Auelehm (Schwemmlehm) und humoser Sand/Schluff. Es handelt sich um natürliche Böden, deren 
TOC-Gehalt (gesamter organischer Kohlenstoff/engl.: total organic carbon) naturgemäß erhöht ist. Der 
TOC-Gehalt ist gemäß ErsatzbaustoffV ein bodenmaterialspezifischer OrienƟerungswert. § 6 Absatz 11 
Satz 2 und 3 der BBodSchV ist entsprechend anzuwenden. 

Für die abfallrechtliche Einstufung von Abfällen sind länderspezifische Regelwerke, Vollzugshinweise und 
Erlasse zu beachten.

Teer-/pechhalƟge Stoffe

Pechhaltige Ausbaustoffe gefährlicher Abfall

Bei den pechhaltigen Straßenausbaustoffen mit PAK(EPA) ≥ 1000 mg/kg handelt es sich um gefährlichen
Abfall (Abfallschlüssel 17 03 01* kohlenteerhaltige Bitumengemische), der vom Auftragnehmer ordnungs-
gemäß nach den Vorschriften des KrWG zu entsorgen ist. Dabei sind die länderspezifischen Andienungs-
und Nachweispflichten bei gefährlichem Abfall zu beachten.

Fugenvergussmassen, Bitumenhaltige Dichtungsbahnen, pechhaltig, gefährlicher Abfall Bei vorhandenen
Gehalten in Fugenvergussmassen (Bitumenhaltige Dichtungsbahnen) an PAK nach EPA im Feststoff ≥ 1000
mg/kg handelt es sich um gefährlichen Abfall (Abfallschlüssel 17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Pro-
dukte), der vom Auftragnehmer ordnungsgemäß nach den Vorschriften des KrWG zu entsorgen ist. Dabei
sind die länderspezifischen Andienungs- und Nachweispflichten bei gefährlichem Abfall zu beachten.

Seitenentnahmen und Ablagerungsstellen

Die Richtlinien R SBB, Richtlinien zum Schutz von Bäumen und VegetaƟonsbeständen bei Baumaßnahmen, 
Ausgabe 2023, ist auch bei Seitenentnahmen und Ablagerungsstellen zu beachten. 

Die Entnahme- und Ablagerungsstellen sind vom AN zu beschaffen. Vor Baubeginn sind dem AG folgende 
Unterlagen zur Verfügung zu stellen:  
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- BestäƟgung des Eigentümers oder der Eigentümer der Entnahmestelle, dass die Erdmassen in 
ausreichendem Umfang zur Verfügung gestellt werden. Eine Beschreibung der Entnahmestelle ist 
beizufügen.

- Bescheinigung der zuständigen Behörde, dass die Seitenentnahme bzw. die Ablagerung der Bo-
denmassen genehmigt ist. 

Die Kosten für Beschaffung, das Einholen der Nachweise und Genehmigungen für Seitenentnahme und 
Ablagerungsstellen, für Abfuhr und Ablagerung von Erdmassen, Straßenauĩruch und unbelasteten Bau-
schuƩ in Erd- oder entsprechenden Mülldeponien bzw. für die Wiederauĩereitung sind in die entspre-
chenden LeistungsposiƟonen einzurechnen.

Schutz-Bereiche und -Objekte

2.9.1. Natur-, LandschaŌsschutzgebiete, Tabuzonen

2.9.2. Schutz von Bäumen und VegetaƟonsflächen

2.9.3. Biotope 

2.9.4. Immissionsschutz-Bereiche und -Objekte

2.9.5. Gewässer, Angaben zu Wasserschutzgebieten

2.9.6. Vorgaben aus Planfeststellungsbeschluss

2.9.7. Baugeräte

Alle Maschinen und Geräte müssen insbesondere gemäß § 3 32.BImSchV mit der entsprechenden CE- 
Kennzeichnung und der Angabe des garanƟerten Schallleistungspegels (LWA) versehen sein und zu jedem 
Gerät und jeder Maschine muss die Kopie der EG- Konformitätserklärung nach Art. 8 Abs. 1 RL 2000/14/EG 
und nach § 3 Absatz 1 Satz 5 der BImSchV beigefügt sein. Die LWA - Angabe muss verordnungskonform 
„sichtbar, lesbar und dauerhaŌ haltbar“ an jedem Gerät und jeder Maschine angebracht sein. Maschinen, 
Geräte und Fahrzeuge, die nicht dem Anwendungsbereich der 32.BImSchV unterfallen, müssen anderwei-
Ɵg als „lärmarm“ (z.B. „Blauer Engel - weil lärmarm“) zerƟfiziert sein, damit sie auf der Baustelle verwen-
det werden dürfen.

 Anlagen im Baubereich
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 Öffentlicher Verkehr im Baubereich

3. Angaben zur Ausführung

Generell sind die Bauarbeiten ausgehend von einer 6 Tage Woche und von einer täglichen Arbeitszeit 
unter Ausnutzung des Tageslichtes abzuwickeln.

Besonders während der Verkehrsbeschränkungsfrist ist der AuŌragnehmer angehalten seinen Bauablauf 
so zu opƟmieren, dass die zeitliche BeeinträchƟgung für die Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich ist.

Bautagesberichte

Der AuŌragnehmer hat Bautagesberichte zu führen und dem AuŌraggeber täglich zu übergeben. Sie müs-
sen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung des AuŌrages von Bedeutung sein 
können.

Dies sind insbesondere:
- Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit,
- WiƩerung (Temperaturen, Niederschlagsmengen, LuŌfeuchƟgkeit),
- Anzahl und QualifikaƟon der auf der Baustelle beschäŌigten ArbeitskräŌe,
- eingesetzte Nachunternehmer/andere Unternehmer,
- Anzahl und Art der eingesetzten Großgeräte sowie deren Zu- und Abgang,
- Anlieferung von Hauptbaustoffen,
- Art, Umfang und Ort (StaƟon, Bauteil) der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben 

über den BaufortschriƩ (Beginn und Ende von Leistungen größeren Umfanges, Betonierzeiten 
und dergleichen),

- Behinderung und Unterbrechung der Ausführung,
- Arbeitseinstellung mit Angabe der Gründe,
- Unfälle und sonsƟge wichƟge Vorkommnisse.

Verkehrsführung, Verkehrssicherung

3.1.1. Allgemeines

Grundlage für sämtliche Verkehrsführungen bilden die Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) und die allge-
meine Verwaltungsvorschrift zur StVO (VwV-StVO), die Richtlinien für verkehrsrechtliche Sicherung von
Arbeitsstellen an Straßen (RSA 21), die zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen (ZTV-SA 97), sowie die dieser Ausschreibung angefügten
Verkehrsführungskonzepte, Pläne und Musterpläne.

Unmittelbar nach dem Startgespräch beginnt der Auftragnehmer mit dem Anfertigen der Verkehrszei-
chenpläne. Grundlage bilden die dieser Ausschreibung angefügten Verkehrsführungskonzepte, Pläne und
Musterpläne zur Anfertigung der genehmigungsfähigen Verkehrsführungspläne.

Das Verkehrssicherungsunternehmen muss sich mit der Örtlichkeit vertraut machen.

Die Aufstellmöglichkeiten von Verkehrszeichen, Hinweistafeln, Umleitungsbeschilderungen, Vorwarnan-
zeigern, etc. sind zu prüfen und entsprechend mit den ermiƩelten Betriebskilometrierungen in den Plänen 
darzustellen.
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Bei Arbeiten in Bereichen von Streckenbeeinflussungsanlagen (SBA) bzw. auf Tunnelstrecken darf es nicht
zu widersprüchlichen Beschilderungszuständen zwischen den Verkehrszeichen der SBA/Tunnelstrecke
und der Baustellenverkehrsführung kommen.

Bei Arbeiten in den genannten Bereichen und bei Arbeiten, die in die genannten Bereiche hineinwirken,
darf die Sperrung von Fahrstreifen erst nach Durchführung der erforderlichen Schaltungen an den Anzei-
gequerschnitten der SBA erfolgen. Die vorab angeordneten Schaltungen sind im Zuge der Baustellenein-
richtung vom AN bei der Verkehrszentrale Leverkusen telefonisch anzufordern. Der Auftragnehmer hat
sich vor Ort von der Umsetzung der angeforderten Schaltungen der Anzeigequerschnitte zu überzeugen.

Änderungen und/oder Ergänzungen aus den AbsƟmmungsgesprächen mit dem AuŌraggeber sind in die
entsprechenden Pläne einzuarbeiten. Dieses ist in die aufgeführten OZ mit einzukalkulieren.

Die Kosten der Verkehrssicherung, die nach FerƟgstellungstermin zur Durchführung von restlichen Ver-
tragsleistungen (die aus Gründen, die der AuŌragnehmer zu vertreten hat, nicht in der vertraglich verein-
barten Zeit erbracht worden sind), zur BeseiƟgung von Baumängeln und zur Durchführung von Arbeiten
zur BeseiƟgung von Mängelansprüchen des AuŌraggebers, trägt der AuŌragnehmer. 
Transporƞahrzeuge dürfen nur das zulässige Gesamtgewicht entsprechend § 34 StVZO aufweisen. Ent-
sprechende Kontrollen behält sich der AuŌraggeber vor. Bei Feststellung einer Überschreitung des zuläs-
sigen Gesamtgewichtes bei Transporƞahrzeugen erfolgt eine Anzeige bei der zuständigen Behörde.

3.1.2. Aufrechterhaltung des Verkehrs

Die Verkehrseingriffe haben unter Aufrechterhaltung des Verkehrs zu erfolgen. Bei Arbeiten mit reduzier-
ter Anzahl von Fahrstreifen.

Weitere zeitliche Beschränkungen

Zu beachten ist:
- die jeweils gülƟge ergänzende Reisezeitenregelung des AG inkl. des
Reisezeitenkalender, inkl. der Übersicht der Reisestrecken und
Netzmaschen,
- die Verfügung „Straßenverkehrstechnik; Wechselwegweisung bei Stauprognose“ vom
14.12.1998; AZ: 4510/3218-3122/49,
- allgemeine Reisezeitenregelung Bund vom 13. Mai 1985,
- das jeweils gülƟge Lkw-Fahrverbot in der Ferienzeit,
- der jeweils gülƟge Erlass vom Ministerium inkl. der jeweils gülƟgen „Verordnung zur
Erleichterung Ferienreiseverkehr Verkehrslenkungsmaßnahmen HRZeit“,
- der jeweils gülƟge Erlass vom Ministerium inkl. der jeweils gülƟgen Verordnung
„Verkehrslenkende Maßnahmen für Ostern und Pfingsten.

Regelungen zu den Reisezeiten in NRW
In den Reisezeiten (Reisezeitenkalender – NL Wesƞalen, Tage vor-/ und nach den Feiertagen) und an den
Wochenenden, an denen mit besonders starkem
Reiseverkehr gerechnet werden muss, ist folgendes zu beachten:

 Keine Unterhaltungsarbeiten im Verkehrsraum, es sei denn, dass die Aufrechterhaltung der Ver-
kehrssicherheit die Durchführung der Arbeiten unbedingt erforderlich macht.

 Keine Einrichtung, Umlegung oder Abbau von Verkehrsführungen in Dauerbaustellen.
 Keine temporären Fahrstreifeneinziehungen bei Dauerbaustellen.
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An den jeweils ersten Reisetagen gelten diese Regelungen erst ab 12:00 Uhr miƩags.

Arbeiten mit einstreifiger Verkehrsführung auf 3-streifigen Richtungsfahrbahnen dürfen nur nachts (21
Uhr – 05 Uhr) und einem mit dem AG vorabgesƟmmten Wochenende (freitags 20 Uhr – montags 05 Uhr) 
durchgeführt werden.

Während der Zeiten von publikumsintensiven Großveranstaltungen sowie vor, während und nach Feier-
tagen („Brückenwochenenden“) kann es zu zusätzlichen Einschränkungen kommen; Mehrkosten entste-
hen dem AG hieraus nicht.

Arbeitsstellen kürzerer Dauer (AkD)

Es gelten die Regelungen der RSA 21 und die dieser Ausschreibung angefügten Pläne und Musterpläne für
Arbeitsstellen kürzerer Dauer.

Vorzusehende Arbeitszeiten:
Ab 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr, Auĩau der Verkehrssicherung,
Ab 21:00 Uhr bis 02:00 Uhr, Sperrung der Spur 2 bei 3-Streifigkeit

Fräsen, Unterlage reinigen, HaŌkleber auĩringen,
Binderschicht und Deckschicht bzw. nur Deckschicht einbauen,

Ab 02:00 Uhr bis 06:00 Uhr (Auskühlphase), Markierung auĩringen,
Ab 05:00 Uhr bis 06:00 Uhr Abbau der Verkehrssicherung,
Ab 06:00 Uhr Verkehrsfreigabe

Vorzusehende Arbeitszeiten BetonplaƩen:
Ab 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr, Auĩau der Verkehrssicherung,
Ab 21:00 Uhr bis 05:00 Uhr, alte BetonplaƩe ausbauen, Planum herstellen, Anker und Dübel setzen, 

neue BetonplaƩe herstellen, neue Fugenausbildung mit bit. Verguss-
masse

Ab 05:00 Uhr bis 06:00 Uhr (Auskühlphase für Fugen),
Ab 05:00 Uhr bis 06:00 Uhr Abbau der Verkehrssicherung,
Ab 06:00 Uhr Verkehrsfreigabe

Verkehrssicherung
Die Verkehrssicherungen werden durch den AuŌragnehmer ausgeführt, die jeweilige AM ist in allen Pha-
sen zu beteiligen.

Die im Nachgang notwendige Gefahrenstellenbeschilderung erfolgt durch den AuŌragnehmer.

Diese Gefahrenstellenbeschilderung wird vom AG angeordnet. Hierzu sind entsprechende einreichungs-
fähige Verkehrszeichenpläne 1-fach in digitaler Form als PDF (Druckgröße nicht größer DINA 3) mindes-
tens 3 Tage vor Baubeginn einzureichen. Die Verkehrszeichenpläne müssen im SchriŌfeld zusätzlich die 
Vertragsnummer der Niederlassung Wesƞalen Hamm enthalten.

Teilweise wurden mehrere Verkehrssicherungen für eine Einsatzstelle ausgeschrieben, sodass in mehre-
ren AbschniƩen gearbeitet werden kann und die Sperrung von Anschlussstellen vermieden werden.
Ggf. müssen Anschlussstellen zusätzlich gesperrt werden. Dies wurde bei der Ausschreibung berücksich-
Ɵgt. Dies ist bei der KalkulaƟon zu beachten.
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Für die Sanierungsbereiche mit Sperrungen von Rastplätzen und Anschlussstellen sind durch den AN
gem. des Verkehrskonzeptes des AG Verkehrssicherungspläne zu erstellen und frühzeiƟg (14 Tage vor-
her) AG zur Kontrolle vorzulegen.
Für diese Sperrungen ist jeweils ein fester Tag mit 2 Ausweichterminen anzugeben (z.B. Sperrung der 
AS in der 24. KW für die Nacht 08.06 auf den 09.06.
Ausweichtermine die Nacht vom 09.06 auf 10.06. bzw. 10.06. auf 11.06.). 
Die Anordnung erfolgt durch den AG.

Die Sperrung von Anschlussstellen und Rastanlagen/PWC werden vom AG angeordnet. Hierzu sind ent-
sprechende einreichungsfähige Verkehrszeichenpläne 1-fach in digitaler Form als PDF (Druckgröße nicht
größer DINA 3) mindestens 14Tage vor Baubeginn einzureichen. Die Verkehrszeichenpläne müssen im
SchriŌfeld zusätzlich die Vertragsnummer des AG enthalten.
Bei Arbeiten am MiƩelstreifen mit Auswirkungen auf die Gegenfahrbahn sind die linken Fahrstreifen auf 
beiden Richtungsfahrbahnen zu sperren. Dies gilt sinngemäß auch für Trennstreifen zu Parallelfahrbah-
nen.

Die Wahl der Verkehrsführung und die Anwendung der Pläne und Musterpläne ist der tatsächlichen Ört-
lichkeit anzupassen und liegt in der Verantwortung der Anwendenden (AN).

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen des AG, die der Sicherheit und Gesundheit u.a. auch der Be-
schäŌigten der auszuführenden Firmen dienen und einzuhalten sind und entsprechend in der Arbeitspla-
nung und bei der KalkulaƟon zu berücksichƟgen sind.

Untersagt sind:
1. Bei ortsfesten Arbeitsstellen kürzerer Dauer: Der Aufenthalt in den Zugfahrzeugen der Vorwarnanzei-

ger oder fahrbaren Absperrtafeln sowie der Aufenthalt im unmiƩelbaren ungesicherten Umfeld die-
ser Fahrzeuge.

2. Bei Sperrung von Fahrstreifen: Der Aufenthalt in Fahrtrichtung vor den fahrbaren Absperrtafeln.
3. Das Miƞühren von Ladung auf Anhängern, die Trägerfahrzeuge der Vorwarnanzeiger oder fahrbaren 

Absperrtafeln sind.
4. Das Abkuppeln der fahrbaren Absperrtafeln von ihren Zugfahrzeugen (vgl. Teil D AbschniƩ 3 Absatz 4 

RSA 21)

Zugfahrzeuge von fahrbaren Absperrtafeln müssen ein zulässiges Gesamtgewicht von mindestens 7,49t 
haben.

Arbeitsstellen längerer Dauer (AlD)

Es gelten die Regelpläne der RSA 21 .

Stoffe und Bauteile

Das Tragen von Warnkleidung nach EN ISO 20471 ist im Verkehrsraum bzw. im Baustellenbereich zwin-
gend vorgeschrieben (§ 35 Absatz 6 StVO); Warnkleidungsausführung für alle Bereiche ausschließlich
Klasse 3.

Bei Einsatz von Stoffen und Bauteilen sind nur solche erlaubt, die den gültigen Technischen Lieferbedin-
gungen „TL---“ entsprechen. Das entsprechende Prüfzeugnis einer anerkannten Prüfstelle bzw. eines ak-
kreditierten Prüflaboratoriums ist auf Verlangen vorzulegen.
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Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen und Warneinrichtungen

Die Ausführung der Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen und Warneinrichtungen erfolgt nach den
Vorgaben der RSA 21, Teil A, Pkt. 2 und Pkt. 3.

Die Sicht auf örtlich vorhandene Verkehrszeichen darf nicht behindert werden.

Ggf. ist der Standort der Arbeitsstellen-Verkehrszeichen zu ändern bzw. Bewuchs zurückzuschneiden. Das
Schnittgut ist dann in Eigentum des Auftragnehmers zu übernehmen und einer geordneten Verwertung
zuzuführen.

Für das Auskreuzen von stationär vorhandenen, aber nicht benötigten Verkehrszeichen sind ausschließ-
lich mobile Auskreuzvorrichtungen zu verwenden. Hierzu sind mobile, rote und retroreflektierende Aus-
kreuzvorrichtungen gem. ZTV-SA 97 Abschnitt 6.1 zu verwenden, welche die Schildfläche nicht berühren
dürfen.

Eine Entwertung von Verkehrszeichen durch Auskreuzen mit Klebebändern und/oder durch das Wegdre-
hen von Verkehrszeichen ist NICHT zulässig.

Nach Beendigung der Arbeiten und der Verkehrsführung ist der Grundzustand wiederherzustellen.

Die mögliche Erneuerung, die durch die vorgenannten Beschädigungen an den Verkehrszeichen entste-
hen, gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Bei Entwertungen über der Fahrbahn ist zu gewährleisten, dass ein Herabfallen von Teilen ausgeschlossen
ist. Das Entwertungssystem ist dem AG spätestens zur Verkehrsbesprechung zu benennen. Es ist nur ein
Kreuz pro Zielblock bzw. Pfeil vorzusehen.

Alle vorhandenen Verkehrszeichen (z. B. Ankündigungsbaken), die nicht ungültig werden, sind mit zuge-
lassenen Aufstellvorrichtungen lagerichtig an geeignete Standorte zu versetzen.

Für die Verkehrszeichen, Baken und Klappbaken ist Folie mit der Reflexions-Klasse RA 2 und dem Reflex-
folien-Aufbau B oder Aufbau C zu verwenden. Bei Einsatz von Leitkegeln und Klappkegeln sind nur solche
zu verwenden, die den Anforderungen „Höhe 75 cm, Mindestgewicht Klasse III, Folie Typ B (Klasse RA 2
Aufbau B oder C)" genügen.

Es sind ausschließlich Pfeilbaken zu verwenden.

In Überleitungsbereichen und in Rampenbereichen dürfen nur einseitig beklebte Pfeilbaken aufgestellt
werden.

Für Baustellenausfahrten sind entsprechend der örtlichen Situation für jeden Bauabschnitt Z 101 StVO in
Verbindung mit Z 1007-33 StVO („Baustellenausfahrt“) aufzustellen. Am Beginn und Ende der Ausfahrt
ist eine beleuchtete Bake aufzustellen.

Beim Einsatz von Warnschwellen sind nur solche zulässig, die nach TL Warnschwellen positiv geprüft wur-
den, bzw. deren Gleichwertigkeit durch das BMV bestätigt wurde. Das Prüfzeugnis ist auf Verlangen vor-
zulegen.
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Mobile Stauwarnung

Gelbmarkierung

Die Ausführung der Gelbmarkierung erfolgt nach den Vorgaben der RSA 21, Teil A, Pkt. 2.6 Absatz (3).

Gelbe Markierung muss der Klasse P7, R5, RW3, Q1 und S1 gemäß ZTV M 13 entsprechen, es sind grund-
sätzlich Typ 2-Markierungen vorzusehen.

Arbeitsstellen-InformaƟonsschild

Es ist mind. 14 Tage vor Beginn der Arbeiten je Fahrtrichtung ein Arbeitsstellen-Informationsschild aufzu-
stellen.

Die Ausführung des Arbeitsstellen-Informationsschildes erfolgt nach den Vorgaben des Auftraggebers.
Eine geprüfte Statik ist durch den Auftragnehmer vorzulegen.

Die fachgerechte Aufstellung ist mit einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.

Gem. § 33 StVO ist Werbung an Autobahnen verboten, auch im Zuge von Arbeitsstellen!

Die Verkehrssicherung und Beschilderung haben fortlaufend mit der Baumaßnahme zu erfolgen. Die Auf-
stellung der Schilder ist dem Straßenverkehrsamt gemäß § 45 StVO anzuzeigen (Näheres siehe unter
3.1.5). Die Verpflichtung des AuŌragnehmers gemäß den Vorgaben dieser vertraglichen BesƟmmung be-
steht bis zur vertragsgerechten und vollständigen Erfüllung des Bauvertrages einschl. aller Nebenarbeiten.

Bei der Ausführung von Nebenarbeiten nach Beendigung der Deckenarbeiten (z. B. Herstellung von Ban-
keƩen pp) endet die Verpflichtung des AuŌragnehmers daher erst mit vollständiger Räumung der Bau-
stelle.

Eine Unterbrechung der Bauarbeiten befreit den AuŌragnehmer nicht von dieser Verpflichtung.

Während der Bauzeit sind die Zugänge und Zufahrten zu den Anliegergrundstücken (auch landwirtschaŌ-
lich genutzte Grundstücke) freizuhalten und prov. anzuschließen. Fahrbahnanrampungen sind sicher und
verkehrsgerecht auszubilden.

3.1.3. Verkehrsumleitungen, -beschränkungen, -sperrungen

Die RSA21 (Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen; derzeiƟge Fassung 2021) ist, insbesondere hin-
sichtlich ihrer Abstände zu beachten.

Bei der Einrichtung, der Umlegung und dem Abbau von Arbeitsstellen längerer Dauer ist in jeder Phase
eine verkehrssichere, der jeweiligen Verkehrsnachfrage entsprechend leistungsfähige und eindeuƟge Ver-
kehrsführung zu gewährleisten.

Der Auf-, Um- und Abbau der jeweiligen Verkehrsführungsphase muss möglichst ohne verkehrliche Be-
einträchƟgungen erfolgen. Werden Zwischenzustände erforderlich, ist eine eindeuƟge und sichere Füh-
rung des Verkehrs zu gewährleisten. Diese müssen gegebenenfalls mit entsprechenden Verkehrszeichen-
plänen verkehrsrechtlich angeordnet werden.
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Bei bevorstehenden Vollsperrungen sind 14 Tage vor Baubeginn entsprechende Hinweistafeln aufzustel-
len.

3.1.4. Freihalten von Lichtraumprofilen

Das Lichtraumprofil des Verkehrsraumes der Straße ist uneingeschränkt freizuhalten.

3.1.5. Verkehrsrechtliche Anordnungen

Die verkehrsrechtliche Anordnung gem. § 45 Absatz 6 StVO ist unabdingbare Voraussetzung für die Ein-
richtung der Verkehrssicherung (Arbeitsstellenverkehrsführung).

Der AG erteilt die notwendigen verkehrsrechtlichen Anordnungen gem. § 45 Absatz 2 StVO auf der Auto-
bahn im Bereich ihrer örtlichen und sachlichen Zuständigkeit. Die Anordnung von Arbeitsstellen kürzerer
Dauer erfolgt in der Regel durch die Autobahnmeisterei, bzw. in einigen Fällen durch die Straßenbaube-
hörde in der zuständigen Außenstelle.

Im nachgeordneten Straßennetz erteilen die zuständigen Behörden nach Landesrecht (Verkehrsbehörden
der Städte und Gemeinden) für die betroffenen Straßen oder Straßenteile die notwendigen verkehrs-
rechtlichen Anordnungen gem. § 45 Absatz 2 StVO. 

Die Kosten für die Anordnungen sind in die entsprechende OZ einzurechnen.

Inhalte der verkehrsrechtlichen Anordnung

Nachfolgend aufgeführte Angaben sind als Bestandteil der Verkehrsrechtlichen Anordnungen für jeden
Antrag unbedingt beizubringen und VOLLSTÄNDIG aufzuführen:

- Projektbezeichnung
- Lage der Baustelle,
- Bauphase
- Art der Verkehrsführung (z.B. 4+0 auf Grundlage RSA 21)
- Bauzeit (geplanter-bzw. frühester Beginn der Arbeiten (Arbeitsstelleneinrichtung), spätestes

Ende der Arbeiten, bzw. Ende der einzelnen Bauphasen (Datum und Uhrzeiten),
- Länge der Baustelle
- Verantwortlicher für die Verkehrssicherung *1) (Name, AnschriŌ, Rufnummer))
- BereitschaŌsrufnummer 24/7
- Verkehrszeichenplan:
- Vorgesehene Beschilderungen und Verkehrszeichen einschließlich Beleuchtungseinrichtun-

gen, Markierung und Absperrgeräte,
- Umleitungsplan
- Darstellung vorhandener Verkehrszeichen inkl. SBA und Markierung
- Darstellung vorübergehend außer KraŌ gesetzter Verkehrszeichen

Soweit der Einsatz mobiler Stauwarnanlagen erforderlich ist, sind folgende Unterlagen einzureichen:

- Lagepläne mit den Standorten und Schaltzuständen der mobilen Stauwarnanlagen
- Verantwortlicher für den Betrieb der Signalanlage (Name, AnschriŌ, Rufnummer) Bereit-

schaŌsrufnummer 24/7*1)

Soweit der Einsatz einer Lichtsignalanalage erforderlich ist, sind folgende Unterlagen einzureichen:
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- Signallagepläne mit den hierzu gehörende Signalzeiten
- Verantwortlicher für den Betrieb der Signalanlage (Name, AnschriŌ, Rufnummer) Bereit-

schaŌsrufnummer 24/7)

Nachfolgend aufgeführte Angaben sind nicht Bestandteil der verkehrsrechtlichen Anordnung, aber unbe-
dingt im Zuge der Planerstellung zu berücksichƟgen und im Verkehrszeichenplan darzustellen:

- Abmessungen FahrbahnquerschniƩ (Darstellung der Behelfsfahrtreifenbreiten und lagemä-
ßige Darstellung im GesamtquerschniƩ incl. Verkehrseinrichtungen und Schutzeinrichtungen)

- Darstellung der Sicherheitsabstände im Übergangsbereich zwischen Verkehrs- und Arbeitsbe-
reich gemäß ASR 5.2 (Darstellung im QuerschniƩ)

- Behelfszufahrten für EinsatzkräŌe
- Aufstellfläche für Verkehrszeichen
- Lage und Kennzeichnung der Baustellenausfahrten; Nothaltebuchten;
- Lage vorhandener und geplanter MiƩelstreifenüberfahrten, 
- dWiSta Tafeln einschließlich geplanter Schaltbilder und Anzeigetexte
- Lage und Kennzeichnung von Notöffnungen

Verkehrsführung an Anschlussstellen

- Lage und Systemangabe mit dem Wirkungsbereich von Fahrzeugrückhaltesystemen
- Anschlussstellen, sowie Rast- und Tankanlagen mit Ein- und Ausfädelungsstreifen
- Kamerastandorte
-

Umleitungspläne
Die Umleitungen sind durch den AuŌragnehmer zu planen und mit dem AuŌraggeber sowie den Beteilig-
ten und den nach Landesrecht zuständigen Behörden abzusƟmmen (Feuerwehr, Verkehrsbehörde Stadt
, Polizei, Autobahnpolizei, usw.). Dies gilt sowohl für den BAB-Bereich als auch im Bereich der sonsƟg in 
Anspruch genommenen Verkehrsflächen des nachgeordneten Netzes (z.B. Stadt ).

Etwaige der Ausschreibung beigefügten Musterpläne des AuŌraggebers erheben keinen Anspruch auf
Vollständigkeit.

Nachfolgend aufgeführte Angaben sind zusätzlich in den Umleitungsplänen darzustellen:

- Umleitungsstrecken inkl. der Grenzen örtlicher Zuständigkeiten betroffener Städte und Gemein-
den

Fristen zur Einreichung von Verkehrszeichenpläne zur VorabsƟmmung und Kontrolle durch die Bau-
überwachung

Die AnferƟgung von Verkehrszeichenplänen beginnt seitens des AuŌragnehmers unmiƩelbar nach dem 
Startgespräch.

Spätestens 18 Tage vor Beginn der Ausführung der Regelbaumaßnahmen und spätestens 5 Wochen vor 
Beginn größerer Baumaßnahmen mit Sperrung von Anschlussstellen hat der AuŌragnehmer die Unterla-
gen für die verkehrsrechtliche Anordnung – einschließlich der Verkehrszeichen- und Umleitungspläne -
anzuferƟgen und der örtlichen Bauüberwachung des AuŌraggebers zur Überprüfung im pdf-Format vor-
zulegen.
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Verkehrsbesprechung

Spätestens zwei Wochen vor der Einrichtung einer Arbeitsstelle wird auf Grundlage der vorabgesƟmmten 
Planunterlagen eine Verkehrsbesprechung durchgeführt. Die für die Autobahn zuständigen Stellen (Auf-
traggeber und Polizei) und die für das nachgeordnete Straßennetz nach Landesrecht zuständigen Behör-
den (Kommune, Polizei, Feuerwehr) sind zu beteiligen.

Grundlagen der Verkehrsbesprechung sind die vom AuŌragnehmer erstellten Verkehrszeichenpläne und
die vom AuŌragnehmer erstellte Ablaufplanung zum Auf-, Um- und Abbau der Verkehrssicherung zu den
einzelnen Bauphasen.

Fristen zur Einreichung vorabgesƟmmter Verkehrszeichenpläne zur VAO

Die mit dem AuŌraggeber vorabgesƟmmten Verkehrszeichenpläne für die Anträge auf verkehrsrechtliche
Anordnungen gem. § 45 Absatz 2 StVO müssen bis spätestens 14 Tage vor Baubeginn bei den zuständigen
Genehmigungsbehörden eingereicht werden. Änderungen und/oder Ergänzungen aus den AbsƟmmungs-
gesprächen mit den am Genehmigungsverfahren zu beteiligten Stellen sind in die entsprechenden Pläne
einzuarbeiten (insbes. aus der Verkehrsbesprechung).

Pläne für Vollsperrungen der durchgehenden Fahrbahn, von Verbindungsfahrbahnen in Autobahnkreuzen
oder von Anschlussstellen sind abweichend mind. vier Wochen vor Baubeginn einzureichen.

Abnahme der Verkehrsführung

Die verkehrliche Abnahme gem. ZTV-SA 97, AbschniƩ 8 der einzelnen Auf-, Um-, oder Abbauphasen einer
Verkehrsführung hat zeitnah nach Erreichen des angeordneten Zwischenzustandes zu erfolgen. Dabei ist
sicherzustellen, dass die eingereichte Verkehrsführung mit der verkehrsrechtlich angeordneten Verkehrs-
führung übereinsƟmmt. 

Über die verkehrliche Abnahme wird ein Protokoll erstellt, das allen Beteiligten (AN, AG, SVB, Polizei) in
Kopie zugestellt wird. Alle Mängel werden im Protokoll dokumenƟert und sind unverzüglich durch den AN 
zu beseiƟgen.

Kontrolle der Verkehrsführung

Der Adressat der verkehrsrechtlichen Anordnung ist für die Kontrolle der Verkehrsführung verantwortlich.

Die Kontrolle und Wartung der Verkehrsführung ist gem. ZTV-SA 97, AbschniƩ 7 durchzuführen. Die Kon-
trolle ist mindestens zweimal täglich, einmal bei Tageslicht und einmal bei Dunkelheit, durchzuführen. Die
durchgeführten Kontrollen sind zu dokumenƟeren und die DokumentaƟon ist dem AG unverzüglich zu 
übergeben.

Beendigung der Verkehrsführung

Der AuŌragnehmer hat 10 Tage vor Beendigung der Verkehrsführungsphase dem AuŌraggeber das Ende
anzukündigen. Gleiches gilt bei begründeter Überschreitung des Enddatums der verkehrsrechtlichen An-
ordnung.

Der AuŌragnehmer hat die Beendigung der Verkehrsführung unmiƩelbar dem AuŌraggeber anzuzeigen.
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Bei Verkehrsführungen in Bereichen von Streckenbeeinflussungsanlagen, temporären Seitenstreifen-
freigaben und bei Schaltungen von dWiSta-Tafeln hat außerdem eine BenachrichƟgung der Verkehrs-
zentrale Leverkusen zu erfolgen. In Bereichen von Tunnelbauwerken ist dieses zusätzlich der Tunnel-
leitzentrale anzuzeigen.

3.1.6. Temporäre FRS
Im Abschnitt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., Anlagen/Formblätter werden unter
Unterpunkt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. die Regelungen der TL Transportable
Schutzeinrichtungen 97 für den Einsatz auf Autobahnen präzisiert. Es sind die aufgelisteten Anforderun-
gen ergänzend zu erfüllen (nur für die Systeme, die nicht in der BASt-Liste der Transportablen Schutzein-
richtungen enthalten sind)

Bauablauf

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten
1. Wochenende Beginn: 04.09.2026 um 20:00 Uhr

 Ende: 07.09.2026 um 5:00 Uhr
Sperrung A 44 Richtung Dortmund (!) -
Ein Wechsel des 1. und 2. Wochenende ist nicht möglich, da am 2. Wochenende
auch die B1 im weiteren Verlauf in FR DO gesperrt wird.
Erneuerung der Deck- und Binderschicht im Streckenbereich und der
Deckschicht auf den Bauwerken TB Orpetal und TB Diemel auf der A 44 in FR DO
von km 51,100 bis 52,900 zwischen der AS  64 Diemelstadt und AS 63 Marsberg.

2. Wochenende Beginn: 18.09.2026 um 20:00 Uhr
   Ende: 21.09.2026 um 5:00 Uhr
Sperrung A 44 Richtung Kassel (!) -
Ein Wechsel des 1. und 2. Wochenende ist nicht möglich, da am 2. Wochenende
auch die B1 im weiteren Verlauf in FR DO gesperrt wird.
Erneuerung der Deck- und Binderschicht im Streckenbereich und der
Deckschicht auf den Bauwerken TB Diemel und TB Orpetal auf der A 44 in FR KS
von km 53,000 bis 51,500 zwischen der AS 63 Marsberg und AS 64 Diemelstadt.

3. Wochenende Beginn: 25.09.2026 um 20:00 Uhr (Reservewochenende)
  Ende: 28.09.2026 um 5:00 Uhr (Reservewochenende)
Das Reservewochenende ist nur dafür vorgesehen, die Arbeiten an dem 1. 
bzw. 2 Wochenende wiƩerungsbedingt nicht durchgeführt werden können.
Die ersten beiden Wochenenden sind für den zukünŌigen AuŌragnehmer
bindend. Das 3. Wochenende ist nur das Reservewochenende.

Wasserhaltung 
Die schadlose Ableitung des Oberflächenwassers ist Sache des AN und wird nicht gesondert vergütet.
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Baubehelfe
- enƞällt -

Stoffe, Bauteile

3.5.1. Straßenbau

Erdbau

- enƞällt -

Gesteinskörnungen

Für Liefermaterial aus bzw. mit mineralischen Ersatzbaustoffen sind die Einsatzmöglichkeiten in techni-
schen Bauwerken gemäß Anlage 2 ErsatzbaustoffV zu beachten. 

Die EigenschaŌ der Grundwasserdeckschicht ist im AbschniƩ 2.7.1 beschrieben.

Gesteinskörnungen für Asphalt

Gesteinskörnung für Beton

Material für Schichten ohne BindemiƩel

In RC-Baustoffen, die für die Herstellung von SchoƩertragschichten für die Bauweise „Betondecke der 
Belastungsklasse Bk100 bis Bk3,2 auf SchoƩertragschicht“ verwendet werden dürfen Asphaltanteile nur 
aus der Menge der vom Ursprungsmaterial schwer abtrennbaren AsphaltanhaŌungen (ZwangsanhaŌun-
gen) bestehen.

Asphalt

Für die Herstellung von Asphaltschichten sind zusätzliche Untersuchungen für verschiedene Gebrauchs-
verhaltensorienƟerte EigenschaŌen durchzuführen. Teilweise sind diese mit Anforderungen verbunden, 
die über das Niveau des Standardregelwerkes hinausgehen. Bei Asphaltbeton für AsphalƩragschichten 
oder für AsphalƩragdeckschichten kann entweder ein Bitumen mit derselben SpezifikaƟon wie das gefor-
derte resulƟerende BindemiƩel oder ein Bitumen, das höchstens zwei Sorten weicher ist als das gefor-
derte resulƟerende BindemiƩel, verwendet werden.

BindemiƩel
Die Begriffe für Bitumen und Zubereitungen aus Bitumen entsprechen den Bezeichnungen und Kurzbe-
zeichnungen der TL Bitumen-StB 25 oder der TL VBit-StB 22. Es wird unterschieden zwischen

- Bitumen, ein den TL Bitumen-StB 25 oder den TL VBit-StB 22 entsprechendes gebrauchsferƟges 
Produkt im Anlieferungszustand, und

- ResulƟerendes BindemiƩel, ein durch Anteile von BindemiƩel aus Asphaltgranulat und/oder Na-
tur-asphalt und/oder Zusätzen sowie ggf. Rückgewinnung aus dem Asphalt in den Gebrauchsei-
genschaŌen verändertes Bitumen.
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Bitumenpaar: Bitumen nach den TL Bitumen-StB 25 und nach den TL VBit-StB 22, deren Verwendung zu
einem technisch gleichwerƟgen Asphaltmischgut führt. Das Bitumenpaar wird in eckigen Klammern, wie 
z.B. [30/45 // 35/50 VL], angegeben (mit Ausnahme für SMA LA, MA und PA).
Bei Verwendung von Viskositätsveränderten Bitumen müssen diese den „Technischen Lieferbedingungen
für gebrauchsferƟge Viskositätsveränderte Bitumen“ (TL VBit-StB 22) entsprechen.

Temperaturabsenkung
Die Temperaturabsenkung kann durch organische, mineralische, oberflächenakƟve Zusätze oder durch 
die Schaumbitumentechnologie erfolgen. Die Möglichkeiten werden als gleichwerƟg angesehen. Die Aus-
wahl ist im Rahmen des Angebots vorzunehmen und im Eignungsnachweis gemäß AbschniƩ 3.12.1.3 an-
zugeben. Je Maßnahme (bzw. Bauvertrag) und Mischgutsorte ist nur ein AddiƟv bzw. Zusatz zugelassen.
Organisch viskositätsveränderte Bitumen können als gebrauchsferƟge Viskositätsveränderte Bitumen 
nach den TL VBit-StB 22 oder als Bitumen nach den TL Bitumen-StB 25unter Mitverwendung eines visko-
sitätsverändernden, organischen Zusatzes verwendet werden, der im Asphaltmischwerk zugegeben wird.
In beiden Fällen gelten die Anforderungen der TL VBit-StB 22.
Werden mineralische oder oberflächenakƟve Zusätze oder die Schaumbitumentechnologie verwendet, 
gelten die Anforderungen der TL Bitumen-StB 25. OberflächenakƟve Zusätze dürfen hierbei die Rheologie 
des Bitumens nicht verändern.
Zugelassen sind ausschließlich FerƟgprodukte und Zusätze zur Temperaturabsenkung aus

- der „Erfahrungssammlung über die Verwendung von FerƟgprodukten und Zusätzen zur Tempe-
raturabsenkung von Asphalt“ der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt): („Erfahrungssammlung
TA“, hƩps://www.bast.de) in der aktuell gülƟgen Fassung.

Einbau- und LogisƟkkonzept (Bestandteil der Arbeitsanweisung Asphalteinbau):
Beim Einsatz von Beschickerfahrzeugen ist dem AuŌraggeber 3 Wochen vor Beginn des Asphalteinbaus 
ein Einbau-/ LogisƟkkonzept vorzulegen, welches die Grundlage für die Planung eines konƟnuierlichen 
Einbauprozesses darstellt. Es sind mindestens folgende Angaben erforderlich:

- Angabe des Asphaltmischwerkes/der Asphaltmischwerke (Betreiber, Ort, Nummer des Eignungs-
nachweises, einfache Enƞernung zwischen Asphaltmischwerk(en) und Baustelle, vorgesehene 
Liefermengen)

- Angabe eines Asphaltmischwerkes für Ersatzlieferungen im Bedarfsfall (wenn bei Maßnahmen
mit festen Einbau-Zeiƞenstern der Ausfall eines Asphaltmischwerks zwingend vermieden werden 
muss (beispielsweise bei Vollsperrung einer BAB für den Einbau in voller Breite)

- Umlaufplan zur Anlieferung des Asphaltmischgutes
- Angaben zur eingesetzten Einbau- und Verdichtungstechnik (inkl. Beschicker)
- Angaben zur ThermoisolaƟon der Mulden und DokumentaƟon der Temperaturmessung am 

Transporƞahrzeug (Systembeschreibung der verwendeten Messeinrichtung und Datenaufzeich-
nung, Vorlage des HerstellerzerƟfikats zur ThermoisolaƟon)

Der Umlaufplan zur Anlieferung des Asphaltmischgutes muss mindestens folgende Angaben enthalten:
- vorgesehene Einbaumenge je Asphaltmischgutart pro Zeiteinheit
- geplante Umlaufzeit der Transporƞahrzeuge von der Beladung (Asphaltmischwerk) bis zur Entla-

dung (Baustelle) unter BerücksichƟgung der unteren Grenzwerte für die AsphaltmischguƩempe-
ratur bei Übergabe in den Beschicker (ZTV Asphalt-StB, Tabelle 5)

- Anzahl der eingesetzten Transporƞahrzeuge sowie ggf. vorgesehene Kennzeichnung der Trans-
porƞahrzeuge (z.B. beim Einbau von Kompaktasphalt zur Vermeidung von Verwechslungen)

- Anzahl der geplanten Umläufe
- Geplante Maßnahmen zur Aufrechterhaltung eines konƟnuierlichen Einbauprozesses bei Störun-

gen im LogisƟkkonzept
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Asphaltherstellung in Tunnelbauwerken

Für die Anlieferung von Asphaltmischgut in Tunnelbauwerken sind thermoisolierte Fahrzeuge zu verwen-
den, die zusätzlich über eine Mischgut-Abschiebetechnik verfügen. Die Mehraufwendungen sind in die 
betreffenden LeistungsposiƟonen einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

Offenporige Asphaltdeckschichten (OPA)

Ein SƟllstand des(r) FerƟger(s) beim Einbau muss vermieden werden. Für den Einbau der Offenporigen 
Asphaltdeckschicht ist jeweils ein FerƟger und eine Walze auf der Baustelle in Reserve vorzuhalten.

Zur Vermeidung von mechanischen Beschädigungen und Verschmutzungen müssen alle AusstaƩungsar-
beiten, wie zum Beispiel Einbau von Schutzplanken, Beleuchtung oder Beschilderung, sowie die Bö-
schungsgestaltung, Oberbodenandeckung und Ansaatarbeiten vor dem Einbau von offenporigen Asphalt-
deckschichten abgeschlossen sein. Bereits hergestellte Offenporige Asphaltdeckschichten müssen vor 
Verschmutzung und mechanischer Beschädigung, z.B. durch Baustellenverkehr geschützt werden. Hierbei 
ist insbesondere darauf zu achten, dass enge Kurvenfahrten und/oder Vor-/Zurücksetzen von LKW unbe-
dingt zu vermeiden sind.

Transportable Schutzeinrichtungen für den Offenporigen Asphalt dürfen einen Flächendruck von 
1,5 kg/cm² nicht überschreiten.

Baustellenmarkierungsarbeiten auf Offenporigem Asphalt sind in Folie auszuführen. Hierbei ist darauf zu 
achten, dass der Hersteller die Eignung für die Verwendung auf Offenporigem Asphalt bestäƟgt.

Anforderungen gemäß Ersatzbaustoffverordnung
Darüber hinaus ist beim Einsatz von industriellen Nebenprodukten oder GleisschoƩer im Asphaltmischgut 
eine AusferƟgung des Prüfzeugnisses gemäß § 7 Abs. 4 ErsatzbaustoffV für den einzubauenden minerali-
schen Ersatzbaustoff vorzulegen. 

Straßenbeton

Für Straßenbeton gelten folgende Forderungen im Rahmen der TL Beton:

- Die DAfStb-Richtlinie; „Vorbeugende Maßnahmen gegen schädigende AlkalireakƟonen im Be-
ton”, Ausgabe 2013 ist zu beachten. Es gelten ergänzende BesƟmmungen:

- Das ARS 04/2013 ist anzuwenden.
- Grauwacke ist als Gesteinskörnung für den Straßenbeton ausgeschlossen. 

Fugen, Dübel, Anker 

In den Längsscheinfugen ist ein Profil für eine Fugenspaltbreite von 8 mm mit einer normaƟven Profilhöhe 
von 35 mm und 5 Lamellen (einschließlich oberer Abschlusslamelle) einzubauen. 

Die Fugenfüllung in Pressfugen erfolgt nach den Regelungen der ZTV-Fug-StB mit heiß verarbeitbarer Fu-
genmasse Typ N2 gemäß DIN EN 14188-1, jedoch mit einer Bewegungsaufnahme von 35%, unter Berück-
sichtigung der Herstellerangaben.
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Für Raumfugen sind Fugeneinlagen aus Polyethylenschaumstoff oder gleichwerƟg zu verwenden, die bei 
Stauchung von 60 % eine Druckspannung von höchstens 0,15 MPa auĩauen und deren Verformungen 
nach Entlastung nahezu vollständig wieder zurückgehen. Die WasserabsorpƟon nach 28 Tagen darf nicht 
größer als 1 Vol.-% sein. Das Material muss bis +100°C hitzebeständig und geschlossenporig sein. Der Un-
terfüllstoff hat einen Durchmesser von 25 mm. Die Fugenfüllung erfolgt nach den Regelungen der ZTV-
Fug-StB mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2+ gemäß DIN EN 14188-1 unter BerücksichƟgung der 
Herstellerangaben.

Fahrzeug-Rückhaltesysteme

Fahrzeug-Rückhaltesysteme sind vom Auftragnehmer gemäß den ZTV FRS, Abschnitt zu kennzeichnen.
Fahrzeug-Rückhaltesysteme aus Stahl sind mit Kunststoff- oder Metallschildern zu kennzeichnen. Diese
Schilder müssen alle nach den ZTV FRS erforderlichen Informationen zu Identifizierung enthalten. Die Be-
festigung muss mit einer Schraubverbindung erfolgen. Dabei ist sicher zu stellen, dass sich die überste-
hende Schraubenenden ausschließlich auf der verkehrsabgewandten Seite der Konstruktion befinden.
Fahrbahnseitig dürfen durch die angebrachte Kennzeichnung keine Gefährdungspotentiale für Verkehrs-
teilnehmer entstehen.

Markierung

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Anforderungen für Gelbmarkierung Typ II gelten für den gesam-
ten Zeitraum von der Abnahme bis zum Ende der Liegezeit der Markierung.

ZTV M 13 Abschnitt 3.3 Verkehrsfreigabemarkierung: Für Verkehrsfreigabemarkierungen gelten für die
Abnahme die Anforderungen an die Tages- und Nachtsichtbarkeit für den Neuzustand.

ZTV M 13 Abschnitt 7.1.3.3. Mustergleichheitsprüfungen: Die sachgerechte Probenahme ist durch die ge-
prüfte Fachkraft für Fahrbahnmarkierungen (nach ZTV M) auf dem Probenahmeprotokoll entsprechend
Anhang A 4.1 zu bestätigen.

ZTV M 13 Abschnitt 15.2. Mustergleichheitsprüfungen: Wird bei der Mustergleichheitsprüfung festge-
stellt, dass zwar die richtige Stoffgruppe appliziert wurde, aber von der beim Urmuster verwendeten Zu-
sammensetzung signifikant abgewichen wurde, die Anforderungen gemäß Abschnitt 4 im Neuzustand
aber erfüllt werden, ist ein Abzug für die hiervon betroffenen Markierungen (Charge) um 25% vorzuneh-
men

Gelbe Markierungssysteme in Form von Folie oder spritzbaren Stoffen sind ausschließlich als Typ II anzu-
wenden.

Für die Herstellung von Markierungen sind ungebrauchte Markierungssysteme zu verwenden; Sichtzei-
chen können hingegen mehrfach eingesetzt werden.

Der zweite Satz im Abschnitt 3.1 „Allgemeine Anforderungen“ der TL M 06 gilt nicht.

Stoffstrommanagement

3.5.1.8.1 Allgemeines

Für Liefermaterial aus bzw. mit mineralischen Ersatzbaustoffen sind die Einsatzmöglichkeiten in techni-
schen Bauwerken gemäß Anlage 2 ErsatzbaustoffV zu beachten.
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3.5.1.8.2 Güteüberwachung und DokumentaƟon von MEB

Mineralische Ersatzbaustoffe (MEB) unterliegen der Güteüberwachung gemäß ErsatzbaustoffV. Die Güte-
überwachung besteht aus Eignungsnachweis (EgN), werkseigener ProdukƟonskontrolle (WPK) sowie der 
Fremdüberwachung (FÜ). Dem AuŌraggeber ist eine AusferƟgung des Prüfzeugnisses des erstmaligen Eig-
nungsnachweises gemäß § 5 Abs. 4 ErsatzbaustoffV sowie des Prüfzeugnisses gemäß § 7 Abs. 4 Ersatzbau-
stoffV für den einzubauenden mineralischen Ersatzbaustoff 12 Werktage vor Einbau elektronisch in pdf-
Format mit Texterkennung /OCR zu übermiƩeln. Die Materialklasse der Erstprüfung aus dem Eignungs-
nachweis sowie die Materialklasse des Prüfzeugnisses der Fremdüberwachung müssen idenƟsch sein. Bei 
einer mobilen Auĩereitungsanlage ist der aktualisierte EgN dem AG unverzüglich vorzulegen.

Die Bezeichnung der Datei muss mindestens folgende Angaben enthalten:

«Außenstellenkürzel»_«Projektnummer»_«Vertragsnummer» GÜ–OZ

Liefermaterial

Für Liefermaterial aus bzw. mit mineralischen Ersatzbaustoffen (MEB) sind die Einsatzmöglichkeiten in
technische Bauwerke gemäß Anlage 2 ErsatzbaustoffV zu beachten. Des Weiteren gilt folgendes:

Der AuŌragnehmer ist Verwender gemäß Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) und übernimmt da-
mit die Anzeigepflichten gemäß § 22 ErsatzbaustoffV sowie die DokumentaƟonspflichten nach § 25 Er-
satzbaustoffV.

Bei der Lieferung von nicht auĩereitetem Bodenmaterial aus Baustellen DriƩer zum Einbau in Baumaß-
nahmen des AG ist dem AG 12 Werktage vor Anlieferung ein Prüfzeugnis mit folgenden Angaben zu über-
geben:

- Ergebnis der DeklaraƟonsanalyse von einem nach DIN EN ISO/ IEC 17025 akkrediƟerten Prüflabor 
inklusive Probenahmeprotokolle

- HerkunŌ
- Beschreibung der bautechnischen EigenschaŌen

Wiederverwendung von Bodenmaterial

Bei der Wiederverwendung von nicht auĩereitetem Bodenmaterial aus der Baumaßnahme oder aus Bau-
stellen DriƩer ist dem AG 12 Werktage vor Einbau ein Prüfzeugnis mit folgenden Angaben zu übergeben: 

- Ergebnis der DeklaraƟonsanalyse von einem nach DIN EN ISO/ IEC 17025 akkrediƟerten Prüflabor 
inklusive Probenahmeprotokolle, nicht älter als 1 Jahr 

- HerkunŌ
- Beschreibung der bautechnischen EigenschaŌen

Die Kosten, die aus der Umsetzung der Anforderungen entstehen, sind in die entsprechenden Leistungs-
posiƟonen einzurechnen.

DokumentaƟon mit ZEDAL EBV (für alle MEB inklusive MEB als Liefermaterial)

Gemäß § 25 ErsatzbaustoffV hat der Verwender (hier AN) den Verbleib des mineralischen Ersatzbaustoffes
oder Gemisches zu dokumenƟeren. Die Unterlagen sind dem AG zur Auĩewahrung zu übergeben. Fol-
gendes wird zur ordnungsgemäßen Umsetzung vereinbart:
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Der AuŌraggeber nutzt für die DokumentaƟon die ZEDAL Plaƪorm. Hierbei ist durch den AuŌragnehmer 
für die Dokumente der Anlagen 7 und 8 der ErsatzbaustoffV das EBV23-Format zu verwenden (ZEDAL ERP-
IntegraƟon-Tools).

Die Übergabe der DokumentaƟon an den AuŌraggeber zwecks Archivierung erfolgt in einer elektroni-
schen Form, die den Zusammenhang zwischen den Dokumenten der Anlage 8 und allen jeweils darauf 
bezogenen Dokumenten sicherstellt (z.B. elektronische Akten).

Der AuŌragnehmer ist vollumfänglich für die Durchführung des DokumentaƟonsvorgangs mit ZEDAL EBV 
verantwortlich. Er hat sicherzustellen, dass die Dokumente fristgemäß an alle Beteiligten gesendet wer-
den.

Die elektronische Akte inklusive vorausgefülltem DeckblaƩ ist dem AG 12 Werktage vor Einbau freizuge-
ben. Das DeckblaƩ ist nach Abschluss des Einbaus zu unterschreiben. Mit Erstellung der Akte ist die Ak-
tenfreigabe zu veranlassen. Dem AuŌraggeber ist dauerhaŌ Akteneinsicht zu gewähren. Vom AuŌragneh-
mer muss gewährleistet werden, dass die Aktenfreigabe vollständig erfolgt und nicht eingeschränkt wird.
In der Akte ist das vorausgefüllte DeckblaƩ zu hinterlegen.

Da die Zeichenanzahl auf 50 Zeichen begrenzt ist, muss die elektronische Akte wie folgt bezeichnet wer-
den:

«Außenstellenkürzel»;«BAB-Nr.»;«Projektnummer»;«Vertragsnummer»;OZ-Nr.

Die Bestandteile der Aktenbezeichnung werden durch ein Semikolon (“;“) voneinander getrennt. Hinter
jedem Semikolon ist ein Leerzeichen zu ergänzen.

Die Bezeichnung des DeckblaƩs soll wie folgt lauten:

BAB-Nr. A   „Bezeichnung Baumaßnahme“ Das zugehörige Prüfzeugnis gemäß § 7 Abs. 4 Ersatz-
baustoffV für den eingebauten mineralischen Ersatzbaustoff ist zusätzlich als Trägerdokument der Akte
beizufügen.

Die Kosten, die aus der Umsetzung der Anforderungen entstehen, sind in die entsprechenden Leistungs-
posiƟonen einzurechnen.

Zur Lenkung der gemäß ErsatzbaustoffV erforderlichen DokumentaƟon und zur DokumentaƟon der Wie-
derverwendung von Bodenmaterial ist das Dokument gemäß AbschniƩ „FormblaƩ „Erstellungshilfe für 
die EinbaudokumentaƟon nach § 25 EBV - Übersicht Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe (MEB) nach
Ersatzbaustoffverordnung“ zu führen und dem AuŌraggeber monatlich zur Kenntnis zu geben. Die finale 
Übergabe erfolgt nach Abschluss der Einbauarbeiten.

Folgende Angaben müssen mindestens enthalten sein:

- OZ
- Einbauort (Kilometrierung, BauabschniƩ)
- Lieferzeitraum
- Menge
- Materialklasse
- Datum der Freigabe
- anzeigepflichƟg ja/nein.

Die Kosten, die aus der Umsetzung der Anforderungen entstehen, sind in die entsprechenden Leistungs-
posiƟonen einzurechnen.
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Vorgehensweise bei anzeigepflichƟgen mineralischen Ersatzbaustoffen gemäß ErsatzbaustoffV

Anzeige mit Modul ZEDAL EBV

Bei anzeigepflichƟgen mineralischen Ersatzbaustoffen ist folgendes zu beachten: 

Die Archivierung der Anzeigen erfolgt in elektronischer Form. Der AuŌraggeber nutzt für die Archivierung 
der Anzeigen die ZEDAL Plaƪorm. Hierbei ist durch den AuŌragnehmer für das Dokument der Anlage7 
der ErsatzbaustoffV das eEBV23-Format zu verwenden (ZEDAL ERP-IntegraƟon-Tools).

Der AuŌragnehmer ist vollumfänglich für die Durchführung des Anzeigenvorgangs mit ZEDAL EBV verant-
wortlich. Er hat sicherzustellen, dass die Dokumente fristgerecht an die zuständige Behörde gesendet
werden.

Dem AuŌraggeber ist dauerhaŌ Akteneinsicht zu gewähren. Vom AuŌragnehmer muss gewährleistet wer-
den, dass die Aktenfreigabe vollständig erfolgt und nicht eingeschränkt wird.

Da die Zeichenanzahl auf 50 Zeichen begrenzt ist, muss die elektronische Akte wie folgt bezeichnet wer-
den:

«Außenstellenkürzel»;«BAB-Nr.»;«Projektnummer»;«Vertragsnummer»;OZ-Nr.

Die Bestandteile der Aktenbezeichnung werden durch ein Semikolon (“;“) voneinander getrennt. Hinter
jedem Semikolon ist ein Leerzeichen zu ergänzen.

Nach Abschluss des Einbaus ist im Formular Abschlussanzeige unter Punkt 11 das Datum des Abschlusses 
des Einbauzeitraums einzutragen.

Die Kosten, die aus der Umsetzung der Anforderungen entstehen, sind in die entsprechenden Leistungs-
posiƟonen einzurechnen.

Art der DokumentaƟon für Rolle Inverkehrbringer

Der AuŌragnehmer ist im Falle der Abgabe von nicht auĩereitetem Bodenmaterial bzw. Baggergut an 
DriƩe (Verkauf oder sonsƟge Überlassung an DriƩe zum Einbau in technische Bauwerke oder zur Entsor-
gung) der Inverkehrbringer i.S. der ErsatzbaustoffV und übernimmt damit die Pflichten gemäß § 25 Ersatz-
baustoffV.

Der AuŌragnehmer hat gegenüber dem AuŌraggeber den Nachweis über den Verbleib dieser Ausbau-
stoffe zu führen. Auf AbschniƩ 3.6.3 wird verwiesen.

Die Kosten, die aus der Umsetzung der Anforderungen entstehen, sind in die entsprechenden Leistungs-
posiƟonen einzurechnen.

3.5.1.8.3 DokumentaƟon Wiederverwendung und Auĩereitung innerhalb der Baustelle mit ZEDAL EBV

Die DokumentaƟon für die Wiederverwendung von Bodenmaterial und Baggergut ist dem AG in elektro-
nischer Form zu übergeben. Im Falle der Lieferung und des Einbaus von nicht auĩereitetem Bodenmate-
rial aus Baustellen DriƩer erfolgt die DokumentaƟon analog. Die Kosten, die aus der Umsetzung der An-
forderungen entstehen, sind in die entsprechenden LeistungsposiƟonen einzurechnen.
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Es erfolgt die Erfassung der Kubatur im DeckblaƩverfahren. Der AuŌraggeber verwendet für diese Doku-
mentaƟon die ZEDAL Plaƪorm. 

Für das DeckblaƩ Anlage 8 ErsatzbaustoffV ist durch den AuŌragnehmer das eEBV23-Format zu verwen-
den (ZEDAL ERP-IntegraƟon-Tools). Der AuŌragnehmer ist vollumfänglich für die Durchführung des Doku-
mentaƟonsvorgangs mit ZEDAL EBV verantwortlich. Dem AuŌraggeber ist dauerhaŌ Akteneinsicht zu ge-
währen. Vom AuŌragnehmer muss sichergestellt werden, dass die Aktenfreigabe vollständig erfolgt und 
nicht eingeschränkt wird. Die elektronische Akte inklusive vorausgefülltem DeckblaƩ ist dem AG 12 Werk-
tage vor Einbau freizugeben.

Da die Zeichenanzahl auf 50 Zeichen begrenzt ist, muss die elektronische Akte wie folgt bezeichnet wer-
den:

«Außenstellenkürzel»;«BAB-Nr.»;«Projektnummer»;«Vertragsnummer»;OZ-Nr.

Die Bestandteile der Aktenbezeichnung werden durch ein Semikolon (“;“) voneinander getrennt. Hinter
jedem Semikolon ist ein Leerzeichen zu ergänzen.

Jegliche Kosten, die für die DokumentaƟon entstehen, sind vom Bieter in die entsprechende Leistungspo-
siƟon einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

DokumentaƟon bei Auĩereitung eigener MEB zur Verwertung in gleicher Baumaßnahme (z.B. Betonauf-
bruch, HGT als SoB) – mobile Auĩereitungsanlage

Die DokumentaƟon für die Verwertung eigener MEB in der gleichen Baumaßnahme ist dem AG in elekt-
ronischer Form zu übergeben. Es erfolgt die Erfassung des Einbaus durch das DeckblaƩ und einem zusam-
menfassenden Lieferschein (z.B. arbeitstäglich). Das zugehörige Prüfzeugnis gemäß § 7 Abs. 4 Ersatzbau-
stoffV für den eingebauten mineralischen Ersatzbaustoff ist zusätzlich als Trägerdokument der Akte bei-
zufügen.

Der AuŌraggeber verwendet für diese DokumentaƟon die ZEDAL Plaƪorm. Für das DeckblaƩ Anlage 8 
ErsatzbaustoffV ist durch den AuŌragnehmer das eEBV23-Format zu verwenden (ZEDAL ERP-IntegraƟon-
Tools). Der AuŌragnehmer ist vollumfänglich für die Durchführung des DokumentaƟonsvorgangs mit 
ZEDAL EBV verantwortlich. Dem AuŌraggeber ist dauerhaŌ Akteneinsicht zu gewähren. Vom 
AuŌragnehmer muss sichergestellt werden, dass die Aktenfreigabe vollständig erfolgt und nicht 
eingeschränkt wird. Die elektronische Akte inklusive vorausgefülltem DeckblaƩ ist dem AG 12 Werktage 
vor Einbau freizugeben.

Da die Zeichenanzahl auf 50 Zeichen begrenzt ist, muss die elektronische Akte wie folgt bezeichnet wer-
den:

«Außenstellenkürzel»;«BAB-Nr.»;«Projektnummer»;«Vertragsnummer»;OZ-Nr.

Die Bestandteile der Aktenbezeichnung werden durch ein Semikolon (“;“) voneinander getrennt. Hinter
jedem Semikolon ist ein Leerzeichen zu ergänzen.

Jegliche Kosten, die für die DokumentaƟon entstehen, sind vom Bieter in die entsprechenden Leistungs-
posiƟonen einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.
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3.5.2. Brückenbau

- enƞällt –

Abfälle

3.6.1. Allgemeines

Der AuŌraggeber ist als Veranlasser von Arbeiten, bei denen Abfälle anfallen, Abfallerzeuger und somit 
für eine ordnungsgemäße und schadlose Verwertung bzw. für eine BeseiƟgung ohne eine BeeinträchƟ-
gung des Wohls der Allgemeinheit verantwortlich.

Entsorgung durch den AuŌragnehmer

Dem AuŌragnehmer wird gemäß § 22 KrWG die Erfüllung der Entsorgungspflicht übertragen.

Bei der Entsorgung des Abfalls endet die vertragliche Verpflichtung des AuŌragnehmers erst mit der voll-
ständigen ordnungsgemäßen Entsorgung des Abfalls. Die Übernahme sowie die vollständige, ordnungs-
gemäße und schadlose Entsorgung der Abfälle und Ausbaustoffe hat unter Beachtung der geltenden Ge-
setze, zugehörigen Verordnungen sowie der einschlägigen umwelt- und abfallrechtlichen BesƟmmungen 
zu erfolgen.

Die Entsorgung von gefährlichen Abfällen hat nur über zerƟfizierte Entsorgungsfachbetriebe (§ 56 Nr. 2 
KrWG) und zugelassene Beförderer (§ 54 KrWG) zu erfolgen. Vom AuŌragnehmer ist sicherzustellen, dass 
seine mit der Entsorgung beauŌragten NachauŌragnehmer zuverlässig und für die Entsorgung der anfal-
lenden Abfälle fachlich geeignet sind. Der AuŌragnehmer hat den AuŌraggeber unverzüglich über geän-
derte Annahmekriterien von Entsorgungsanlagen, den Wechsel des Entsorgers oder über AbsƟmmungs-/ 
Genehmigungserfordernisse mit den zuständigen Behörden zu informieren.

Vor Baubeginn benennt der AuŌragnehmer dem AuŌraggeber in Texƞorm den Vor- und Zunamen der für 
den rechtmäßigen Umgang mit den anfallenden Ausbaustoffen bzw. Abfällen verantwortlichen Person/ 
AbfallbeauŌragter und dessen Vertreter.

Abfälle und sonsƟge Ausbaustoffe sind, sofern in den LeistungsposiƟonen nichts anderes vereinbart ist, 
nach Wahl des AuŌragnehmers zu entsorgen. Die Entsorgungskosten sind in die entsprechenden Leis-
tungsposiƟonen einzurechnen.

Entsorgung durch den AuŌraggeber

- enƞällt -

3.6.2. Probenahme und AbfalldeklaraƟon

  Sofern der Entsorger nach Wahl des AuŌragnehmers für die Annahme DeklaraƟonsanalysen aktuelleren 
Datums fordert, ist das dem AuŌraggeber vom AuŌragnehmer mindestens 24 Werktage vor Abfuhr anzu-
zeigen. Die Aufwendungen sind entsprechend in die Einheitspreise einzurechnen.

Falls der AuŌragnehmer oder der vom AuŌragnehmer vorgesehene bzw. beauŌragte Entsorgungsfachbe-
trieb vor und während der Bauausführung zusätzliche DeklaraƟonen bzw. Analysen des Abfalls fordert, 
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sind diese vom AuŌragnehmer zu tragen und einschließlich aller Aufwendungen in die Einheitspreise ein-
zurechnen. Das ist auch für den Fall zutreffend, wenn die Genehmigungen der Entsorgungsanlagen oder 
die Entsorgungswege zusätzliche Analysen erfordern. 

Dem AuŌraggeber ist die Probenahme 3 Werktage vor Durchführung in Texƞorm anzukündigen, um seine 
Teilnahme zu ermöglichen, der AuŌraggeber erhält auf Anforderung Rückstellproben. 

Untersuchungsergebnisse von Proben, die ohne Unterrichtung des AuŌraggebers genommen worden 
sind, können nicht anerkannt werden. Der AuŌragnehmer benennt dem AuŌraggeber eine Woche vor 
Probeentnahme das mit den zusätzlichen Analysen beauŌragte Labor. Zur Anerkennung der Ergebnisse 
muss das Labor die erforderliche AkkrediƟerung durch die DAkkS nach DIN EN ISO/ IEC 17025 innehaben. 

Probenahme durch den AuŌragnehmer

Eine Beprobung und Untersuchung von vorhandenen Materialien (hier Abfall, Böden und Baustoffe) in-
nerhalb des Baubereiches und von Lagerflächen außerhalb der Baustelle ist nur mit ZusƟmmung des Auf-
raggebers zulässig. 

Vor Ausführung der Beprobung ist ein Probenahme und -analysekonzept (ITP-InspecƟon & Test Plan) zur 
Prüfung und Freigabe durch den AuŌraggeber in Texƞorm vorzulegen. Dieses Konzept hat mindestens 
folgende InformaƟonen zu enthalten:

- geplanter Zeitpunkt der Probenahme
- Übersicht über geplante Entnahmestellen (Zuordnung von Probenummer und Entnahmestelle)
- Probenahmemenge/-anzahl zum Abgleich mit der erforderlichen Anzahl an geplanten und ein-

satzfähigem Equipment
- geplantes analyƟsches Untersuchungsverfahren für die jeweilige Probe
- Angaben zum Probenehmer (Name, Kontaktdaten, QualifikaƟonsnachweis)
- Angaben zum Umweltlabor (einschließlich InformaƟon zum Probenlager für Rückstellproben).

AuŌragnehmer und AuŌraggeber vereinbaren einen Termin für die Beprobung in Texƞorm. Die Bepro-
bung ist nur in Anwesenheit des AuŌraggebers zulässig, wenn dieser nicht durch Erklärung in Texƞorm 
auf eine Teilnahme verzichtet. Der AuŌraggeber behält sich vor, zur Probenahme ein eigenes fachkundi-
ges Unternehmen hinzuzuziehen.

Die Probenahme ist nur von Personen durchzuführen, die über die erforderliche Fachkunde verfügen. Die
Fachkunde ist durch eine qualifizierte technische Ausbildung oder durch eine langjährige praktische Er-
fahrung jeweils in Verbindung mit einer erfolgreichen Teilnahme an einem Probenahmelehrgang nach PN
98 nachzuweisen. Dieser Nachweis darf nicht älter als fünf Jahre sein.

Alle Proben, die durch eine nicht qualifizierte Person entnommen wurden, können nicht anerkannt wer-
den.

Die erforderlichen Kapazitäten für Rückstellproben (z.B. Kernkisten, Bodenproben, Bohrkerne usw.) sind
vom AN bereitzustellen und vorzuhalten bzw. mit der Untersuchungsstelle abzustimmen. Die Lagerflä-
che/Lagerräume, die Probeneinlagerung sowie die ordnungsgemäße Entsorgung der Proben wird nicht
gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise der Positionen einzurechnen.

VerschärŌe Anforderung an Probenahme aus Flächenbauwerken

Die Probenahme aus Flächenbauwerken (bitumenhaltige oder hydraulisch gebundene Schichten) ist von
einer für die Fachgebiete G oder H anerkannten RAP Stra-Prüfstelle durchzuführen.
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Anforderungen an die Probennahme

Mit der AnalyƟk von Abfällen sind ausschließlich akkrediƟerte Prüflabore zu beauŌragen (AkkrediƟerung 
nach DIN EN ISO/ IEC 17025). Den Prüĩerichten zur DeklaraƟonsanalyƟk sind folgende Unterlagen beizu-
fügen:

- durch den AuŌragnehmer erstellten Probenahmeablaufplan (Fortschreibung ITP)
- Probenahmeprotokoll nach LAGA PN 98 inklusive Probenahmeplan bei „in-situ“-Beprobungen
- FotodokumentaƟon ergänzend zum Probenahmeprotokoll sowie Probenbegleitprotokoll
- DeklaraƟonsanalyƟk und Einstufung der Haufwerke in Materialwerte der ErsatzbaustoffV/DepV/

bzw. Zuordnungswerte nach LAGA unter BerücksichƟgung länderspezifischer Festlegungen zur 
Abfalleinstufung

- Konformitätserklärung des AuŌragnehmers

Die Ergebnisse der DeklaraƟonsanalysen sind dem AuŌraggeber nach Erhalt digital zu übergeben.

Die vorstehenden Hinweise gelten nicht bei Eigenüberwachungs- und Kontrollprüfungen.

3.6.3. Nicht gefährliche Abfälle

Der anfallende Ausbaustoff Ausbauasphalt, Ausbaubeton geht in das Eigentum des AuŌragnehmers über,
ist vom AuŌragnehmer von der Anfallstelle zu enƞernen und nach Wahl des AuŌragnehmers zu verwer-
ten. Die abfallrechtlichen Pflichten bleiben davon unberührt.

Die Aufwendungen für die Entsorgung nicht gefährlicher Abfälle sind in die Einheitspreise einzurechnen
und werden nicht gesondert vergütet, es sei denn, die entsprechenden LeistungsposiƟonen enthalten 
abweichende Regelungen.

Vor Beginn der Entsorgungsleistung ist vom AuŌragnehmer für jeden mineralischen Ersatzbaustoff als
Nachweis für den beabsichƟgten Verbleib eine unterschriebene Erklärung gemäß § 24 ErsatzbaustoffV zu 
übergeben. Diese ist 18 Werktage vor Beginn der Leistungen gemäß Unterlage des Auftraggebers vorzu-
legen. Die Entsorgung darf erst nach Prüfung und Freigabe des Entsorgungsweges durch den AG erfolgen.
Diese Erklärung ist auch zu übergeben, wenn für Abfälle zur Beseitigung ein Anschluss- und Benutzungs-
zwang an den öffentlich rechtlichen Entsorgungsträger besteht.

Der AuŌragnehmer hat darüber hinaus gegenüber dem AuŌraggeber den Nachweis über den Verbleib 
aller Ausbaustoffe zu führen und diese Nachweise unverzüglich nach Abschluss der Entsorgung dem Auf-
traggeber zu übergeben.

Die o.g. Erklärung gemäß § 24 ErsatzbaustoffV sowie der Nachweis über den Verbleib der Ausbaustoffe 
erfolgt über das in AbschniƩ enthaltene FormblaƩ.

Dieses FormblaƩ ist für jede AbfallfrakƟon bzw. EntsorgungsposiƟon dem AuŌraggeber vor Abfuhr von 
der Baustelle zu übergeben. Im Bedarfsfall ist es fortzuschreiben.

Liegen die Nachweise (Wiegenachweise/Wiegescheine) nicht vor, erfolgt keine Vergütung der Leistung.
Auf § 69 Absatz (3) KrWG wird verwiesen.

Der Mengennachweis für Asphalƞräsgut erfolgt grundsätzlich über Wiegescheine güteüberwachter As-
phaltmischanlagen oder zugelassener Entsorgungsanlagen.
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Sofern die elektronische Erfassung (eANV) für nicht gefährliche Abfälle festgelegt wurde oder die Teil-
nahme am eANV für nicht gefährliche Abfälle von Entsorgern gefordert wird, sind die elektronischen Do-
kumente vom AuŌragnehmer vorzubereiten und dem AuŌraggeber vorzulegen. Für die Verbleibskon-
trolle sind Registerbelege zu verwenden.

Ergänzung für nicht gefährliche pechhalƟge Ausbaustoffe

Für die Entsorgung von pechhalƟgen Straßenausbaustoffen der Verwertungsklassen B und C (PAK-Gehalte
> 25 bis < 1000 mg/kg)  nach RuVA-StB 01 wird festgelegt, dass eine Nachweisführung für den Abfall-
schlüssel 17 03 02 mit dem eANV durchzuführen ist. Dies stellt die Ausschleusung aus dem Stoņreislauf 
sicher. Hierzu wird ein vereinfachter Entsorgungsnachweis genutzt (ohne Behördenbeteiligung). Die elekt-
ronischen Dokumente sind vom AuŌragnehmer vorzubereiten und dem AuŌraggeber vorzulegen. Für die 
Verbleibskontrolle sind Registerbelege zu verwenden.

Ergänzung für gering asbesthalƟge Ausbaustoffe (Asbestgehalt: < 0,1 M.-%)

Für die Entsorgung von gering asbesthalƟgen Bau- und Abbruchabfällen aus Beton (AS 17 01 01) wird 
festgelegt, dass eine Nachweisführung mit dem eANV durchzuführen ist. Dies stellt die Ausschleusung aus
dem Stoņreislauf sicher. Hierzu wird ein vereinfachter Entsorgungsnachweis genutzt (ohne Behördenbe-
teiligung). Die elektronischen Dokumente sind vom AuŌragnehmer vorzubereiten und dem AuŌraggeber 
vorzulegen. Für die Verbleibskontrolle sind Registerbelege zu verwenden.

In den Registerbelägen ist im Feld „Frei für Vermerke“ der Zusatz „geringfügig asbesthalƟg“ aufzunehmen. 

Ausbauasphalt ohne Voruntersuchung

Der anfallende Ausbauasphalt ist von der Baustelle zu enƞernen und nach Wahl des AuŌragnehmers zu
verwerten.

Vorgaben gemäß Gewerbeabfallverordnung

Bau- und Abbruchabfälle im Geltungsbereich der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) sind, soweit tech-
nisch und wirtschaŌlich möglich, vom AuŌragnehmer getrennt zu sammeln, zu befördern und vorrangig 
der Vorbereitung zur Wiederverwendung oder dem Recycling zuzuführen. Der AuŌragnehmer übernimmt 
für den AuŌraggeber die DokumentaƟonspflichten der GewAbfV für die AbfallfrakƟonen gemäß § 8 Abs. 
1 GewAbfV. Die DokumentaƟon erfolgt über das im AbschniƩ enthaltene FormblaƩ. Die Dokumente sind
dem AuŌraggeber spätestens mit den Abschlagsrechnungen in Texƞorm zu übergeben. Der AuŌraggeber 
behält sich vor, die DokumentaƟon jederzeit anzufordern.
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Oberboden, Bodenmaterial mit humosen Bestandteilen, BankeƩschälgut

Vorsorgewerte nach BBodSchV eingehalten

Nach Unterlage des AuŌraggebers ist mit dem Bodenmaterial die Herstellung einer durchwurzelbaren 
Schicht mit einer landwirtschaŌlichen oder gartenbaulichen Folgenutzung zulässig. Der Verwerter und der 
geplante Ort der Verwertung sind dem AG bei Angebotsabgabe zu benennen.

Vorsorgewerte nach BBodSchV überschriƩen

Gemäß Unterlagen des AuŌraggebers sind 70% der Vorsorgewerte der BBodSchV Anlage 1, Tabellen 1 
und 2 überschriƩen. Daher ist mit dem Bodenmaterial die Herstellung einer durchwurzelbaren Schicht 
mit einer landwirtschaŌlichen oder gartenbaulichen Folgenutzung nicht möglich. Die Verbringung auf 
Grundstücke privater Personen, AgrargenossenschaŌen oder LandwirtschaŌsbetriebe ist ausgeschlossen.

3.6.4. Gefährliche Abfälle

Regelungen zur Durchführung des eANV

Die Führung von Entsorgungsnachweisen und Begleitscheinen von gefährlichen Abfällen ist in elektroni-
scher Form durchzuführen (elektronisches Abfallnachweisverfahren: eANV). Alle am Verfahren Beteilig-
ten – Erzeuger, BevollmächƟgter, RechnungsbeauŌragter, Beförderer und Entsorger – müssen in der Lage
sein, das Verfahren durchzuführen.

Es sind die länderspezifischen Andienungs- und Überlassungspflichten zu beachten.

Entsorgungsnachweis durch AuŌragnehmer, Entsorgung durch AuŌragnehmer

Im eANV wird der Entsorgungsnachweis vom AuŌragnehmer vorbereitet und dem AuŌraggeber vorge-
legt.
Mit dem Entsorgungsnachweis ist das Ergänzende FormblaƩ (EGF) zu erstellen. Der AuŌragnehmer ist im 
FormblaƩ EGF als Rechnungsempfänger einzutragen und muss dieses als BeauŌragter signieren.

Der AuŌragnehmer hat sicherzustellen, dass  

- der Entsorgungsnachweis als Vorlage erstellt und dem AuŌraggeber mindestens 12 Werktage vor 
Ausbau elektronisch zugestellt wird.

- Die Aktenvorlage vollständig erfolgt und nicht eingeschränkt wird (bei ZEDAL-Teilnehmern „Ak-
tenbesitz kopieren“ akƟvieren).

- die Begleitscheine als Vorlagen erstellt und dem AuŌraggeber mindestens 3 Werktage vor der
Entsorgung in der erforderlichen Anzahl elektronisch zugestellt werden.

- die Begleitscheine vollständig mit den Angaben zum Abfallentsorger, -beförderer und -erzeuger
sowie der geschätzten Menge ausgefüllt sind. Das Datum der Übergabe darf nur nach vorheriger
Absprache mit dem AuŌraggeber eingetragen werden. Übernahme- und Annahmedatum bleiben
in den Vorlagen unausgefüllt.

- Die Anfallstelle ist im Feld 1.8 der verantwortlichen Erklärung (Entsorgungsnachweis) zu benen-
nen. In der Verbleibskontrolle der elektronisch geführten Begleitscheine ist in das Feld „Frei für
Vermerke“ die gleichlautende Bezeichnung der Anfallstelle aus dem entsprechenden Entsor-
gungsnachweis (VE) einzutragen.
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Der AuŌragnehmer hat sicherzustellen, dass der Entsorgungsnachweis rechtzeiƟg an die zuständige Be-
hörde gesendet wird.

Verzögerungen, die durch ein Nichtbeachten der vorstehenden Regelungen oder eine nicht ordnungsge-
mäße Anwendung des elektronischen Abfallnachweisverfahrens entstehen, gehen zu Lasten des AuŌrag-
nehmers.

Jegliche Kosten, die aus dem Nachweisverfahren entstehen, sind vom Bieter in die entsprechenden Leis-
tungsposiƟonen einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

Sammelentsorgungsnachweis

Es wird darauf hingewiesen, dass die Entsorgung über Sammelentsorgungsnachweis möglich ist. Die
Menge der abzugebenden gefährlichen Abfälle darf je Abfallschlüssel nicht mehr als 20 t/Jahr und Anfall-
stelle (Abfallerzeugernummer) betragen. Die Nutzung ist mit dem AuŌraggeber abzusƟmmen.

Registerführung im eANV:

Bei Sammelentsorgung muss der AuŌragnehmer über einen gülƟgen Nachweis für die benannten Abfälle 
und das entsprechende Sammelgebiet verfügen. Die Registerführung erfolgt im elektronischen Verfahren
(Nutzung des eANV). Der Sammelentsorgungsnachweis ist dem AuŌraggeber im eANV zur Verfügung zu
stellen (Akteneinsicht). Die Übernahmescheine sind dem AuŌraggeber in elektronischer Form zu überge-
ben.

Beförderung

Gefährliche Abfälle dürfen nur mit einer Erlaubnis gemäß § 54 Abs. 1 KrWG befördert werden. Auf Anfor-
derung ist die Erlaubnis vorzulegen.

Eine Erlaubnis ist nicht erforderlich, wenn der Beförderer ein anerkannter Entsorgungsfachbetrieb ist, der
für das Befördern des jeweiligen Abfalls zerƟfiziert ist.Der AuŌragnehmer hat dem AuŌraggeber 3 Werk-
tage vor der Beförderung den Abtransport der Abfälle von der Baustelle in Texƞorm anzuzeigen. 

Sofern die Signatur der Beförderer abweichend von §11 (1) NachweisV unmiƩelbar vor Abfallübergabe 
beim Entsorger erfolgen soll, ist das dem AG 3 Werktage vor der Beförderung in Texƞorm anzuzeigen.

3.6.5. Rückbau- und Entsorgungskonzept

.

- enƞällt -

3.6.6. BodenlogisƟkkonzept

- enƞällt -



Stand 11/25

Niederlassung Wesƞalen Seite 43

Winterbau

- enƞällt -

Beweissicherung/Zustandsfeststellung

Für Schäden an Anlagen, Geländer, Bauwerk, Umwelt etc. die ursächlich mit der jeweiligen
Baumaßnahme in Zusammenhang stehen, liegt die Beweissicherungspflicht beim AN.

Sicherungsmaßnahmen

- enƞällt -

Belastungsannahmen (Brückenbau)

- enƞällt -

Vermessungsleistungen, Aufmaßverfahren

3.11.1. BesƟmmung der Dicken von Oberbauschichten

Es gelten die technischen PrüfvorschriŌen zur BesƟmmung der Dicken von Oberbauschichten im Straßen-
bau, Ausgabe 2012 (TP D-StB 12).

Der Nachweis der Dicken von Oberbauschichten gemäß ZTV Asphalt-StB 07/13, AbschniƩ 7.3.1.1 erfolgt 
mit dem Messverfahren „ElektromagneƟsche Dickenmessung nach dem Puls-IndukƟons-verfahren“. Es 
ist ein weggesteuertes Messgerät zu verwenden.

Die Messungen zur BesƟmmung der Einbaudicken sind vom AuŌragnehmer und AuŌraggeber gemeinsam 
durchzuführen. Es sind die FormbläƩer der TP D-StB 12 zu verwenden. Der AuŌragnehmer hat alle für die 
BesƟmmung der Einbaudicken benöƟgten Mess- und Arbeitsgeräte, sowie Gegenpole auf der Baustelle 
vorzuhalten und das für die Messung erforderliche Personal zu stellen. Die Kosten werden nicht gesondert 
vergütet.

Die Messreflektoren sind für jeden Fahrstreifen im Abstand von 50 m versetzt zu verlegen.

Auf einer gefrästen Unterlage sind Aluminium-Ronden nach den TP D-StB 12, Tabelle 1 zu verwenden.

Für die Seitenstreifen wird ebenfalls ein Abstand der Messreflektoren von 50 m gefordert.

Im Bereich von Bauwerken ist eine elektromagneƟsche Dickenmessung aufgrund der vorhandenen Be-
wehrung nicht möglich. In diesen Fällen ist die Schichtdicke durch Abstandsmessungen von einer Schnur 
oder durch ein vermessungstechnisches Verfahren nachzuweisen. 

Der AuŌraggeber erhält direkt nach der Messung die vom AuŌragnehmer und AuŌraggeber abgezeich-
neten AufmaßbläƩer im Original.

Die Auswertung der Schichtdicken erfolgt durch den AN. Die Ergebnisse dieser Messungen sind Bestand-
teil der Schlussrechnung.
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Wenn die Anzahl der fehlenden Gegenpole ≤ 5,0 % beträgt, dann sind diese bei der Auswertung nicht zu 
berücksichƟgen. Beträgt die Anzahl der fehlenden Gegenpole > 5,0 %, wird für jede Fehlstelle die untere 
Toleranzgrenze (gemäß ZTV Asphalt-StB, Tabelle 24) bei der Auswertung angesetzt.

Vermessungsleistungen

Für alle Vermessungsleistungen und Aufmaßverfahren gelten folgende Regelwerke

Technische Vertragsbedingungen Ingenieurvermessung – HVA F - TVB-Ingenieurvermessung
DIN 18710-1, Ingenieurvermessung – Teil 1: Allgemeine Anforderungen 
DIN 18710-2, Ingenieurvermessung – Teil 2: Aufnahme 
DIN 18710-3, Ingenieurvermessung – Teil 3: Absteckung 
DIN 18710-4, Ingenieurvermessung – Teil 4: Überwachung 
DIN 1076, Ingenieurbauwerke im Zuge von Straßen und Wegen, Überwachung und Prüfung 
DIN 1319, Grundlagen der Messtechnik 
RVerm - Richtlinien für die Vermessung von Straßen
ZTV Verm-StB 01 - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Bauvermes-
sung im Straßen- und Brückenbau
ZTV-ING - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieurbauten

Alle in diesem Kapitel 3.11 genannten Leistungen, die durch den AuŌragnehmer zu erbringen sind, sind in 
die KalkulaƟon unter den jeweils aufgeführten PosiƟonen des STLK LB 112, 113 und 114  einzubeziehen.
Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

3.11.3. Aufmaßverfahren und Abrechnung

Allgemein

Alle Aufwendungen für die Erfassung und Abrechnung der Leistungen sind einzurechnen und werden
nicht gesondert vergütet. Sind Aufmaße zur Abnahme oder Abrechnung der Bauleistung erforderlich, so
haben diese durch den AuŌragnehmer in Anwesenheit des AuŌraggebers zu erfolgen (gemeinsames Auf-
maß).
Die Termine für gemeinsame vermessungstechnische Aufmaße sind durch den AuŌragnehmer mindes-
tens drei Werktage vor dem geplanten Termin mit dem AuŌraggeber abzusƟmmen. Die TerminabsƟm-
mung hat schriŌlich zu erfolgen. Sie muss folgende InformaƟonen enthalten:

- Bezeichnung des Projekts
- Bezeichnung der Bauleistung
- Kilometrierung des Aufmaßbereichs FR, von, bis
- Gewünschter Termin (Tag und Uhr)
- Art des Aufmaßes und betreffende OZ
- Treffpunkt

Über jedes gemeinsame Aufmaß ferƟgt der AuŌragnehmer ein Protokoll, dass zum Abschluss vom Auf-
tragnehmer und vom AuŌraggeber zu unterzeichnen ist. 

Alle Protokolle, die durch den AuŌragnehmer aufzustellen sind, müssen mindestens folgende InformaƟ-
onen enthalten:

- Bezeichnung des Projekts
- Bezeichnung der Bauleistung
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- Zugehörige OZ (soweit das Protokoll für die Bauabrechnung verwandt werden soll)
- StaƟonsangaben
- Namen der Anwesenden / Name des Aufstellers
- Datum
- Soll-Werte (soweit das Protokoll für die Abnahme verwandt werden soll)
- Die HerkunŌ/Quelle/Unterlage der Soll-Werte ist zu benennen
- Vermessungsergebnisse = Ist-Werte
- Soll-Ist-Vergleich (soweit das Protokoll für die Abnahme verwandt werden soll)
- Skizzen, Bemerkungen
- Feststellungen des Aufstellers
- UnterschriŌ der Anwesenden

Es ist pro Protokoll nur eine OZ zu dokumenƟeren. Die erhobenen Messwerte stellt der AuŌragnehmer 
dem AuŌraggeber noch auf der Baustelle elektronisch bereit.
Vom AuŌragnehmer ohne Beteiligung des AuŌraggebers erstellte Aufmaße werden nicht anerkannt und 
sind unter Beteiligung des AuŌraggebers zu wiederholen.

Der AuŌragnehmer hat die Bauabrechnung im elektronischen Abrechnungsverfahren im Format der REB-
Verfahrensbeschreibungen zu erstellen und vorzulegen.

Vor Beginn der Ausführung ist eine schriŌliche einvernehmliche Vereinbarung zur Bauabrechnung abzu-
schließen.

Die Vermessungsleistungen, die der Bauabrechnung zugrunde gelegt werden, müssen der Vereinbarung
zur Bauabrechnung entsprechen. Die Vereinbarung zur Bauabrechnung muss den Vertretern des AuŌrag-
nehmers und des AuŌraggebers bekannt sein. Das Urgelände ist vor Beginn der BautäƟgkeiten einver-
nehmlich zu besƟmmen bzw. gemeinsam vermessungstechnisch zu erheben.
Der AuŌragnehmer hat zum Zeitpunkt der Vereinbarung zur Bauabrechnung seine Vorgehensweise zur
Abrechnung der Baumaßnahme auch anhand von Plänen und Profilen darzustellen. Der AuŌragnehmer 
hat auf Grundlage der RegelquerschniƩe und in Übersichtsplänen alle maßgeblichen PosiƟonen des Ober-
baues darzustellen. Diese Pläne sind vom AuŌragnehmer fortzuschreiben und durch die Angabe der Eig-
nungsnachweise/Prüfzeugnisse zu ergänzen.

Alle Aufwendungen für die Erfassung und Abrechnung der Leistungen sind einzurechnen und werden
nicht gesondert vergütet.

Nachweis der FräsƟefen
FräsƟefen sind vermessungstechnisch im Rahmen eines gemeinsamen Aufmaßes zu ermiƩeln. Der Auf-
traggeber entscheidet, ob alternaƟv ein Nachweis der FräsƟefen miƩels Abschnürprotokoll zu führen ist. 
Hierzu sind über die sich nicht verändernden Ränder außerhalb der Fräsfläche unmiƩelbar nach dem Fräs-
gang Abstandsmessungen von einer Schnur durchzuführen und zu dokumenƟeren. Es sind alle 25 m in 
Längsrichtung jeweils in 50 cm Enƞernung vom linken und rechten Rand Messungen durchzuführen.

BesƟmmung Erdplanum, Frostschutzschicht und SchoƩertragschicht
Die Einbauhöhen von Erdplanum, Frostschutzschicht, SchoƩertragschicht und AsphalƩragschicht sind ver-
messungstechnisch im Rahmen eines gemeinsamen Aufmaßes zu besƟmmen und mit den Sollwerten des 
zur Bauausführung freigegebenen Deckenbuchs zu vergleichen.

Fortlaufende Bestandserfassung
sowie Kabel- und Versorgungsleitungen
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EntwässerungsdokumentaƟon
Die neu eingebauten und außer Betrieb genommene Leitungen und Schachtbauwerke sind durch den 
AuŌragnehmer zu erfassen. 

Für die neu eingebauten Entwässerungseinrichtungen sind die Schacht- und HaltungsaƩribute wie 

- Schachtabdeckungen nach Lage und Höhe
- SchachtmiƩe: Lage und Höhe im Gerinne der Schachtsohle
- SohlƟefen aller ankommenden und abgehenden Leitungen
- Material und Durchmesser aller ankommenden und abgehenden Leitungen
- Fließrichtungen
- Haltungslängen
 

zu erfassen und zu dokumenƟeren. Außer Betrieb genommene Schächte, die in der Örtlichkeit nicht zu-
rückgebaut wurden, sind nach Lage und Höhe zu besƟmmen und im Plan darzustellen und mit dem Hin-
weis „ohne FunkƟon“ zu dokumenƟeren.

Regenwasserbehandlungsanlagen sind zusätzlich topografisch aufzumessen.

Die Abgabe soll im Datenbankformat XML nach ISYBAU 2013 und 2017 erfolgen. Andere Formate sind mit 
der Abteilung Vermessung des AG einvernehmlich abzusƟmmen.

Zu erzielende Genauigkeit: 

- Standardabweichung für die Lage: +/- 0,03 m
- Standardabweichung für die Höhe: +/- 0,03 m

 

Lichte Durchfahrtshöhen
Nach Abschluss der BautäƟgkeit sind alle lichten Durchfahrtshöhen unterhalb von Bauwerken und Ver-
kehrszeichen nach den Vorgaben des AuŌraggebers zu erfassen. Der AuŌraggeber stellt dem AuŌragneh-
mer auf Anforderung hierfür ein MusterblaƩ zur Verfügung.

 

Prüfungen und Nachweise

3.12.1. Erstprüfungen 

Boden

Schichten ohne BindemiƩel
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Asphalt

Eignungsnachweis

Alle erforderlichen Eignungsnachweise sind dem AuŌraggeber spätestens 14 Werktage vor Einbau vorzu-
legen.

Im Eignungsnachweis nach den ZTV Asphalt-StB 07/13 werden die folgenden zusätzlichen Angaben gefor-
dert:

- Angabe zum Verfahren der Temperaturabsenkung (hier sind folgende Unterscheidungen vorge-
sehen: Schaumbitumen oder gebrauchsferƟg viskositätsverändertes Bitumen (TL V Bit-StB 22) 
oder Zugabe organisch oder Zugabe mineralisch oder Zugabe oberflächenakƟv),

- Angabe zum Bitumenvolumen,
- BindemiƩelart und -sorte des frisch zugegebenen Bitumens,
- BindemiƩelart und -sorte des resulƟerenden BindemiƩels,
- Äqui-Schermodultemperatur T(G* = 15 kPa) in °C und zugehöriger Phasenwinkel in ° des resulƟe-

renden BindemiƩels nach den TP Bitumen-StB 25, Teil 3,
- bei Verwendung von Polymermodifiziertem Bitumen 65/105-70 A und 45/80-65 A: Äqui-Scher-

modultemperatur T(G* = 15 kPa) in °C und zugehöriger Phasenwinkel in ° und Erweichungspunkt 
Ring und Kugel aus der Erstprüfung,

- bei Verwendung eines gebrauchsferƟg Viskositätsveränderten Bitumens: Art und Sorte, Äqui-
Schermodultemperatur T(G* = 15 kPa) in °C und zugehöriger Phasenwinkel in ° des rückgewon-
nenen BindemiƩels aus der Erstprüfung, 

- bei Verwendung von viskositätsverändernden, organischen Zusätzen: Hersteller, Typ , Produktbe-
zeichnung, Menge in M.-% bezogen auf den BindemiƩelgehalt sowie Äqui-Schermodultempera-
tur T(G* = 15 kPa) in °C und zugehöriger Phasenwinkel in ° des rückgewonnenen BindemiƩels aus 
der Erstprüfung, sowie Angaben zur Phasenübergangstemperatur (TPT) nach den TL VBit-StB 22,

- bei Verwendung von oberflächenakƟven Zusätzen zur Temperaturabsenkung: Hersteller, Pro-
duktbezeichnung, Menge in M.-% bezogen auf den BindemiƩelgehalt, 

- bei Mitverwendung von Asphaltgranulat:
 Äqui-Schermodultemperatur T(G* = 15 kPa) in °C und zugehöriger Phasenwinkel des rück-

gewonnenen BindemiƩels aus den Asphaltgranulaten

Zusätzliche Angaben im Eignungsnachweis durch den Einsatz von TA-Asphalt:
Im Eignungsnachweis sind beim Einsatz von TA-Asphalt zusätzlich zu den Angaben nach den
ZTV Asphalt-StB 07/13 folgende Ergänzungen im AbschniƩ 2.3.2 a) zu fordern:

- Angabe zum Verfahren der Temperaturabsenkung (hier sind folgende Unterscheidungen vorge-
sehen:
Schaumbitumen oder gebrauchsferƟg viskositätsverändertes Bitumen (TL V Bit-StB 22) oder Zu-
gabe
organisch oder Zugabe mineralisch oder Zugabe oberflächenakƟv)

- Angabe zum Bitumenvolumen,
- BindemiƩelart und -sorte des frisch zugegebenen Bitumens,
- BindemiƩelart und -sorte des resulƟerenden BindemiƩels,
- Äqui-Schermodultemperatur T(G* = 15 kPa) in °C und zugehöriger Phasenwinkel in ° des resulƟe-

renden BindemiƩels nach den TP Bitumen-StB 25, Teil 3,
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- bei Verwendung von Polymermodifiziertem Bitumen 65/105-70 A und 45/80-65 A: Äqui-Scher-
modultemperatur T(G* = 15 kPa) in °C und zugehöriger Phasenwinkel in ° und Erweichungspunkt 
Ring und Kugel aus der Erstprüfung,

- bei Verwendung eines gebrauchsferƟg Viskositätsveränderten Bitumens: Art und Sorte, Äqui-
Schermodultemperatur T(G* = 15 kPa) in °C und zugehöriger Phasenwinkel in ° des rückgewon-
nenen BindemiƩels aus der Erstprüfung,

- bei Verwendung von viskositätsverändernden, organischen Zusätzen: Hersteller, Typ , Produktbe-
zeichnung, Menge in M.-% bezogen auf den BindemiƩelgehalt sowie Äqui-Schermodultempera-
tur
T(G* = 15 kPa) in °C und zugehöriger Phasenwinkel in ° des rückgewonnenen BindemiƩels aus der 
Erstprüfung,

- bei Verwendung von oberflächenakƟven Zusätzen zur Temperaturabsenkung: Hersteller, Pro-
duktbezeichnung, Menge in M.-% bezogen auf den BindemiƩelgehalt,

- bei Mitverwendung von Asphaltgranulat:
 Äqui-Schermodultemperatur T(G* = 15 kPa) in °C und zugehöriger Phasenwinkel des rückge-

wonnenen BindemiƩels aus den Asphaltgranulaten
Beim Einsatz von Produkten die bisher noch nicht in der „Pilotproduktliste TA“ geführt werden, müssen
zusätzlich die Ergebnisse der nachfolgenden erweiterten Erstprüfungen informaƟv ausgewiesen werden.

Die Eignung sämtlicher Baustoffe ist auch im Hinblick auf die umwelƩechnischen Aspekte vom AuŌrag-
nehmer spätestens 14 Werktage vor Einbau nachzuweisen. Hier ist der AbschniƩ 3.5 zu beachten.

Bei Verwendung von Asphaltgranulat ist dem AuŌraggeber mit dem Eignungsnachweis die Klassifizierung
des Asphaltgranulates nach TL AG-StB 09 und die ErmiƩlung der Zugabemenge gemäß
TL Asphalt-StB 07/13 vorzulegen.

Erstprüfung

Beim Einsatz von industriellen Nebenprodukten oder GleisschoƩer im Asphaltmischgut ist eine AusferƟ-
gung des Prüfzeugnisses gemäß § 7 Abs. 4 ErsatzbaustoffV für den einzubauenden mineralischen Ersatz-
baustoff mit dem Eignungsnachweis vorzulegen.

Die Bezeichnung und Beschreibung der Gesteinskörnungen gemäß der TL Gestein-StB 04 (Ausgabe 
2004/Fassung 2023) ist auf Verlangen vorzulegen. Hierbei ist die IdenƟfizierbarkeit anhand folgender 
Angaben zu gewährleisten:

- Vorkommen und Hersteller – bei zeitweiliger Lagerung sind sowohl das Vorkommen als auch
das Lager anzugeben,

- Art der Gesteinskörnung,
- Korngruppe/Lieferkörnung,
- Anforderungskategorien bzw. angegebene Werte.

Anforderungen an Gussasphaltdeckschichten
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Tabelle 4 - Anforderungen an Gussasphaltdeck- und -schutzschichten (einschließlich Abdichtung aus
Gussasphalt unter OPA)

Prüfung Einheit Anforderung

Verformungsverhalten bei Wärme
StaƟscher Stempeleindringversuch nach den TP As-
phalt-StB, Teil 20

StaƟsche EindringƟefe ET und Zunahme bei 40 °C mm | mm ≤ 1,5 | ≤ 0,3

Widerstand gegen bleibende Verformungen Dynami-
scher Stempeleindringversuch nach den TP Asphalt-
StB, Teil 25 A 1

Dynamische EindringƟefe ETdyn bei 50 °C mm ≤ 1,5*

KälteeigenschaŌen
Abkühlversuch nach den TP Asphalt-StB, Teil 46 A

Bruchtemperatur TF °C ≤ -17,0*

Verarbeitungsverhalten
nach M TA

Untersuchungsergebnisse sind qualitaƟv zu 
bewerten*

Erweiterter performanceorienƟerter Eignungsnachweis:

Im Folgenden geforderte zusätzliche Prüfungen für den erweiterten Eignungsnachweis ohne Anforde-
rungswerte („ist anzugeben“) können am großtechnisch herstellten Asphaltmischgut durchgeführt und
nach dem Einbau, jedoch spätestens zur Abnahme vorgelegt werden.

Die Ergebnisse der geforderten zusätzlichen Prüfungen sind im Eignungsnachweis anzugeben bzw. die
entsprechenden Anforderungen sind einzuhalten:

Tabelle 5 - Erweiterte Prüfungen und Anforderungen an Walzasphaltdeck- und -binderschichten (SMA
8 S, SMA 11 S, SMA 8 LA, AC 16 B SG, AC 22 B SG, SMA 16 B S und SMA 22 B S)

Prüfung Einheit Anforderung

Verformungsverhalten bei Wärme
Einaxialer Druck-Schwellversuch nach den TP Asphalt-
StB, Teil 25 B 1

Dehnungsrate ɛw bei 50 °C 10-4 ‰ ist anzugeben*

Dehnungsrate ɛw bei 60 °C 10-4 ‰ ist anzugeben*

KälteeigenschaŌen
Abkühlversuch nach den TP Asphalt-StB, Teil 46 A

Bruchtemperatur TF °C ≤ -15,0*
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In Frosteinwirkungszone III (nach RStO):

Bruchtemperatur TF
°C ≤ -20,0*

*einschließlich grafischer Darstellung

Tabelle 6 - Erweiterte Prüfungen an Gussasphaltdeck- und -schutzschichten (einschließlich Abdichtung
aus Gussasphalt unter OPA)

Prüfung Einheit Anforderung

Verformungsverhalten bei Wärme
StaƟscher Stempeleindringversuch nach den TP As-
phalt-StB, Teil 20

StaƟsche EindringƟefe ET und Zunahme bei 50 °C mm | mm ist anzugeben

StaƟsche EindringƟefe ET und Zunahme bei 60 °C mm | mm ist anzugeben

Widerstand gegen bleibende Verformungen Dynami-
scher Stempeleindringversuch nach den TP Asphalt-
StB, Teil 25 A 1

Dynamische EindringƟefe ETdyn bei 60 °C mm ist anzugeben*

*einschließlich grafischer Darstellung

Tabelle 7 - Erweiterte Prüfungen und Anforderungen an AsphalƩragschichten im Haupƞahrstreifen (nur
bei vollständiger Erneuerung der ATS)

Prüfung Einheit Anforderung

BesƟmmung der Steifigkeit
Spaltzug-Schwellversuch nach den TP Asphalt-StB, Teil
26

(Bei mehrschichƟgem Einbau: für jede Schicht der Asphalt-
tragschicht

Bei mehrlagigem Einbau: nur für die unterste Lage der As-
phalƩragschicht)

Grenzwert d. Steifigkeitsmoduls  [MPa] ist anzugeben*

Materialparameter der Hauptkurve Z0 - ist anzugeben*

Materialparameter der Hauptkurve Z1 - ist anzugeben*

Beständigkeit gegen Ermüdung
Spaltzug-Schwellversuch nach den TP Asphalt-StB, Teil
24
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(Bei mehrschichƟgem Einbau: nur für die unterste Schicht der 
AsphalƩragschicht

Bei mehrlagigem Einbau: nur für die unterste Lage der As-
phalƩragschicht)

Materialspezifischer Parameter k - ist anzugeben*

Materialspezifischer Parameter n - ist anzugeben*

BesƟmmtheitsmaß Ermüdungsfunkt. R2 - ist anzugeben*

*einschließlich grafischer Darstellung

Offenporiger Asphalt
Der Eignungsnachweis für die Asphaltdeckschicht aus Offenporigem Asphalt muss die folgenden 
Prüfergebnisse beinhalten

- Kornverlust nach den TP Asphalt, Teil 17, Ausgabe 2020
- Hohlraumgehalt an Bohrkernen aus WSV-ProbeplaƩe nach dem M OPA, Ausgabe 2013, 

Anhang C

Straßenbeton

In der Erstprüfung ist zusätzlich für jede Betonsorte nachzuweisen, wie sich Konsistenz und LP-Gehalt bei 
normaler sowie erhöhter Mischdauer (45 und 60 Sekunden) und Liegedauer (30 und 90 Minuten nach 
Mischen des Betons) verändern. Gleiches gilt auch für stärker abweichende Temperaturen (30°C).

Tabelle 8 - Mischdauer in Abhängigkeit der Temperatur

PrüŌemperatur

20°C 30°C

Mischdauer [s] 45 X X

60 X X

Liegedauer [min] 30 X X

90 X X

Die Betonkonsistenz ist auf die RüƩelfrequenz der Einbaugeräte - einschließlich der Dübel- und Anker-
setzgeräte - einzustellen.

In einer erweiterten Erstprüfung muss gemäß TP B-StB Teil 3.1.05 die SpaltzugfesƟgkeit geprüŌ werden.
Der µPWS-Wert des Sandes für Kunstrasentexturen ist nach TP Gestein-StB, AbschniƩ 5.4.2 „BesƟmmung 
des Polierwertes mit dem Verfahren nach Wehner/Schulze” zu prüfen. Es sind Prüfgeräte der zweiten 
GeneraƟon einzusetzen.
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KombinaƟonsmiƩel

Die Eignung des KombinaƟonsmiƩels ist anhand eines Prüfzeugnisses nachzuweisen.

Fugenprofile/Fugenmasse/Raumfugeneinlage

Für die Fugenprofile heiß  verarbeitbaren Fugenmassen sind ProduktdatenbläƩer einzureichen.

Unter BerücksichƟgung aktueller Analysen der Straßenbaupraxis durch die Bundesanstalt für Straßenwe-
sen (BASt) sowie zwischenzeitlicher Forschungsergebnisse der Bundesanstalt für Materialforschung und -
prüfung (BAM) ergibt sich zur Sicherstellung einer dauerhaŌen DichƟgkeit der Fugensysteme in hochbe-
anspruchten Fahrbahndecken aus Beton die Notwendigkeit, in einem performance-orienƟerten Verfah-
ren (BAM o. glw.) die FunkƟonsfähigkeit und DauerhaŌigkeit des Gesamtsystems unter praxisnahen Be-
anspruchungen zu untersuchen. Zur Erfahrungssammlung ist für das zu verwendende Fugenfüllsystem ein 
entsprechender Nachweis über mindestens 9 Beanspruchungszyklen zu erbringen und das entsprechende 
Ergebnisprotokoll bei Angebotsabgabe einzureichen (Musterergebnisprotokoll siehe Anlage X). Es sind 
ausschließlich Fugenfüllmaterialien zu verwenden, die zudem der DIN EN 14188 bzw. den TL Fug-StB ent-
sprechen.

Die zusätzlichen Kosten für das performance-orienƟerte Prüfverfahren sind in die jeweilige LV-PosiƟon 
miteinzurechnen.

Der Nachweis der geforderten EigenschaŌen der Raumfugeneinlage ist mit der Erstprüfung des Straßen-
betons vorzulegen. 

Markierung

Die Eignung der weißen und gelben Markierungssysteme ist vom AuŌragnehmer durch einen Prüĩericht 
der Bundesanstalt für Straßenwesen mit dem Verlauf der Rundlaufprüfanlage (RPA) nachzuweisen.

Dieser Prüĩericht mit dem Verlauf der Rundlaufanlage (RPA) sollte 3 Wochen vor erster Verwendung 
dem AuŌraggeber, vorgelegt werden.

3.12.2. Eigenüberwachungsprüfungen 

Erdbau

Bei der Methode M3 sind grundsätzlich Probeverdichtungen zur Festlegung der jeweiligen Arbeitsanwei-
sung durchzuführen. Das Arbeitsverfahren ist im BaufortschriƩ miƩels TagesprotokollheŌ durch den Auf-
tragnehmer zu dokumenƟeren. Die Ergebnisse der Probeverdichtung, die DokumentaƟon der Arbeitsan-
weisung und des TagesprotokollheŌes (Überprüfung des Arbeitsverfahrens) sind dem AuŌraggeber durch 
den AuŌragnehmer nach Aufforderung vorzulegen.
Die Dokumentation erfolgt nach den Mustern in den Sonstigen Anlagen. Weitere Informationen zur An-
wendung der Muster finden sich in deren Vorbemerkungen.
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Gesteinskörnungen 

Der AN hat an den Gesteinskörnungen für den Straßenbeton Wareneingangskontrollen (augenscheinliche 
Prüfung der Gesteinsart auf ÜbereinsƟmmung mit dem angebotenen und bei der Erstprüfung verwende-
ten Material) durchzuführen, zu dokumenƟeren und dem AG auf Verlangen vorzulegen. Dem AG sind die 
Lieferscheine der Gesteinskörnungen zu übergeben.
Für Waschbeton sind dem AG von den groben gebrochenen Gesteinskörnungen 5/8 und 8/11 bzw. 2/8 
und 8/11, sofern diese Gesteinskörnungen jeweils aus dem gleichen Lieferwerk stammen, je eine Rück-
stellprobe zu je 20 kg zur eventuell notwendigen Prüfung des PSV-Wertes zur Verfügung zu stellen.

Zement

Dem AG sind die Lieferscheine für den Zement zu übergeben. Bei Bezug des Betons aus Transportbeton-
werken kann dies anhand der Angaben auf den ausgedruckten Lieferscheinen erfolgen.

Schichten ohne BindemiƩel

Bei der Anordnung einer SchoƩertragschicht direkt unter der Betondecke ist zusätzlich zu den gemäß ZTV 
SoB-StB geforderten Nachweisen durch den AN die SchoƩertragschicht in den Bereichen der FerƟgerlauf-
werke abzuprüfen. Dazu ist auf beiden Seiten der Fahrbahn alle 300 m der Ev2-Wert oder alternaƟv der 
Evd-Wert zu prüfen.

Erst nach Nachweis der Tragfähigkeit und Übergabe der Ergebnisse an den AG darf die Betondecke her-
gestellt werden.

Es ist dabei unerheblich, ob der AN selbst oder ein Nach- oder Subunternehmer den Einbau der Betonde-
cke vornimmt.

Entmischte Bereiche der SchoƩertragschicht sind zu Lasten des AN aus- und mit anforderungsgemäßem 
Material neu herzustellen.

Bei Verwendung von RC-Material aus dem auĩereiteten Beton der vorhandenen Betondecke ist außer 
den im Rahmen der TL SoB-StB geforderten Eigenüberwachungsprüfungen arbeitstäglich 1x die Sieblinie 
des RC-Materials zu prüfen. Die Ergebnisse sind dem AG unverzüglich vorzulegen.

Die Aufwendungen für die zusätzlichen Prüfungen sind in die Einheitspreise einzurechnen. Sie werden 
nicht gesondert vergütet.

Asphalt

Messungen und DokumentaƟon während des Einbaus
Beim Einbau von TA-Asphalt sind während des gesamten Einbauzeitraums durch den AuŌragnehmer im 
Rahmen der Eigenüberwachung folgende Messungen durchzuführen und zu dokumenƟeren:

- WeƩer (mindestens stündlich)
- LuŌtemperatur (Messung in 2 Metern Höhe und Temperatur der Unterlage); mindestens stünd-

lich
- Windgeschwindigkeit und -richtung (mindestens stündlich oder konƟnuierlich)
- RelaƟve LuŌfeuchte (mindestens stündlich oder konƟnuierlich)
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- Temperatur des angelieferten Asphaltmischguts bei jedem Entladevorgang im Beschicker- und
FerƟgerkübel.

- Zunahme der Verdichtung von Beginn bis zum Ende des Asphalteinbaus miƩels Aufsetz-Sonde 
(ElektromagneƟsche Messung (PQI Sonde) oder RadioakƟve Messung (Isotopensonde))

- AlternaƟv kann zur Beurteilung und DokumentaƟon einer homogenen Verdichtung der Einsatz 
von Systemen zur flächendeckenden dynamischen Verdichtungskontrolle von Asphalt (FDVK) er-
folgen.

- DokumentaƟon der aufgebrachten Bitumenemulsion unmiƩelbar vor der Überbauung (Art und
Ansprühmenge der eingesetzten Bitumenemulsion, angesprühte Unterlage je Einbaubahn, Lage 
der Einbaubahn, StaƟon, Datum/Uhrzeit und Foto)

Werden Messungen der Längsebenheit berührungslos ausgeführt, sind die Vorgaben des ARS 04/2025 
maßgeblich. 

NachbehandlungsmiƩel

Das Verfallsdatum der einzelnen Lieferungen für das NachbehandlungsmiƩel ist festzustellen, zu doku-
menƟeren und dem AG zu übergeben.

Betondecke – Frischbeton

Der LuŌporengehalt wird am Oberbeton auf max. 8,0 Vol.-% und am Unterbeton auf max. 7,5 Vol.-% be-
grenzt.

Betondecke - Festbeton

Beton

Bohrpfähle

Hinterfüllung

Lager

3.12.3. Kontrollprüfungen 

Erdbau

Bei der Durchführung von staƟschen PlaƩendruckversuchen gem. DIN 18134 ist das erforderliche Belas-
tungsfahrzeug bauseits vom AN zu stellen.
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Schichten ohne BindemiƩel

Asphalt

Entnahme von Asphaltmischgut
Soweit auf der Baustelle nicht anders vom AuŌraggeber angeordnet wird, umfasst die Mithilfe des Auf-
tragnehmers bei der Probenahme insbesondere 

- die Bereitstellung der Probegefäße und der AuŅleber
- die Bereitstellung der GerätschaŌen zur Probenahme (z.B. Probeschaufel, kalibriertes Ein-

steckthermometer),
- die Durchführung der Probenahme gemäß TP Asphalt-StB,
- das Einfüllen der Probe in die Probegefäße (Anzahl der Teilproben gemäß TP Asphalt-StB)
- die ordnungsgemäße Verpackung der Probegefäße und 
- die unverzügliche Übergabe der Probegefäße an den AuŌraggeber

Der AuŌraggeber wird im Rahmen der Probenahme ausführen
- Versiegeln der Proben mit AuŅlebern und UnterschriŌ
- die HandschriŌliche NiederschriŌ über die Probenahme, insbesondere die DokumentaƟon

 der Anzahl der Teilproben,
 einer etwaigen Verweigerung der Annahme einer Teilprobe und sonstiger Besonderhei-

ten dokumentieren,
 das Beschriften des Probegefäßes (z.B. mit Aufklebern)

Die Prüfung der Anforderungen an das rückgewonnene BindemiƩel erfolgt nicht mehr durch Prüfung des 
Erweichungspunktes Ring und Kugel, sondern durch die BesƟmmung der Äqui-Schermodultemperatur. 
Bei Einhaltung der Grenzwerte ist der Erweichungspunkt Ring und Kugel nicht maßgeblich.
Abweichend vom AbschniƩ 5.4.5 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird die Prüfung der Ebenheit berührungslos 
in Längsrichtung nach den „TP Eben - Berührungslose Messungen für den Bauvertrag“ als Kontrollprüfung 
durchgeführt. Die Auswertung erfolgt dann nach der Methode „SimulaƟon der gleitenden RichtlaƩe“
(4-m-LaƩensimulaƟon). Zusätzliche Kontrollprüfungen, Schiedsuntersuchungen oder Wiederholungen 
von Kontrollprüfungen werden mit demselben Messverfahren durchgeführt, mit dem die ursprüngliche 
Kontrollprüfung vorgenommen wurde.
Die Messung erfolgt mit einem Abstand von 0,70 m von der jeweils rechten Randmarkierung bzw. von 
einer sonsƟgen Begrenzungslinie des rechten Randes, wenn kein anderes Maß festgelegt ist. Dies gilt so-
wohl für die berührenden Ebenheitsmessverfahren als auch für die berührungslose Ebenheitsmessung. 
Die Regelung zur Messung der Längsebenheit in der MiƩe der Fahrbahn gemäß AbschniƩ 5.4.5 der
ZTV Asphalt-StB 07/13 gilt nicht.
Die Grenzwerte für die Unebenheit der jeweiligen ZTV zur Beurteilung der mangelfreien Leistung gelten 
unverändert.
Die Prüfung erfolgt ggf. mehrere Wochen nach Verkehrsfreigabe.
Im Bereich von Rampenfahrbahnen, Nebenflächen oder kleinen Baumaßnahmen erfolgt die Ebenheits-
messung weiterhin mit berührenden Messverfahren gemäß „TP Eben - Berührende Messungen“.
Im Rahmen der Kontrollprüfungen wird gleichzeiƟg die Auswertung mit dem WLP durchgeführt. Die ent-
sprechenden Ergebnisse werden dem AN zur Erfahrungssammlung vom AG zur Verfügung gestellt. Hie-
raus werden keine vertraglichen Konsequenzen abgeleitet.
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Betondecke - Frischbeton

Der LuŌporengehalt wird am Oberbeton auf max. 8,0 Vol.-% und am Unterbeton auf max. 7,5 Vol.-% be-
grenzt.
Im Rahmen von Kontrollprüfungen sind für jedes Baulos von den folgenden Baustoffen, die für die Her-
stellung der Betondecke verwendet werden, Rückstellproben zu nehmen: 

- Gesteinskörnungen: 8 kg je Korngruppe
- Zement: 2 kg
- ZusatzmiƩel: 2 Liter
- Zusatzstoffe: 2 kg

Bei Baumaßnahmen mit einer Bauzeit von mehr als einem Jahr, ist mindestens einmal jährlich eine Rück-
stellprobe zu entnehmen. Diese Rückstellproben sind unter Beifügung des vollständig ausgefüllten Pro-
benentnahmeprotokolls (die entsprechenden Probenmenge und NiederschriŌen über die Probenahme 
sind künŌig in den TP B- StB Teil 1.1.00, Ausgabe 2016 enthalten) sowie einer Kopie der Prüfzeugnisse 
jeder einzelnen Komponente an die Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen, Referat „Betonbau-
weisen“, Brüderstraße 53, 51427 Bergisch Gladbach.

Betondecke - Festbeton

Am Festbeton werden zur Erfahrungssammlung zusätzlich zu den DruckfesƟgkeitsprüfungen nach den ZTV 
Beton-StB je Betonsorte SpaltzugfesƟgkeitsprüfungen am Bohrkern (Durchmesser 100 mm) in gleichem 
Umfang wie die DruckfesƟgkeitsprüfungen durchgeführt.

Bei zweischichƟger Bauweise mit Waschbeton im Oberbeton wird die DruckfesƟgkeit getrennt am Ober- 
und Unterbeton geprüŌ.

Abweichend vom AbschniƩ 1.3.2.6.4 der ZTV Beton-StB 07 wird die Prüfung der Ebenheit berührungslos 
in Längsrichtung nach den „TP Eben – Berührungslose Messungen für den Bauvertrag“ als Kontrollprüfung 
durchgeführt. Die Auswertung erfolgt dann nach der Methode „SimulaƟon der gleitenden RichtlaƩe“
(4-m-LaƩensimulaƟon). Zusätzliche Kontrollprüfungen, Schiedsuntersuchungen oder Wiederholungen 
von Kontrollprüfungen werden mit demselben Messverfahren durchgeführt, mit dem die ursprüngliche 
Kontrollprüfung vorgenommen wurde.
Die Messung erfolgt mit einem Abstand von 0,70 m von der jeweils rechten Randmarkierung bzw. von 
einer sonsƟgen Begrenzungslinie des rechten Randes, wenn kein anderes Maß festgelegt ist. Dies gilt so-
wohl für die berührenden Ebenheitsmessverfahren als auch für die berührungslose Ebenheitsmessung. 
Die Regelung zur Messung der Längsebenheit in der MiƩe der Fahrbahn gemäß AbschniƩ 1.3.2.6.4 der
ZTV Beton-StB 07 gilt nicht.
Die Grenzwerte für die Unebenheit der jeweiligen ZTV zur Beurteilung der mangelfreien Leistung gelten 
unverändert.
Die Prüfung erfolgt ggf. mehrere Wochen nach Verkehrsfreigabe.
Im Bereich von Rampenfahrbahnen, Nebenflächen oder kleinen Baumaßnahmen erfolgt die Ebenheits-
messung weiterhin mit berührenden Messverfahren gemäß „TP Eben - Berührende Messungen“.
Im Rahmen der Kontrollprüfungen wird gleichzeiƟg die Auswertung mit dem WLP durchgeführt. Die ent-
sprechenden Ergebnisse werden dem AN zur Erfahrungssammlung vom AG zur Verfügung gestellt. Hie-
raus werden keine vertraglichen Konsequenzen abgeleitet.
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Kontrollprüfungen (Ingenieurbauwerke)

- enƞällt -

LandschaŌsbau

- enƞällt -

Hauptprüfung und Abnahme nach § 12 VOB/B

- enƞällt -

Zusammenfassende Angaben für die Erarbeitung des SiGe-Plans

Zusammenfassende Angaben für die Erarbeitung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes (SiGe-
Plan) werden nach Vertragsabschluss durch den AuŌraggeber an den AuŌragnehmer übergeben.

Arbeits- und Umweltschutz

)Die „Baustellenordnung“ und/oder das „MerkblaƩ mit verbindlichen Hinweisen zur Arbeitssicherheit 
Fremdfirmen“ gilt für den AN mit dem AG und ist in Absprache mit dem AuŌraggeber / SiGeKo anzupas-
sen. Das nach dem Stand der Technik geforderte Arbeitsschutz- und Umweltschutzniveau ist einzuhalten 
und in die Einheitspreise der entsprechenden PosiƟonen einzurechnen. 

Zum Schutz der Umwelt, der LandschaŌ und der Gewässer hat der AuŌragnehmer die durch die Arbeiten 
hervorgerufenen BeeinträchƟgungen auf das unvermeidbare Maß zu beschränken.

4. Ausführungsunterlagen

Vom AuŌraggeber zur Verfügung gestellte Unterlagen

s. SonsƟge Anlagen

Stoffstrommanagement

Das in der Anlage beigefügte FormblaƩ „Nachweis der Entsorgung nicht gefährlicher Abfälle“ wird dem 
AuŌragnehmer nach Zuschlagserteilung im Excel-Format zur Verfügung gestellt. Dieses ist für alle Leis-
tungsposiƟonen auszufüllen, die eine Verwertung von Abfällen nach Wahl des AuŌragnehmers auswei-
sen.
Das in der Anlage beigefügte FormblaƩ „Erstellungshilfe für die EinbaudokumentaƟon nach § 25 EBV - 
Übersicht Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe (MEB) nach Ersatzbaustoffverordnung“ wird dem AuŌrag-
nehmer nach Zuschlagserteilung im Excel-Format zur Verfügung gestellt. 

Das in der Anlage beigefügte „FormblaƩ Anmeldung von gefährlichen Abfällen“ wird dem AuŌragnehmer 
nach Zuschlagserteilung im Word-Format zur Verfügung gestellt.

Für die Erstellung des Rückbau- und Entsorgungskonzeptes wird als Anlage eine Mustergliederung zur 
Verfügung gestellt.
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Erdbau
Vom AuŌraggeber werden zur Anwendung die Muster "Anlage Arbeitsanweisung und TagesprotokollheŌ" 
und "Anlage Verdichtungs- und Tragfähigkeitswerte" zur Verfügung gestellt. 

Vom AuŌragnehmer zu erstellende bzw. zu beschaffende Unterlagen 

Allgemeines

Der AuŌragnehmer hat die zu erstellenden bzw. zu beschaffenden Unterlagen zu nummerieren.

Brückenbau
- enƞällt -

Erläuterung des Bauablaufes
- enƞällt -

Baustelleneinrichtungsplan
- enƞällt -

Bauablaufplan
Ein Bauablaufplan ist die grafische Darstellung der organisatorischen und zeitlichen Abläufe aller notwen-
digen Arbeiten sowie deren Abhängigkeiten voneinander.

Bauablaufpläne sind als Balkenplan (GanƩ-Diagramm) oder als Weg-Zeit-Diagramm einschließlich des kri-
Ɵschen Weges darzustellen. Der kriƟsche Weg ist der Weg vom Anfang bis zum Ende eines Bauablauf-
plans, auf dem die Summe aller Pufferzeiten minimal wird.

Balkenpläne stellen die zeitliche Lage der einzelnen ArbeitsschriƩe (Vorgänge) und die Dauer der Vor-
gänge eines Projektes dar.

Im Weg-Zeit-Diagramm wird neben der Dauer und dem Termin des jeweiligen Vorganges auch dessen Ort 
dargestellt.

Der Detailierungsgrad des Bauablaufplanes ist dem jeweiligen Projekt anzupassen. Mindestens die Haupt-
gewerke und die vertraglichen Termine (vgl. BVB) sind darzustellen. Erfolgt die Bauausführung nach Teil-
abschniƩen, sind diese auch im Bauablaufplan darzustellen. Bei Notwendigkeit sind Verkehrsführungs- 
und Sperrphasen sowie Pufferzeiten anzugeben.

Während der Bauausführung ist durch den AuŌragnehmer ein Vergleich zwischen Soll- und Ist-Terminen 
vorzunehmen und der Bauablaufplan fortzuschreiben. Der Vergleich zwischen Soll- und Ist-Terminen ist 
darzustellen.

Die Fortschreibung des Bauablaufplanes wird regelmäßig bei Änderungen des Bauablaufes nöƟg.

Rückbau- und Entsorgungskonzept:

- enƞällt -

Fahrzeug-Rückhaltesysteme

- enƞällt -
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Arbeitsanweisungen

Die Muster gemäß "Anlage Arbeitsanweisung und TagesprotokollheŌ" und gemäß "Anlage Verdichtungs-
und Tragfähigkeitswerte" sind vom AN zu befüllen und nach den in den jeweiligen Vorbemerkungen ge-
nannten Intervallen an den AG zu übermiƩeln.

BodenlogisƟkkonzept

PosiƟons- und ortsbezogener Ablaufplan mit Personal-, Maschinen- und Geräteeinsatz auf Grundlage des
Bauzeitenplanes.

Weitergehende Unterlage

- LogisƟkkonzept für die Herstellung der Betonfahrbahndecke
- DokumentaƟon der Messung der Längsebenheit (Eigenüberwachung)
- Fugenplan vor Ausführung sowie Bestands-Fugenplan nach Ausführung
- DokumentaƟon der RauƟefenmessung (Eigenüberwachung) NachbehandlungsmiƩel: Dokumen-

taƟon der Verfallsfristen
- Lieferscheine des in der Betondecke eingesetzten Zements
- Sieblinie des in der SchoƩertragschicht eingesetzten RC-Materials (arbeitstäglich)Lieferscheine

der in der Betondecke eingesetzten Gesteinskörnungen

Zahlungsplan
- enƞällt –

Ausführungspläne, Vermessungsunterlagen
- enƞällt -

Transportpläne
Erläuterungsbericht und Transportplan zum Angebot

Vom Auftragnehmer sind auf Verlangen ein Erläuterungsbericht über die vorgesehene Art der Baudurch-
führung und ein Transportplan mit den vorgesehenen Straßenbenutzungen für die Baustofftransporte
vorzulegen. Aus dem Transportplan muss die Straßenbelastung in LKW/Std. und die voraussichtliche
Dauer der Straßenbenutzung für die einzelnen Massengüter erkennbar sein.

Der vorgelegte Transportplan wird kein Vertragsbestandteil und dient nur zur Prüfung der Durchführbar-
keit des Angebotes.

Bestandsunterlagen
- enƞällt -

AS-Built-Modell
- enƞällt -

DokumentaƟonsaufnahmen
- enƞällt -
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Standsicherheitsnachweis (Ingenieurbauwerke)
- enƞällt -

Modellversuche (Ingenieurbauwerke)
- enƞällt -

Bauwerksbuch (Ingenieurbauwerke)
- enƞällt -

Beckenbuch
- enƞällt -

Maßstäbliche Ausführungszeichnungen (Wegweiser)
- enƞällt -

GeprüŌe staƟsche Bemessung der Aufstellvorrichtungen und Fundamente für ortsfeste Verkehrszeichen 
in Seitenaufstellung
Es gilt für alle Aufstellvorrichtungen außer für die der Standardverkehrszeichen sowie die Bemessung von
Verkehrszeichenbrücken und Kragarmen.

Elektronisches Planmanagementsystem

- enƞällt -

5. Anzuwendende technische Regelwerke

Beziehen sich Anforderungen in der Vergabeunterlage auf naƟonale VorschriŌen bzw. naƟonale Normen, 
mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame 
technische SpezifikaƟonen, internaƟonale Normen und andere technische Bezugssysteme, die von euro-
päischen Normungsgremien erarbeitet wurden oder naƟonale Normen, naƟonale technische Zulassungen 
oder naƟonale technische SpezifikaƟonen für die Planung, Berechnung und Ausführung von Bauwerken 
und den Einsatz von Produkten, so werden gleichwerƟge Nachweise ebenso anerkannt.

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 

5.1.1. Allgemeine Rundschreiben Straßenbau

- Allgemeines Rundschreiben Straßenbau (ARS) 05/1999, Ergänzungen zu den Technischen Liefer-
bedingungen für transportable Schutzeinrichtungen (TL-Transportable Schutzeinrichtungen 97)

- Allgemeines Rundschreiben Straßenbau (ARS) 18/1999, Änderungen zu den „Zusätzlichen Tech-
nischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen
(ZTV-SA 97)“, Abschnitt 6.11.1 der ZTV-SA wird durch die im ARS Nr. 18/1999 angegebene Fassung
ersetzt

- Allgemeines Rundschreiben Straßenbau (ARS) 07/2004, Anwendung der Stoffpreisgleitklausel -
Auswirkungen der Unsicherheit auf dem Stahlpreismarkt

- Allgemeines Rundschreiben Straßenbau (ARS) 09/2011, Technische Liefer- und Prüfbedingungen
für vertikale Verkehrszeichen (TLP VZ), Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtli-
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nien für vertikale Verkehrszeichen (ZTV VZ), Merkblatt für die Wahl der lichttechnischen Leis-
tungsklasse von vertikalen Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (ML V)

- Allgemeines Rundschreiben Straßenbau (ARS) 04/2013, Vermeidung von Schäden an Fahrbahn-
decken aus Beton in Folge von Alkali-Kieselsäure-Reaktion (AKR) mit Anlage „WS-Grund- und Be-
stätigungsprüfung zur Beurteilung der Eignung von groben Gesteinskörnungen für die Feuchtig-
keitsklasse WS“

- Allgemeines Rundschreiben Straßenbau (ARS) 13/2015, Zusätzliche Technische Vertragsbedin-
gungen und Richtlinien für Markierungen auf Straßen (ZTV M 13)

- Allgemeines Rundschreiben Straßenbau (ARS) 08/2016, Technische Lieferbedingungen für trans-
portable Schutzeinrichtungen (TL-Transportable Schutzeinrichtungen 97) - Streichung der pla-
nungsrelevanten Breite (Planungsbreite)

- Allgemeines Rundschreiben Straßenbau (ARS) 25/2016, „Zusätzliche Technische Vertragsbedin-
gungen und Richtlinien für Markierungen auf Straßen (ZTV M 13)" hier: Änderungen, Ergänzun-
gen, Erläuterung

- Allgemeines Rundschreiben Straßenbau (ARS) 17/2017, Zusätzliche Technische Vertragsbedin-
gungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau, Ausgabe 2017 (ZTV E-StB 17)

- Allgemeines Rundschreiben Straßenbau (ARS) 15/2018, Merkblatt über Entwurfs- und Berech-
nungsgrundlagen für Gründungen und Stahlpfosten von Lärmschutzwänden und Überflughilfen
an Straßen (M EBGS-Lsw)

- Allgemeines Rundschreiben Straßenbau (ARS) 17/2018, „Technische Prüfvorschrift für Ebenheits-
messungen auf Fahrbahnoberflächen in Längs- und Querrichtung; Teil: Berührende Messungen
(TP Eben – Berührende Messungen)“, Ausgabe 2017

- Allgemeines Rundschreiben Straßenbau (ARS) 13/2020, Technische Prüfvorschriften für Griffig-
keitsmessungen im Straßenbau; Teil: Seitenkraftmessverfahren (SKM), Ausgabe 2007 (TP Griff-
StB 07 (SKM))

- Allgemeines Rundschreiben Straßenbau (ARS) 20/2021, Technische Prüfvorschriften für Griffig-
keitsmessungen im Straßenbau; Teil: Messverfahren SRT, Ausgabe 2021 (TP Griff-StB (SRT))

- Allgemeines Rundschreiben Straßenbau (ARS) 04/2022, Technische Lieferbedingungen für Bau-
stoffe und Baustoffgemische für Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahnde-
cken aus Beton, Ausgabe 2007 (TL Beton-StB 07)

- Allgemeines Rundschreiben Straßenbau (ARS) 05/2022, Technische Lieferbedingungen für flüs-
sige Beton-Nachbehandlungsmittel, Ausgabe 2009 (TL NBM-StB 09)

- Allgemeines Rundschreiben Straßenbau (ARS) 02/2022, Grundsätze für die passiv sichere Aufstel-
lung von Verkehrszeichen

- Allgemeines Rundschreiben Straßenbau (ARS) 11/2024, Anpassung der Zusätzlichen Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien für Fugen in Verkehrsflächen, Ausgabe 2015 (ZTV Fug-StB
15)

- Allgemeines Rundschreiben Straßenbau (ARS) 22/2024, Zusätzliche Technische Vertragsbedin-
gungen und Richtlinien für Markierungen auf Straßen (ZTV M 13); – Änderungen bei der Anerken-
nung von Schulungsstellen

- Allgemeines Rundschreiben Straßenbau (ARS) 26/2024, Photovoltaik-Freiflächenanlagen entlang
der Bundesfernstraßen – Rahmenbedingungen zur Einschätzung des Gefährdungspotenzials nach
den RPS 2009

- Allgemeines Rundschreiben Straßenbau (ARS) 04/2025, Technische Prüfvorschriften für Eben-
heitsmessungen auf Fahrbahnoberflächen in Längs- und Querrichtung, Teil Berührungslose Mes-
sungen für den Bauvertrag, Ausgabe 2025 (TP Eben - Berührungslose Messungen für den Bauver-
trag)
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- Allgemeines Rundschreiben Straßenbau (ARS) 05/2025, Stufenweise Anwendung der Technischen
Prüfvorschriften für Ebenheitsmessungen auf Fahrbahnoberflächen in Längs- und Querrichtung,
Teil: Berührungslose Messungen für den Bauvertrag, Ausgabe 2025 (TP Eben – Berührungslose
Messungen für den Bauvertrag)

- Allgemeines Rundschreiben Straßenbau (ARS) 07/2025, Akustische Wirkung neu errichteter Lärm-
schutzwände, vor Ort Messungen an neuen Lärmschutzwänden im Rahmen der Abnahme und vor
Ablauf der Gewährleistung

- Allgemeines Rundschreiben Straßenbau (ARS) 13/2025, Einsatz und Erprobung von temperatur-
abgesenktem Asphalt bei der Herstellung von Verkehrsflächen

5.1.2. Technische Lieferbedingungen

- TL Gestein-StB 04/23 - Technische Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im Straßenbau,
Ausgabe 2004/Fassung 2023
Bezugsquelle: FGSV

- TL Sbit-StB 15 Technische Lieferbedingungen für SonderbindemiƩel und Zubereitungen auf Bi-
tumenbasis, Ausgabe 2015
Bezugsquelle: FGSV

- TL VBit-StB 22 Technische Lieferbedingungen für gebrauchsferƟge Viskositätsveränderte Bitu-
men, Ausgabe 2022 
Bezugsquelle: FGSV

- TL G SoB-StB 20/23 Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von
Schichten ohne BindemiƩel, Teil: Güteüberwachung, Ausgabe 2020/Fassung 2023
Bezugsquelle: FGSV

- TL BuB E-StB 20/23 Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterialien und Baustoffe für den
Erdbau im Straßenbau, Ausgabe 2020/Fassung 2023
Bezugsquelle: FGSV

- TL GaB-StB 16/23 Technische Lieferbedingungen für Gabionen im Straßenbau,
Ausgabe 2016/Fassung 2023
Bezugsquelle: FGSV

- TL G DSK-StB 15 Technische Lieferbedingungen für die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächen-
befesƟgungen, Teil: Güteüberwachung, Teil: Ausführung von Dünnen Asphaltdeckschichten in 
Kaltbauweise, Ausgabe 2015
Bezugsquelle: FGSV

- TL G OB-StB 15 Technische Lieferbedingungen für die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächen-
befesƟgungen, Teil: Güteüberwachung, Teil: Ausführung von Oberflächenbehandlungen, Aus-
gabe 2015
Bezugsquelle: FGSV

- TL G DSH-V-StB 15 Technische Lieferbedingungen für die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflä-
chenbefesƟgungen, Teil: Güteüberwachung, Teil: Ausführung von Dünnen Asphaltdeckschichten 
in Heißbauweise auf Versiegelung, Ausgabe 2015
Bezugsquelle: FGSV

- TL Beton-StB  07 Technische Lieferbedingungen für Baustoffe und Baustoffgemische für Trag-
schichten mit hydraulischen BindemiƩeln und Fahrbahndecken aus Beton, Ausgabe 2007
mit Änderungen und Ergänzungen gemäß ARS Nr. 04/2013 (siehe 5.4) mit Anlage „WS-Grund-
und BestäƟgungsprüfung zur Beurteilung der Eignung von groben Gesteinskörnungen für die 
FeuchƟgkeitsklasse WS“
Sowie den Änderungen und Erläuterungen gemäß ARS Nr. 04/2022
Bezugsquelle: FGSV

- TL NBM-StB 09 Technische Lieferbedingungen für flüssige Beton-NachbehandlungsmiƩel
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Mit Änderungen und Ergänzungen gemäß ARS Nr. 05/2022
Bezugsquelle: FGSV

- TL Transportable Schutzeinrichtungen 97 mit den Änderungen gemäß ARS 5/1999 vom 
15.12.1998 und der Änderung gemäß ARS Nr. 08/2016 vom 11.04.2016
Bezugsquelle: FGSV

- TL M 23 Technische Lieferbedingungen für Markierungsmaterialien, Ausgabe 2023
Bezugsquelle: FGSV

- TL-SP 99 Technische Lieferbedingungen für Stahlschutzplanken, Ausgabe 1999
mit Änderungen gemäß AbschniƩ 5.3
Bezugsquelle:  FGSV

- TL Fug-StB24 Technische Lieferbedingungen für Fugenfüllstoffe und Fugenfüllsysteme,
Ausgabe 2024
Bezugsquelle:  FGSV

- TL Bitumen-StB 25 - Technische Lieferbedingungen für Straßenbaubitumen und gebrauchsfer-
tige Polymermodifizierte Bitumen
Bezugsquelle: FGSV

5.1.3. Technische PrüfvorschriŌen

Technische PrüfvorschriŌen (TP), die in der Baubeschreibung und in den hier unter AbschniƩ 5.1 aufge-
führten Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen bzw. VorschriŌen (ZTV…) nicht mit einer be-
sƟmmten Fassung aufgeführt sind, sind in der zum Eröffnungs- / Einreichungstermin gülƟgen Fassung 
maßgebend.

- Technische PrüfvorschriŌen für Griffigkeitsmessungen im Straßenbau
Teil Messverfahren SRT, Ausgabe 2021 (TP Griff-StB (SRT), mit ARS Nr. 20/2021
Bezugsquelle: FGSV bzw. VkBl-Verlag

- Technische PrüfvorschriŌen für Griffigkeitsmessungen im Straßenbau
Teil Messverfahren SKM, Ausgabe 2007 (TP Griff-StB (SKM), mit ARS Nr. 13/2020
Bezugsquelle: FGSV bzw. VkBl-Verlag

- Technische PrüfvorschriŌen für Ebenheitsmessungen auf Fahrbahnoberflächen in Längs- und
Querrichtung Teil berührende Messungen, Ausgabe 2017 (TP Eben- berührende Messungen),
mit ARS Nr. 17/2018
Bezugsquelle: FGSV bzw. VkBl-Verlag

- Technische PrüfvorschriŌen für Ebenheitsmessungen auf Fahrbahnoberflächen in Längs- und
Querrichtung, Teil: Berührungslose Messungen für den Bauvertrag, Ausgabe 2025 (TP Eben - Be-
rührungslose Messungen für den Bauvertrag), mit ARS Nr. 04/2025
Bezugsquelle: FGSV bzw. VkBl-Verlag

- TP B-StB Technische PrüfvorschriŌen für VerkehrsflächenbefesƟgungen – Betonbauweisen
Bezugsquelle: FGSV

5.1.4. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

- ZTV Verm – StB 01 - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Bau-
vermessung im Straßen- und Brückenbau, Ausgabe 2001
Bezugsquelle: FGSV

- ZTV E-StB 17 - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im
Straßenbau, Ausgabe 2017
Bezugsquelle: FGSV
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- ZTV Ew-StB 14 - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von
Entwässerungseinrichtungen im Straßenbau, Ausgabe 2014 
Bezugsquelle: FGSV

- ZTV La-StB 18 - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für LandschaŌsbau-
arbeiten im Straßenbau, Ausgabe 2018
Bezugsquelle: FGSV

- ZTV SoB-StB 20 - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von
Schichten ohne BindemiƩel im Straßenbau, Ausgabe 2020
Bezugsquelle: FGSV

- ZTV Asphalt-StB 07/13 - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den
Bau von VerkehrsflächenbefesƟgungen aus Asphalt, Ausgabe 2007/Fassung 2013
Bezugsquelle: FGSV

- ZTV BEA-StB 09/13 - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Bauli-
che Erhaltung von VerkehrsflächenbefesƟgungen – Asphaltbauweisen,
Ausgabe 2009/Fassung 2013
Bezugsquelle: FGSV

- ZTV Beton-StB 07 - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von
Tragschichten mit hydraulischen BindemiƩeln und Fahrbahndecken aus Beton, Ausgabe 2007
Bezugsquelle: FGSV

- ZTV RDO Beton-StB 20 - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den
Bau von Betondecken im Oberbau von Verkehrsflächen bei Anwendung der RDO Beton, Aus-
gabe 2020 – ZTV RDO Beton-StB 20
Bezugsquelle: FGSV

- ZTV BEB-StB 15 - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die bauliche
Erhaltung von VerkehrsflächenbefesƟgungen – Betonbauweisen, Ausgabe 2015
Bezugsquelle: FGSV

- ZTV Fug-StB 15 - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Fugen in Ver-
kehrsflächen, Ausgabe 2015, mit Allgemeinem Rundschreiben Nr. 11/2024 vom 3. April 2024
Bezugsquelle: FGSV

- ZTV Pflaster-StB 20 - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Herstel-
lung von Pflasterdecken, PlaƩenbelägen und Einfassungen, Ausgabe 2020
Bezugsquelle: FGSV

- ZTV A-StB 12 - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Aufgrabun-
gen von Verkehrsflächen, Ausgabe 2012
Bezugsquelle: FGSV

- ZTV-ING 08/2025 - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieur-
bauten, Ausgabe Februar 2025
Bezugsquelle: BASt, VkBl-Verlag bzw. FGSV für die Teile 6-1 bis 6-5, 6.7 und 7-4 der ZTV-ING

- ZTV-BEL-B, Teil 3 - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für das Herstel-
len von Brückenbelägen auf Beton (ZTV-BEL-B)
 ZTV-BEL-B 3/95 – Teil 3 Dichtungsschicht aus Flüssigkunststoff, Ausgabe 1995
 TL-BEL-B 3/95 – Technische Lieferbedingungen für Baustoffe zur Herstellung von Brückenbe-

lägen auf Beton mit Dichtungsschicht nach ZTV-BEL-B, Teil 3, Ausgabe 1995
 TP-BEL-B 3/95 – Technische PrüfvorschriŌen für Baustoffe zur Herstellung von Brückenbelä-

gen auf Beton mit Dichtungsschicht nach ZTV-BEL-B, Teil 3, Ausgabe 1995
 TL-BEL-EP – Technische Lieferbedingungen für ReakƟonsharze für Grundierungen, Versiege-

lungen und Kratzspachtelungen unter Asphaltbelägen auf Beton, Ausgabe 1999
Bezugsquelle: FGSV
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- ZTV VZ 2011 - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für verƟkale Ver-
kehrszeichen, Ausgabe 2011, Allgemeines Rundschreiben Straßenbau (ARS) Nr. 9/2011 des Bun-
desministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
Bezugsquelle: FGSV
 In Verbindung mi dem Allgemeinem Rundschreiben Straßenbau Nr. 2/2022 vom 2. Februar 

2022 

- ZTV M 13 - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Markierungen auf
Straßen, Ausgabe 2013, in Verbindung mit dem ARS 13/2015 und dem ARS 25/2016 sowie dem 
ARS 02/2024
Bezugsquelle: FGSV

- ZTV-SA 97 - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten
an Arbeitsstellen an Straßen, Ausgabe 1997
Bezugsquelle: FGSV
 mit „Allgemeinem Rundschreiben Straßenbau Nr. 18/1999“ (ARS Nr. 18/1999) des Bundes-

ministeriums für Verkehr, Bau und Wohnungswesen vom 17. August 1999:
AbschniƩ 6.11.1 der ZTV-SA wird durch die im ARS Nr. 18/1999 angegebene Fassung ersetzt

 mit dem Allgemeinem Rundschreiben Straßenbau Nr. 7/2024 vom 1. März 2024
Bezugsquelle: VkBl-Verlag

- ZTV FRS 2013, Fassung 2017 - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für
Fahrzeug-Rückhaltesysteme
Bezugsquelle: FGSV

5.1.5. Weitere technische Regelwerke

- TK FRS 2020 - Technische Kriterien für Fahrzeug-Rückhaltesysteme Stand 2020
Bezugsquelle: FGSV

- M EBGS-LSW - MerkblaƩ über Entwurfs- und Berechnungsgrundlagen für Gründungen und
Stahlpfosten von Lärmschutzwänden und Überflughilfen an Straßen, Ausgabe 2018, in Verbin-
dung mit dem ARS 15/2018
Bezugsquelle: FGSV

- VGVF BSW O 2013
„Anforderungen an den Nachweis der Leistungsfähigkeit von Betonschutzwänden in Ortbeton-
bauweise – Vergleichsverfahren BSW Ortbeton (VGVF BSW O 2013“ in Verbindung mit dem ARS 
Nr. 18/2013)
Bezugsquelle: www.bast.de

- M AEBEL
MerkblaƩ über die Anwendung von Erosionsschutzprodukten und Begrünungshilfen aus natürli-
chen und syntheƟschen Materialien im Erd- und LandschaŌsbau des Straßenbaus
Ausgabe 2024
Bezugsquelle: FGSV

- RuA-StB 23
Richtlinien für die umweltverträgliche Anwendung von industriellen Nebenprodukten und Recyc-
ling-Baustoffen im Straßenbau (RuA-StB 23); Ausgabe 2023
Bezugsquelle:  FGSV und RSBB

- R SBB
Richtlinie zum Schutz von Bäumen und VegetaƟonsbeständen bei Baumaßnahmen (RSBB);
Ausgabe 2023
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Bezugsquelle: FGSV
- RSA 21

Richtlinien für die verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen
Ausgabe 2021
Bezugsquelle: FGSV

Verzeichnis der Bezugsquellen:
- FGSV: FGSV-Verlag GmbH

Wesselinger Straße 17
50999 Köln

- BASt: Bundesanstalt für Straßenwesen
Brüderstraße 53
51427 Bergisch Gladbach

- VkBl-Verlag: VerkehrsblaƩ-Verlag Borgmann GmbH & Co. KG
Schleefstraße 14
44287 Dortmund

Ergänzungen zu den Technischen Lieferbedingung (TL)

5.2.1. Ergänzung zu den TL Asphalt 07/13

Zu AbschniƩ 2.2 BindemiƩel 
Bei Verwendung von Viskositätsveränderten Bitumen müssen diese den „Technischen Lieferbedingungen 
für gebrauchsferƟge Viskositätsveränderte Bitumen“ (TL VBit-StB) entsprechen. 

Zu AbschniƩ 2.3 Zusätze
Produkte zur Temperaturabsenkung aus

- der „Erfahrungssammlung über die Verwendung von FerƟgprodukten und Zusätzen zur Tempe-
raturabsenkung von Asphalt“ der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt): („Erfahrungssammlung 
TA“, hƩps://www.bast.de) in der aktuell gülƟgen Fassung, sind ohne weitere Einsatz-Nachweise 
für eine Verwendung zugelassen.

Diese Produkte sind in der Erstprüfung durch konkreten Verweis auf den Listeneintrag bei der BASt aus-
zuweisen.

Zu AbschniƩ 3 „Anforderungen an Asphaltmischgut“
Die in den Tabellen 4 bis 8 der TL Asphalt-StB 07/13 aufgeführten BindemiƩelarten und -sorten der
TL Bitumen-StB gelten nicht. StaƩdessen ist die Anlage zu dem ARS Nr. 13/2025 des BMV zu beachten.
Im Vorgriff auf das künŌige Asphaltregelwerk gelten die resulƟerenden BindemiƩelarten und -sorten in 
Abhängigkeit von der zu erwartenden Beanspruchung und vom Anwendungsfall eines der in der Tabelle 
1 der Anlage „Einsatz und Erprobung von temperaturabgesenktem Asphalt bei der Herstellung von Ver-
kehrsflächen“ zu dem ARS Nr. 13/2025 des BMV in eckigen Klammern zusammengeführten Bitumenpaa-
res (z.B. [30/45 // 35/50 VL]). Als Bitumenpaar werden Bitumen nach den TL Bitumen-StB und nach den 
TL VBit-StB verstanden, deren Verwendung zu einem technisch gleichwerƟgen Asphaltmischgut führen.
Die aufgeführten resulƟerenden BindemiƩelarten und -sorten sind durch den Kennwert Äqui-Schermo-
dultemperatur gekennzeichnet. Hierbei sind auch zugegebenes Asphaltgranulat und/oder zugegebene 
Zusätze berücksichƟgt.
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Zu AbschniƩ 3.1.1 „Verwendung von Asphaltgranulat“
Der driƩe und die folgenden Absätze werden durch die nachfolgenden ersetzt.
Bei der Verwendung von Asphaltgranulat ist eine für den Einsatzbereich ausreichende Gleichmäßigkeit
erforderlich. Die Gleichmäßigkeit ist mit Hilfe der Spannweite von Merkmalen besƟmmter Kornanteile 
sowie des BindemiƩelgehaltes und der Äqui-Schermodultemperatur des BindemiƩels zu beurteilen.
Bei Verwendung von Asphaltgranulat ist für die Berechnung der Äqui-Schermodultemperatur
Tmix(G*=15kPa) folgende Gleichung anzuwenden:
Tmix(G*=15kPa) = a·*·T1(G*=15kPa) + b * T2(G*=15kPa)
Dabei sind:
Tmix(G*=15kPa) berechnete resulƟerende Äqui-Schermodultemperatur des BindemiƩels im Asphaltmisch-
gut,
T1(G*=15kPa) Äqui-Schermodultemperatur des aus dem Asphaltgranulat rückgewonnenen BindemiƩels,
T2(G*=15kPa) miƩlerer Wert der Äqui-Schermodultemperatur der Sortenspanne des vorgesehenen Bi-
tumens nach den TL Bitumen-StB,
a und b Massenanteile des BindemiƩels aus dem Asphaltgranulat (a) und des vorgesehenen Bitumens (b) 
mit a + b = 1.
Bei mehr als einem eingesetzten Asphaltgranulat ergibt sich T1(G*=15kPa) als gewichtetes MiƩel der je-
weiligen Äqui-Schermodultemperaturen im Verhältnis der Massenanteile der jeweiligen BindemiƩel der 
eingesetzten Asphaltgranulate.
Bei Verwendung von Bitumen nach den TL VBit-StB oder bei Zugabe eines viskositätsverändernden, orga-
nischen Zusatzes im Asphaltmischwerk sowie bei 45/80-65 A und 65/105-70 A ist die Äqui-Schermodul-
temperatur TRück(G*=15kPa) und der Phasenwinkel δRück(G*=15kPa) des Gemisches durch Rückgewin-
nung experimentell im Labor zu besƟmmen. 
Dabei sind TRück(G*=15kPa) und δRück(G*=15kPa) die am rückgewonnenen BindemiƩel experimentell im 
Labor besƟmmte resulƟerende Äqui-Schermodultemperatur bzw. der entsprechende resulƟerende Pha-
senwinkel des BindemiƩels im Asphaltmischgut. Bei der Zugabe von Asphaltgranulat und/oder Zusätzen
und/oder Naturasphalt muss Tmix(G*=15kPa) bzw. TRück(G*=15kPa) des resulƟerenden BindemiƩels inner-
halb der Sortenspanne des geforderten Bitumens nach den TL Bitumen-StB oder den TL VBit-StB liegen.
Hierzu kann entweder

- ein Bitumen mit derselben SpezifikaƟon wie das geforderte resulƟerende BindemiƩel oder
- ein Bitumen, das höchstens eine Sorte weicher ist als das geforderte resulƟerende BindemiƩel 

verwendet werden.
Ein weicheres Straßenbaubitumen als [70/100 // 50/80 VL] – mit Ausnahme von 160/220 bei Asphaltbe-
ton für AsphalƩragschichten und für AsphalƩragdeckschichten sowie Asphaltmischgutarten unter Beton-
decken – oder ein weicheres Polymermodifiziertes Bitumen als [45/80-50 A // PmB 45/80 VL] darf nicht 
verwendet werden.
Bei Asphaltbeton für AsphalƩragschichten oder für AsphalƩragdeckschichten kann entweder ein Bitumen 
mit derselben SpezifikaƟon wie das geforderte resulƟerende BindemiƩel oder ein Bitumen, das höchstens 
zwei Sorten weicher ist als das geforderte resulƟerende BindemiƩel, verwendet werden.

Zu AbschniƩ 4.1.3 Prüfungen im Rahmen der Erstprüfung
Unter Verwendung des ausgewählten gebrauchsferƟgen Viskositätsveränderten Bitumens oder Zusatzes 
nach der Erfahrungssammlung TA der BASt oder des aufgeschäumten BindemiƩels sind erweiterte Erst-
prüfungen am BindemiƩel und Asphaltmischgut durchzuführen. Die erweiterten Erstprüfungen und die
Ergebnisse der nachfolgend aufgeführten Prüfungen werden dem AuŌraggeber als Anlage zum Eignungs-
nachweis informaƟv zur Verfügung gestellt:
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Bei Verwendung eines gebrauchsferƟg Viskositätsveränderten Bitumens nach den TL VBit-StB und bei
Verwendung von viskositätsverändernden organischen Zusätzen:

- Äqui-Schermodultemperatur T (G* = 15 kPa) in °C und zugehöriger Phasenwinkel in ° des rückge-
wonnenen resulƟerenden BindemiƩels nach den TP Bitumen-StB, Teil 3 (BTSV)

- Phasenübergangstemperatur des rückgewonnenen resulƟerenden BindemiƩels miƩels Dynami-
schem Scherrheometer nach den TP Bitumen-StB, Teil 5 (konstante Scherrate)

- Prüfungen am Asphaltmischgut:
Tabelle 9 - Erweiterte Erstprüfungen

Prüfung
Asphalt-

deckschichten aus
SMA, AC

Asphalt-
binderschichten aus AC
B S, AC B S SG, SMA B S

Asphalt-
tragschichten

aus AC T S
Einaxialer Druck-Schwellversuch zur Be-
sƟmmung des Verformungsverhaltens
nach den TP Asphalt-StB,
Teil 25 B 1

X1) X -

Angabe zum TieŌemperatur- verhalten
nach den TP Asphalt, Teil 46 A (Abkühl-
versuch TSRST)

X X -

Verformungsverhalten des eingesetz-
ten resulƟerenden BindemiƩels nach 
TP Bitumen-StB, Teil 3 am langzeitgeal-
terten (PAV) modifizierten BindemiƩel

X X X

1) nicht für Asphaltdeckschichten aus AC D DSH-V
- Verdichtungstemperatur des Marshallprobekörpers

Bei Verwendung von oberflächenakƟven oder mineralischen Zusätzen oder bei Verwendung der 
Schaumbitumentechnologie:

- Äqui-Schermodultemperatur T (G* = 15 kPa) in °C des resulƟerenden BindemiƩels (rechnerisch 
ermiƩelt analog zur bisherigen Vorgehensweise zur BesƟmmung des rechnerischen resulƟeren-
den Erweichungspunkt Ring und Kugel nach den TL Asphalt-StB)

- Prüfungen am Asphaltmischgut:

Tabelle 10

Prüfung Asphalt
deckschichten aus

SMA, AC

Asphalt
binderschichten aus AC
B S, AC B S SG, SMA B S

AsphalƩragschich-
ten aus
AC T S

Einaxialer Druck-Schwell-versuch zur
BesƟmmung des Verformungsverhal-
tens nach den TP Asphalt-StB,
Teil 25 B 1

X1) X -

Angabe zum TieŌemperatur- verhalten
nach den TP Asphalt, Teil 46 A (Abkühl-
versuch TSRST)

X X -

1) nicht für Asphaltdeckschichten aus AC D DSH-V
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Zu AbschniƩ 4.1.4 Erstprüfungsbericht
Im Erstprüfungsbericht sind folgende zusätzliche Angaben erforderlich:

- Angabe zum Verfahren der Temperaturabsenkung
- Art und Sorte des frisch zugegebenen Bitumens
- Verdichtungstemperatur des Marshallprobekörpers 
- Ergebnisse der zusätzlichen Prüfungen nach AbschniƩ 4.1.3
- Bei Verwendung eines gebrauchsferƟg Viskositätsveränderten Bitumens nach TL VBit-StB:

 Art und Sorte des resulƟerenden BindemiƩels
- Bei Verwendung von viskositätsverändernden organischen Zusätzen:

 Hersteller, Typ, Produktbezeichnung
 Art und Sorte des resulƟerenden BindemiƩels
 Menge in M.-% bezogen auf den BindemiƩelgehalt

- Bei Verwendung von oberflächenakƟven oder mineralischen Zusätzen:
 Hersteller, Produktbezeichnung,
 Art und Sorte des resulƟerenden BindemiƩels,
 Menge in M.-% bezogen auf den BindemiƩelgehalt

- Bei Verwendung der Schaumbitumentechnologie:
 Art und Sorte des resulƟerenden BindemiƩels

Ergänzungen zu den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV)

5.3.1. Ergänzungen zur ZTV E-StB 17

Zu AbschniƩ 1.4 (Baustoffe)

Wenn der Einbau von Boden mit Fremdbestandteilen nach AbschniƩ 1.4.4 zulässig ist, gelten hierfür die 
Regelungen gemäß AbschniƩ 2.3 der TL BuB E-StB 20/23 analog.

Zu AbschniƩ 1.6.4 (Eigenüberwachungsprüfungen)

Die geplante Durchführung der Eigenüberwachungsprüfung zum Nachweis der erzielten Verdichtung je-
der eingebauten Lage des Untergrunds/Unterbaus bzw. des Verformungsmoduls auf dem Planum ist dem 
AuŌraggeber rechtzeiƟg vor der Durchführung der Versuche (mindestens 24 Stunden vor Durchführung) 
bekannt zu geben.

Die Versuche muss ein in den Untersuchungsmethoden der Bodenmechanik geschulter Techniker oder 
ein Baustoffprüfer (Fachrichtung Geotechnik) des AuŌragnehmers durchführen.

Die Ergebnisse der Eigenüberwachungsprüfungen sind dem AuŌraggeber durch den AuŌragnehmer nach 
Aufforderung vorzulegen.

Die DokumentaƟon und die Vorlage der Eigenüberwachungsprüfungen erfolgt gemäß Fehler! Verweis-
quelle konnte nicht gefunden werden. der "Anlage Verdichtungs- und Tragfähigkeitswerte". Zu AbschniƩ 
1.9 (Abrechnung)

Bodenaustauschmaterial

Bei einer Abrechnung von Bodenaustauschmaterial nach Einbauprofilen in m³ wird ein eventuell entste-
hender Mehrverbrauch durch Eindrücken des Bodenaustauschmaterials in den Untergrund nicht berück-
sichƟgt.
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Verfüllen, Hinterfüllen, ÜberschüƩen

Sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes festgelegt ist, gilt:

Das Hinterfüllen und ÜberschüƩen von Bauwerken und Rohrleitungen wird nicht als eine gesonderte Teil-
leistung vergütet; die Massen werden als AuŌragsmassen mit aufgemessen.

Rohrleitungen

Für Rohrleitungen in Dämmen mit einer RohrgrabenƟefe unter dem Planum bis zu 1,25 m gilt: Der Erd-
körper ist bis zur Höhe des Planums vor dem Verlegen der Rohrleitung herzustellen. Als AbrechnungsƟefe 
für den Rohrgrabenaushub gilt die tatsächliche AushubƟefe von Oberkante Erdplanum bis zur Rohrgra-
bensohle.

Für Rohrleitungen in Dämmen mit einer RohrgrabenƟefe unter dem Planum von mehr als 1,25 m gilt: Der
BodenauŌrag ist im Leitungsbereich vor der Rohrverlegung zunächst bis mindestens 0,30 m über den spä-
teren Rohrscheitel durchzuführen. Als AbrechnungsƟefe des Rohrgrabens gilt der Abstand von Rohrgra-
bensohle bis max. 0,30 m über dem Rohrscheitel. Wird ein anderes Arbeitsverfahren gewählt, wird ein
damit verbundener Mehraufwand (z.B. Böschungen, Grabenverbau) nicht gesondert vergütet.

Zu AbschniƩ 1.9.3
Messungen zur Setzung des Untergrundes sind dem AuŌraggeber rechtzeiƟg (mindestens 24 Stunden vor 
Durchführung) bekannt zu geben.

Zu AbschniƩ 3.2 (Bodenmaterial und Baustoffe nach den TL BuB E-StB 20/23)

Für den Nachweis der Eignung der Materialien sind die Ergebnisse der Güteüberwachung (Prüfzeugnisse
der Fremdüberwachung) heranzuziehen. Maßgebend ist das letzte Prüfzeugnis bzw. sind die letzten Prüf-
zeugnisse der Fremdüberwachung, welche(s) die Ergebnisse aller maßgebenden bautechnischen und was-
serwirtschaŌlichen Prüfparameter enthalten müssen/muss. 

Stahlwerkschlacken müssen die Anforderungen an die Volumenzunahme der Kategorie 1 gemäß Tabelle 
4 der TL BuB E-StB 20/23 erfüllen.

Zu AbschniƩ 4.1 (Lösen und Laden)

Folgende Toleranzen werden vereinbart:

EinschniƩsböschungen Bereich des Planums
Fels: ± 5 cm ± 2 cm
Boden: + 15 cm; - 30 cm + 3 cm; - 15 cm

Diese Werte gelten für alle Boden- und Felsverhältnisse, bei denen keine besonderen Sicherungsmaßnah-
men und keine Felsgestaltungen/-profilierungen (z.B. Herausarbeiten von Felsvorsprüngen) erforderlich
werden.
Mit der Abfuhr gelöster, einbaufähiger Massen darf vom AuŌragnehmer erst begonnen werden, wenn 
sichergestellt ist, dass im Zuge der Baumaßnahme ausreichend einbaufähige Massen zur Widerverwen-
dung im Baufeld vorhanden sind.

Zu AbschniƩ 4.3 (Einbau und Verdichten)
Folgende Toleranzen werden im Endzustand vereinbart:

Dämme: Böschungen: ± 5 cm
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Zu AbschniƩ 4.3.1 (Ausführung)
Bei Vereinbarung der Methode M3 nach AbschniƩ 14.2.4 der ZTV E-StB 17 darf der Einbau von Boden erst 
erfolgen, wenn die Eignungsprüfung, die Ergebnisse der Probeverdichtung und die Arbeitsanweisung vor-
liegen und vom AG freigegeben wurden.

Zu AbschniƩ 4.3.2 (Anforderungen an das Verdichten)
Beim Einbau von wasserempfindlichem, gemischt- und feinkörnigem Boden, der nicht verfesƟgt oder qua-
lifiziert verbessert wird, gilt die Anforderung an das 10%-HöchstquanƟl für den LuŌporenanteil na von
8 Vol.-%.
Beim Einbau von veränderlich festen Gesteinen gilt die Anforderung an das 10%-HöchstquanƟl für den 
LuŌporenanteil na von 6 Vol.-%.

Zu AbschniƩ 4.4.5
Die Querneigung des Planums muss bei wasserempfindlichen (bindigen) Böden und Baustoffen mindes-
tens 4% betragen, nach einer Bodenbehandlung mit BindemiƩel (BodenverfesƟgung, qualifizierte Boden-
verbesserung) muss die Querneigung des Planums mindestens 2,5% betragen.

Zu AbschniƩ 9.4.2
Die Verwendung von Anbauverdichtern sind nur ab dem Bereich 3 m über Rohrscheitel zulässig.

Zu AbschniƩ 10 (Hinterfüllen und ÜberschüƩen von Bauwerken)
Es gilt die Richtzeichnung Was 7.

Zu AbschniƩ 11.1 (Grundsätze)
Die geplante Kronenhöhe ist unter BerücksichƟgung der zu erwartenden Setzungen einzuhalten.

Zu AbschniƩ 12.4.2.2 (BindemiƩelmenge bei Baukalken)
BodenverfesƟgungen ausschließlich mit Kalk sind nicht zugelassen.

5.3.2. Ergänzungen zur ZTV SoB-StB 20

5.3.3. Ergänzungen zu den ZTV Asphalt-StB 07/13

zu AbschniƩ 1.3 - Baugrundsätze

Die ausgeschriebenen resulƟerenden BindemiƩelarten und -sorten sind durch den Kennwert Äqui-Scher-
modultemperatur gekennzeichnet. Hierbei sind auch das ggf. zugegebene Asphaltgranulat und/oder Na-
turasphalt und/oder zugegebene Zusätze zu berücksichƟgen. Weitere Merkmale oder EigenschaŌen nach 
den TL Bitumen-StB 25 bzw. den TL VBit-StB sind über die Bezeichnung resulƟerende BindemiƩelarten 
und -sorten nicht abgedeckt. Die Prüfung der Anforderungen an das rückgewonnene BindemiƩel erfolgt 
damit nicht mehr durch Prüfung des Erweichungspunkts Ring und Kugel, sondern durch die BesƟmmung 
der Äqui-Schermodultemperatur.
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Die ErmiƩlung der Äqui-Schermodultemperatur am resulƟerenden und rückgewonnenen BindemiƩel ist 
nach den „TP Bitumen StB-25 Teil 3: Prüfung im Dynamischen Scherrheometer (DSR) – Bitumen-Typisie-
rungs-Schnellverfahren (BTSV)“ durchzuführen.

Wenn die AsphalƩragschicht einlagig ausgeschrieben ist, wird bei einem zweilagigen Einbau ein ggf. er-
forderliches Reinigen der Oberfläche der ersten Lage und/oder ein Ansprühen vor dem Einbau der zweiten
Lage nicht gesondert vergütet.

zu AbschniƩ 2.1 - Gesteinskörnungen

Feine und grobe Gesteinskörnungen aus Kalkstein sind in Deckschichten und als Abstreumaterial für Fahr-
bahnen (außer Rad- und Gehwege) nicht zugelassen.

Hiervon ausgenommen sind feine und grobe Gesteinskörnungen aus Alpiner Moräne.

Feine Gesteinskörnungen aus Grauwacke mit einem Gehalt an Feinanteilen > 12,0 M.-% sind in Deck- und
Binderschichten nicht zugelassen.

Für Deckschichten und Asphaltbinderschichten ist Kalksteinfüller zu verwenden.

Abstreumaterial für Gussasphalt muss der Kategorie FI15 (Anforderung an die Plaƫgkeitskennzahl) ent-
sprechen. Die Prüfung der Lieferkörnung erfolgt nach den TP Gestein-StB, Teil 4.3.3. Die Lieferkörnungen 
2/3 und 2/4 dürfen, abweichend von Tabelle 3 der ZTV Asphalt-StB 07/13, einen Unterkornanteil ≤ 5,0 M.-
% enthalten. Das Abstreumaterial muss trocken und streufähig sowohl auf der Baustelle angeliefert als
auch bis zur Übergabe in die Einbaubohle vorgehalten werden.

Gesteinskörnungen für Asphaltbinder AC 16 B S für VerkehrsflächenbefesƟgungen der Belastungsklasse 
Bk3,2 müssen in Bezug auf den Widerstand gegen Zertrümmerung der Kategorie SZ18 bzw. der Kategorie 
LA20 entsprechen.

zu AbschniƩ 2.3.1 – Asphaltmischgut Allgemeines

Abweichend zu Tabelle 4 der TL Asphalt-StB 07/13 gilt folgendes:

AC 22 T S: Für den Siedurchgang bei 16 mm gilt ein Maximalwert von 85 M.-%.

Mindest-BindemiƩegehalt:

o AC 32 / 22 T S: Bmin 4,1

o AC 16 T S: Bmin 4,3

AC 32 / 22 / 16 T S:

- Minimaler Hohlraumgehalt MPK: Vmin 4,0

- Maximaler Hohlraumgehalt MPK: Vmax 6,0

Bei der Verwendung von sauren Gesteinen (z.B. Grauwacke, Quarzit) in Verbindung mit Straßenbaubitu-
men ist bei Asphaltbinderschichten und Deckschichten aus Walzasphalt 1,5 M.-% Kalkhydrat als HaŌver-
besserer zuzugeben. Bei der Verwendung von polymermodifiziertem Bitumen in Verbindung mit sauren
Gesteinen ist ein HaŌverbesserer nicht erforderlich. Für Asphaltdeckschichten aus Offenporigem Asphalt 
und SpliƩmasƟxasphalt LA (SMA LA) gilt hiervon abweichend, dass grundsätzlich bei der Verwendung von 
sauren Gesteinen bzw. Gesteinskörnungen mit quarziƟschen Bestandteilen gebrauchsferƟge BindemiƩel 
mit werksseiƟg zugegebenen HaŌverbesserern einzusetzen sind. Kalkhydrat ist für den Einsatz in Asphalt-
deckschichten aus Offenporigem Asphalt ausgeschlossen.

zu AbschniƩ 2.3.2 - Asphaltmischgut - Eignungsnachweis
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Der AuŌragnehmer muss an Asphaltmischgut für Deck- und Asphaltbinderschichten für Straßen der Be-
lastungsklassen Bk100 bis Bk3,2 die im AbschniƩ 3.12.1 angegebenen weitergehende Untersuchungen
und Anforderungen beachten und im Eignungsnachweis angeben.

Zu AbschniƩ 2.3.4 „Transport von Asphaltmischgut“

Temperaturgrenzwerte und Transport von Asphaltmischgut:

Ergänzend zu den ZTV Asphalt-StB 07/13, AbschniƩ 2.3.4 sind folgende Anforderungen zu erfüllen. Die 
Tabelle 5 der ZTV Asphalt-StB 07/13 enƞällt und wird wie folgt ersetzt:

Der Transport erfolgt in thermoisolierten Transportmulden (mit Thermoisolierung der SƟrn- und Seiten-
flächen sowie des Muldenbodens bei einem Wärmedurchgangswiderstand R ≥ 1,65 m²K/W bei 20°C) mit 
einer Abdeckvorrichtung oder in geschlossenen Thermobehältern.

Gussasphalt ist in fahrbaren Rührwerkskesseln ständig zu rühren. Es sind nur Rührwerkskessel mit einem
fernbedienbaren Auslass zu verwenden.

Die Temperatur des Asphaltmischgutes muss folgende Grenzwerte einhalten:
- Asphaltmischgut für AsphalƩragschichten, AsphalƩragdeckschichten und Asphaltbinderschich-

ten und Asphaltausgleichsschichten: 130 °C bis 150 °C
- Asphaltmischgut für Asphaltdeckschichten und Asphaltzwischenschichten aus Walzasphalt: 140 

°C bis 155 °C (bei Schichtdicken < 3,0 cm bis 165 °C, ausgenommen Kompakte AsphaltbefesƟ-
gungen)

- Gussasphalt: 200 °C bis 230 °C.

Beim Walzasphalt gilt die Temperaturspanne beim Abkippen vom LKW in den Kübel des StraßenferƟgers 
bzw. des Beschickers. Beim Gussasphalt gilt die Temperaturspanne beim Verlassen des Rührwerkskessels.

Bei der Herstellung des Asphaltmischgutes für Walzasphalte dürfen die oberen Grenzwerte um bis zu 5 K 
überschriƩen werden, um ggf. auŌretende Temperaturverluste bis zum Einbau zu berücksichƟgen.

zu AbschniƩ 3.1 – Ausführung – Allgemeines

Deckschichten sind grundsätzlich mit gestaffelt fahrenden FerƟgern heiß an heiß oder mit einem FerƟger 
in ganzer Fahrbahnbreite einzubauen. Ist dies nicht möglich, sind die Arbeitsnähte unmiƩelbar neben der 
späteren Längsmarkierung herzustellen.

Für AsphalƩragschichten aus AC 16 T S / N / L gilt (unabhängig von der Art der Unterlage) die Anforderung 
an den Verdichtungsgrad der ferƟgen Schicht ≥ 98 %.

zu AbschniƩ 3.4.3 – Herstellen von AsphalƩragschichten – Baustoffgemische

Der 1. Absatz von AbschniƩ 3.4.3 gilt nicht für AsphalƩragschichtmischgut, das als Unterlage für eine Be-
tonfahrbahndecke dient.

zu AbschniƩ 3.4.4 – Herstellen von AsphalƩragschichten – SchichteigenschaŌen

Für AsphalƩragschichten aus AC 16 T S / N / L gilt (unabhängig von der Art der Unterlage) die Anforderung 
an den Verdichtungsgrad der ferƟgen Schicht ≥ 98 %.

Für den Hohlraumgehalt der ferƟgen Schicht von AsphalƩragschichten aus AC 32 / 22 / 16 T S gilt die 
Anforderung ≤ 8,0 Vol.-%.

zu AbschniƩ 3.9.1 – Herstellen von Asphaltdeckschichten aus Gussasphalt – Allgemeines
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Die Herstellung von Asphaltdeckschichten aus Gussasphalt darf nur auf einer vollständig trockenen Un-
terlage erfolgen. Die Oberflächentemperatur der trockenen Unterlage muss mindestens 3 K über der Tau-
punkƩemperatur der umgebenden LuŌ liegen.

Die Herstellung erfolgt grundsätzlich – mit Ausnahme von Kleinflächen/Flickstellen, z.B. im Rahmen von
Jahresverträgen – maschinell. Dies gilt auch für Vorlegestreifen und Rinnen. Hierbei sind nur Einbaugeräte
zu verwenden die über eine automaƟsche Nivelliereinrichtung verfügen.

zu AbschniƩ 3.9.5 – Herstellen von Asphaltdeckschichten aus Gussasphalt – Bearbeiten der Oberfläche

Die Temperatur des Abstreumaterials für das Verfahren A muss zum Zeitpunkt der Verarbeitung mindes-
tens 120 °C, die für das Verfahren B mindestens 150 °C betragen.

Das Abstreumaterial für die Verfahren A und B muss am Tag des Einbaues bis zum Zeitpunkt der Übergabe
in die Einbaubohle in thermoisolierten Fahrzeugen auf der Baustelle vorgehalten werden.

Bei der Herstellung einer gewalzten Oberflächenstruktur (Verfahren A) ist sicherzustellen, dass die Gum-
miradwalzen bis auf wenige Meter an den SpliƩstreuer heranfahren.

GlaƩmantelwalzen sind bei einer MindesƩemperatur von 100 °C der eingebauten Schicht einzusetzen.

zu AbschniƩ 3.10.1 – Herstellen von Asphaltdeckschichten aus Offenporigem Asphalt – Allgemeines

Die vollständige Auflösung bzw. Homogenisierung der stabilisierenden Zusätze ist von besonderer Bedeu-
tung. Im Rahmen der Kontrollprüfungen wird dieses augenscheinlich überprüŌ.

zu AbschniƩ 3.10.4 – Herstellen von Asphaltdeckschichten aus Offenporigem Asphalt – Baustoffgemische

Gesteinskörnungen

- Eigenfüller darf nicht zugegeben werden.
- Lieferkörnung 5/8

o Der Unterkornanteil der Lieferkörnung 5/8 darf höchstens 8 M.-% betragen.
- Stahlwerksschlacken sind von der Verwendung ausgeschlossen.

Zu AbschniƩ 4.1. „Grenzwerte und Toleranzen – Asphaltmischgut“

Die Äqui-Schermodultemperatur T(G*=15 kPa) des aus dem Asphaltmischgut rückgewonnenen Bindemit-
tels darf die in der nachfolgenden Tabelle 13 angegebenen unteren Grenzwerte nicht unterschreiten und
die oberen Grenzwerte nicht überschreiten.

Tabelle 11 - Grenzwerte für Äqui-Schermodultemperatur T(G*=15kPa) bei 1,59 Hz des aus dem Asphalt-
mischgut rückgewonnenen BindemiƩels

Straßenbaubitumen Polymermodifiziertes Bitumen

Sorte
unterer Grenz-

wert in
°C

oberer Grenz-
wert in

°C
Sorte

unterer Grenz-
wert in °C

oberer Grenz-
wert in

°C
70/100 43 59 45/80-50 A 44 64
50/70 46 62 25/55-55 A 48 70
30/45 52 68 10/40-65 A 56 76
20/30 55 71 45/80-65 A 48 66

65/105-70 A 43 61
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Diese Grenzwerte gelten sowohl für die sortenreine Verwendung von Straßenbaubitumen oder Polymer-
modifizierten Bitumen nach den TL Bitumen-StB als auch bei der Mitverwendung von Asphaltgranulat. Bei
Einhaltung der Grenzwerte ist der Erweichungspunkt Ring und Kugel nicht maßgeblich. Eine Unter- oder
Überschreitung der Grenzwerte nach Tabelle 3 stellt keinen Mangel dar, wenn die in der nachfolgenden 
Tabelle 4 (Nummerierung?)  aufgeführten Grenzwerte für den Erweichungspunkt Ring und Kugel einge-
halten werden.

Die Tabelle 16 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird durch folgende Tabelle 14 ersetzt:
Tabelle 12 - Grenzwerte für den Erweichungspunkt Ring und Kugel des aus dem Asphaltmischgut rück-
gewonnenen BindemiƩels

Straßenbaubitumen Polymermodifiziertes Bitumen

Sorte
unterer Grenz-

wert in
°C

oberer Grenz-
wert in

°C
Sorte

unterer Grenz-
wert in °C

oberer Grenz-
wert in

°C
70/100 43 59 45/80-50 A 48 66
50/70 46 62 25/55-55 A 53 71
30/45 52 68 10/40-65 A 63 81
20/30 55 71 45/80-65 A *)

65/105-70 A *)
*) bezogen auf den Wert des Eignungsnachweises ± 8 K
Bei Verwendung von Bitumen nach den TL VBit-StB oder bei Verwendung von viskositätsverändernden,
organischen Zusätzen darf die Äqui-Schermodultemperatur T(G*=15 kPa) des rückgewonnenen Bindemit-
tels die im Eignungsnachweis angegebene Äqui-Schermodultemperatur T(G*=15 kPa) um nicht mehr als 
8 K über- oder unterschreiten.
Bei Verwendung von Bitumen nach den TL VBit-StB oder von viskositätsverändernden, organischen Zu-
sätzen werden keine Anforderungen an die elasƟsche Rückstellung des rückgewonnenen BindemiƩels ge-
stellt.

zu AbschniƩ 4.2.5 – Grenzwerte und Toleranzen – Asphaltschichten – Ebenheit

Wenn für den Einbau der Deckschicht ein Beschicker gefordert ist und auch die darunter liegende Asphalt-
binderschicht erneuert bzw. hergestellt wird, gilt für die Unebenheit innerhalb einer 4 m langen Mess-
strecke abweichend von Tabelle 25 der ZTV Asphalt-StB 07/13 für Asphaltdeckschichten aus 
AC D und SMA der Grenzwert ≤ 3 mm.

zu AbschniƩ 5.2 – Eigenüberwachungsprüfungen

Die Protokolle aller Eigenüberwachungsprüfungen im Zuge des Einbaus von Asphaltdeckschichtmischgut
sind dem AuŌraggeber innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Einbau vorzulegen.

Für den folgenden erweiterten Mess- und DokumentaƟonsumfang ist eine gesonderte Ordnungsziffer im 
Leistungsverzeichnis vorhanden.

Beim Einbau des temperaturabgesenkten Asphaltes sind während des gesamten Einbauzeitraums durch
den AuŌragnehmer im Rahmen der Eigenüberwachung folgende Messungen durchzuführen und zu do-
kumenƟeren: 

- WeƩer (mindestens stündlich),
- LuŌtemperatur (Messung in 2 Metern Höhe und Temperatur der Unterlage); mindestens stünd-

lich,
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- Windgeschwindigkeit und -richtung (mindestens stündlich oder konƟnuierlich),
- RelaƟve LuŌfeuchte (mindestens stündlich oder konƟnuierlich),
- Temperatur des angelieferten Asphaltmischguts bei jedem Entladevorgang im Beschicker- und

FerƟgerkübel,
- Zunahme der Verdichtung von Beginn bis zum Ende des Asphalteinbaus miƩels Aufsetz-Sonde

(ElektromagneƟsche Messung (PQI Sonde) oder RadioakƟve Messung (Isotopensonde)),
- DokumentaƟon der aufgebrachten Bitumenemulsion unmiƩelbar vor der Überbauung (Art und 

Ansprühmenge der eingesetzten Bitumenemulsion, angesprühte Unterlage je Einbaubahn, Lage
der Einbaubahn, StaƟon, Datum/Uhrzeit und Foto).

AbschniƩ 5.4.1 „Prüfverfahren – Allgemeines“

Die ErmiƩlung der Äqui-Schermodultemperatur am resulƟerenden und rückgewonnenen BindemiƩel ist 
nach den „TP Bitumen StB-25 Teil 3: Prüfung im Dynamischen Scherrheometer (DSR) – Bitumen-Typisie-
rungs-Schnellverfahren (BTSV)“ durchzuführen.

zu AbschniƩ 6.1 – Behandlung von Mängeln

Nach der Durchführung einer griffigkeitsverbessernden Maßnahme werden in einem jährlichen Zyklus, bis
zum Zeitpunkt der Verjährungsfrist  für Mängelansprüche, SKM-Messungen vom AuŌraggeber durchge-
führt, um den Wirkungsgrad der durchgeführten griffigkeitsverbessernden Maßnahme zu dokumenƟeren. 
Die Kosten für diese SKM-Messungen trägt der AuŌragnehmer.

zu AbschniƩ 7.2.2 – Einbaudicke

Wenn bei kleineren Baumaßnahmen, für die die ErmiƩlung der Einbaudicke an Bohrkernen erfolgt, bei 
einem Bohrabstand von 50 Metern keine 20 Bohrkerne anfallen, ist die hierbei erreichbare Anzahl zu-
grunde zu legen, mindestens jedoch 3 Bohrkerne.

Die Einbaudicke von Gussasphaltdeckschichten mit gewalzter Oberflächenstruktur nach Verfahren A der
ZTV Asphalt-StB 07/13 wird beim Aufmaß über die obersten SpliƩspitzen gemessen. Die vorhandene Rau-
Ɵefe wird durch Reduzierung der gemessenen Einbaudicke um 2 mm berücksichƟgt. In Ausnahmefällen 
kann der AuŌragnehmer in Anwesenheit des AuŌraggebers die RauƟefe mit dem Sandflächenverfahren 
vor Ort nachweisen. Bei Gussasphaltdeckschichten mit Oberflächenstruktur nach Verfahren B der ZTV As-
phalt-StB 07/13 wird bei der ErmiƩlung der Einbaudicke keine RauƟefe abgezogen.

zu AbschniƩ 7.3.2 – Abrechnung nach Einbaumenge

Wird nach der Leistungsbeschreibung ein flächenbezogenes Einbaumenge (kg/m2) für einzelne Schichten 
gefordert, so sind die erreichten Einbaugewichte der Einzelschichten mit Wiegescheinen nachzuweisen.
Zusammen mit den Wiegescheinen ist eine Zusammenstellung der Wiegescheine für je 3.000 m2 Einbau-
fläche oder für eine Tagesleistung zu übergeben, aus der ersichtlich ist, in welchen TeilabschniƩen das 
Mischgut der Einzelschicht eingebaut wurde.

LeistungsposiƟonen, die nach flächenbezogenem Einbaugewicht abgerechnet werden, beziehen sich auf 
eine Mischgutrohdichte von ca. 2,5 g/cm³. Der Einsatz von höheren Mischgutrohdichten kann zu Fehl-
mengen führen. Diese Fehlmengen sind vom AuŌragnehmer auszugleichen und werden nicht gesondert
vergütet.

5.3.4. Ergänzungen zu den ZTV Beton-StB 07

zu AbschniƩ 2.2.5.1 und 2.3.3.1 - Eigenüberwachungsprüfungen



Stand 11/25

Niederlassung Wesƞalen Seite 77

Die Mindestanzahl der Eigenüberwachungsprüfungen in der „Zusammenstellung der Mindestanzahl der
vom AuŌragnehmer als Eigenüberwachungsprüfung vorzulegende Verdichtungsnachweise“ ist maßge-
bend für den Verdichtungsnachweis. Wenn die vorgenannte Zusammenstellung nicht ausgefüllt wurde
oder in der Leistungsbeschreibung nicht enthalten ist, gilt die in den ZTV Beton-StB vorgesehene Anzahl
der Eigenüberwachungsprüfungen.

5.3.5. Ergänzungen zu den ZTV BEA-StB 07/13

zu AbschniƩ 1.3.2 der ZTV BEA-StB 09/13 (Unterlage)

Wenn Hochdruckreinigungsgeräte zum Reinigen der Unterlage mit einer Wasch-/Sauganlage gefordert
sind, muss entweder die Sauganlage unmiƩelbar in die Hochdruckreinigungseinheit integriert sein (z.B. 
„Drehjet“-Verfahren) oder in Fahrtrichtung die letzte Einheit darstellen.

zu AbschniƩ 3.2.1 der ZTV BEA-StB 09/13 (Fräsen der Unterlage)

Die Katalognummer 005 „Asphalt fräsen“ des „Standardleistungskataloges für den Straßen- und Brücken-
bau“, Leistungsbereich 113 „Asphaltbauweisen“, bezeichnet ein „Standardfräsen“ und ist mit einer 
Fräswalze durchzuführen, die einen SchniƩlinienabstand von 15 mm erzeugt.

Die Katalognummer 008 „Asphalt feinfräsen“ des „Standardleistungskataloges für den Straßen- und Brü-
ckenbau“, Leistungsbereich 113 „Asphaltbauweisen“, bezeichnet ein „Feinfräsen“ und ist mit einer 
Fräswalze durchzuführen, die einen SchniƩlinienabstand von max. 8 mm erzeugt.

5.3.6. Änderungen bzw. Ergänzungen zu den ZTV-ING, Ausgabe August 2025

Der in Anlage 1 zum ARS 10/2025 vom 13.03.2025 des BMDV aufgeführte Stand der jeweiligen Teile und 
AbschniƩe und die Liste der Hinweise zu den ZTV-ING, Anlage 2 zum ARS 10/2025 vom 13.03.2025 des 
BMDV ist zu beachten.

ZTV-ING Teil 3, AbschniƩ 2 Bauausführung

Nr. 5.1 (3) Allgemeine Anforderungen

Die folgende Regelung aus ARS 22/2012 ist beim Neubau, Umbau, Instandsetzungen und Verstärkungen 
(z.B. Schubverstärkungen, interne / externe Vorspannung,…) von Brücken anzuwenden:

Es dürfen nur Spannstähle verwendet werden, die der Klasse 1 nach E DIN EN 1992-2/NA, Tabelle 6.4 DE 
„Parameter der ErmüdungsfesƟgkeitskurven (Wöhlerlinien) für Spannstahl“ entsprechen. Die Werte für 
Klasse 1 sind durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für den Spannstahl nachzuweisen.

ZTV-ING Teil 3, AbschniƩ 5 Füllen von Rissen und Hohlräumen in Betonbauteilen

Nr. 2.3.2 Anforderungen an Unternehmer und Personal

Ein Wechsel des ständig auf der Arbeitsstelle anwesenden Kolonnenführers ist dem AuŌraggeber vorher 
schriŌlich mitzuteilen.

Nr. 5 Abnahme

Im Zusammenhang mit der Abnahme der Arbeiten sind Umfang, Art und zeitliche Abstände von Überprü-
fungen des Erfolges der Füllung von Rissen im Einzelnen mit dem AuŌraggeber rechtzeiƟg abzusƟmmen.
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ZTV-ING Teil 4, AbschniƩ 1 Stahlbau

Die Verwendung von Blechen mit mehr als 80 mm Blechdicke bedarf einer ZusƟmmung des AuŌragge-
bers.

Für Brücken ist dem AuŌraggeber vor der Materialbestellung ein Materialverteilungsplan einschließlich 
einer Massenberechnung für die HaupƩragglieder vorzulegen.

Die Blechdicken von geschweißten Trägern sind dem Beanspruchungsverlauf anzupassen. Zur RedukƟon 
der Stahltonnage sind deshalb bei der WerkstaƪerƟgung in der Regel zusätzliche Schweißstöße bzw. 
Blechdickenabstufungen zu den aus den Lieferabmessungen der Bleche und den Abmessungen der FerƟ-
gungsschüsse ohnehin erforderlichen Stößen vorzusehen.

Die Verwendung von direkten KraŌanzeigern in vorgespannten Schraubenverbindungen ist nicht zulässig.

Bei der Herstellung und Montage im Werk und auf der Baustelle sind die Herstell- und

Montagetoleranzen gemäß DIN EN 1090-2 einzuhalten. Bei tragenden Bauteilen von Brücken sind die Er-
gänzenden Toleranzen der Klasse 2 gemäß Anhang B zu DIN EN 1090-2 einzuhalten. Für Stahlfahrbahnen 
gilt DIN EN 1993-2/NA, Anhang NA.G.

ZTV-ING Teil 4, AbschniƩ 2 Stahlverbundbau

Nr.2 Hinweise für Planung und KonstrukƟon

Ergänzend zu (3) wirf folgendes festgelegt:

Zur Berechnung der SchniƩgrößen ist das Verfahren nach DIN EN 1994-2, 5.4.2.3(2) anzuwenden.

Nr. 3.2 Kopĩolzen

Ergänzende Regelungen zum Schweißen von Kopĩolzendübeln im Brückenbau gemäß ARS 18/2019 

Nachfolgend werden ergänzend zu DIN EN ISO 14555 und ZTV-ING einige Randbedingungen festgelegt,
die bei der Herstellung von Bolzenschweißverbindungen nach DIN EN ISO 14555 bei Stahl- und Verbund-
brücken sowie bei Bolzenschweißverbindungen von anderen ermüdungsbeanspruchten Bauteilen zu be-
achten sind.

ZTV-ING Teil 4, AbschniƩ 3 Korrosionsschutz von Stahlbauten

Mit dem Obmann-Schreiben 2023-07 wurden die Länder und die Autobahn GmbH des Bundes aufgefor-
dert, abweichend von den geltenden Regelungen der ZTV-ING 4-3 zukünŌig bei der Planung von Duplex-
beschichtungen eine Sollschichtdicke der organischen Schichten auf der Verzinkung von insgesamt min-
destens 240 µm vorzusehen. Für die hauptsächlich zur Anwendung kommenden Duplexsysteme wurden 
die künŌig anzuwendenden Korrosionsschutzsysteme in einer Tabelle dargestellt.

Teil 4.3 Korrosionsschutz für Stahlbauten 

Die Regeln für BlaƩ 50 in den ZTV-ING für nicht begehbare Hohlkästen ergänzen wir wie folgt:

Außer bei Trapezhohlsteifen, Schrammborden o. ä. soll dort, wo eine Kontrollöffnung nach RIZ-Schraub
gem. ZTV-ING Teil 4 AbschniƩ 1 bzw. RE-ING, Teil 2, AbschniƩ 2, Anhang A, DHK4 erforderlich ist, auch 
eine Innenbeschichtung gem. BlaƩ 50 geplant und ausgeführt werden. Die Beschichtung nach BlaƩ 50 
stellt sicher, dass eine bessere Beurteilung des Innenraumes miƩels Endoskopkamera bei der Bauwerks-
prüfung ermöglicht wird.

ZTV-ING Teil 6, AbschniƩ 4 Brückenbeläge auf Stahl mit einem Dichtungssystem

Nr. 4.2 Anforderungen an das Personal

Ein Wechsel des ständig auf der Arbeitsstelle anwesenden Kolonnenführers ist dem AuŌraggeber vorher 
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schriŌlich mitzuteilen.

ZTV-ING Teil 8, AbschniƩ 1 Lärmschutzwände 

Ergänzend zu der ZTV-ING, 02/2025, Teil 8, AbschniƩ 1 Lärmschutzwände ist für die Gründungen und die 
Bemessung von Stahlpfosten von Lärmschutzwänden und Überflughilfen das MerkblaƩ über Entwurfs-
und Berechnungsgrundlagen für Gründungen und Stahlpfosten von Lärmschutzwänden und Überflughil-
fen an Straßen (M EBGS-LSW) zu berücksichƟgen.

Für den gesamten Bereich der NL Wesƞalen wird einheitlich die Windzone 2 nach DIN EN 1991-1-4 An-
hang NA.A für die zu berücksichƟgende Windbelastung von Lärmschutzwänden festgelegt.

ZTV-ING Teil 8, AbschniƩ 3 Verkehrszeichenbrücken

Nr. 2.4.2 Baugruben, Gründungen und Betonsockel und 2.4.3 Fußpunktverankerungen

Die Bewehrung der Betonsockel wird bis auf die untere Lage der Fundamentbewehrung heruntergeführt.

Die Ankerschrauben sind vorzuferƟgen und werden in einer Einbauschablone in die Solllage der Höhen-
und Achsmaße gebracht. Die Anker werden beim Einbau in die Solllage so mit der Bewehrung verbunden,
dass ihre Lage beim Betonieren nicht verändert werden kann.

Alle Ankerschrauben werden mind. 20 cm aus dem Betonsockel herausgeführt.

Ein nachträgliches Kürzen der Anker ist nicht zugelassen.

Die Anker werden bis auf 10 cm über Unterkante Fundament heruntergeführt, jedoch nicht länger als 2,00 
m ausgeführt. Die Anker haben am unteren Ende Haken.

In diese Haken ist ein Betonstabstahl mind. Ø 25 mm einzulegen. Die Stäbe werden bis an die Enden der 
Fundamentlängsseiten (unterhalb des Anprallsockels) geführt und am Bewehrungskorb befesƟgt. 

An diese Querstäbe kann das Erdungsband angeschlossen werden.

Die Schraubverbindungen der Fußpunktverankerungen bleiben sichtbar. Sie werden nicht durch Kappen
abgedeckt.

Nr. 2.4.4 Verbindung zwischen Riegel und SƟel

Die Riegel- SƟel- Verbindung ist biegesteif auszubilden. Der Riegel muss vollflächig aufliegen.

Gelenkige Ausbildung ist nicht zugelassen.

Nr. 2.4.5 BefesƟgungselemente

Es sind RahmenkonstrukƟonen gemäß RIZ VZB 20 einzubauen. 

Zwischen Riegel und Halterung ist ein umlaufendes elasƟsches Distanzband einzubauen. Zum besseren 
Einbau kann es an den Ecken unterbrochen sein.

Der staƟsche Nachweis der RahmenkonstrukƟon ist erforderlich.

Spannbänder sind nicht zugelassen.

Verbindungswinkel zwischen den Verbindungsprofilen (I+E Schiene) an der Schilderrückseite müssen mit
einer SchraubbefesƟgung ausgeführt werden. Die Schrauben müssen mit Sicherungselementen gegen 
selbsƩäƟges Losdrehen, wie z.B. mit Keilsicherungsscheiben gesichert sein. Klebeverbindungen oder eine
BefesƟgung mit Nieten ist nicht zulässig.

Nr. 2.4.6 Korrosionsschutz
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Für die TragkonstrukƟon aus Stahl ist das Korrosionsschutzsystem nach ZTV-ING Teil 4, AbschniƩ 3, An-
hang A, Tabelle A 4.3.2, Bauteil Nr. 6, Beschichtungssystem Nr. 1 aufzubringen.

Im Bereich bis 2m über Geländeoberkante wird zusätzlich eine 2. Zwischenbeschichtung (ZB) aufgebracht. 
Material wie bei der Deckbeschichtung.

Nr. 2.4.9 Steig- und Anlegeleitern

Bei begehbaren KonstrukƟonen sind bei den Steigleitern Rückenkörbe vorzusehen.

SonsƟge anzuwendende technische Regelwerke

Anlagen/FormbläƩer

s. SonsƟgen Anlagen


